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Executive Summary  

im November 2018 erteilte die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 

der Freien und Hansestadt Hamburg dem Deutschen Institut für Sozialwirtschaft e.V. (DISW) 

den ăAuftrag zur Durchführung einer wissenschaftlichen Evaluation der Verordnung über das 

Verbot der Kontaktaufnahme zu Personen zur Vereinbarung entgeltlicher sexueller Dienst-

leistungen im Sperrgebiet (kurz: KontaktverbotsVO vom 24. Februar 2012, HmbGVBl, 24) in 

St. Georg (vgl. Drs. 21/4048 in der Fassung Drs. 21/5618, Drs. 21/11140)ò. Der Zeitraum für 

das Evaluationsprojekt belief sich auf insgesamt 14 Monate von November 2018 bis Dezem-

ber 2019. 

Die Evaluation sollte die Fragen beantworten, inwieweit die Ziele der KontaktverbotsVO er-

reicht wurden, ob und welche Auswirkungen festzustellen und welche Handlungsempfehlun-

gen davon abzuleiten sind. Die Fragen und die Bewertung der Zielerreichung beziehen sich 

auf einen Gegenstand, der von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird, die in ge-

genseitigen Abhängigkeitsbeziehungen zueinanderstehen und in eine komplexe soziale 

Struktur des Hamburger Stadtteils St. Georg eingebettet sind. Vor diesem Hintergrund kön-

nen kausale Auswirkungen oder Effekte der KontaktverbotsVO inklusive ihrer Sanktionspo-

tenziale für die Zielerreichung der Verordnung nicht festgestellt werden. 

Vorgehensweise  

In einem partizipativen Verfahren wurden mit den zuständigen Behörden die Ziele der Kon-

taktverbotsVO konkretisiert und zentrale Indikatoren entwickelt. Wesentlich war hier, dass 

neben der Zielüberprüfung die Offenheit für ein exploratives Vorgehen im Stadtteil gegeben 

war. Bereits im Rahmen der Konkretisierung des Forschungsdesigns bestand ein Bewusstsein 

der Beteiligten über die Komplexität und  die vielfältigen Beeinflussungsszenarien der Thema-

tik. 

Daran angepasst wurde ein Mixed-Methods-Forschungsdesign gewählt, das sich aus Doku-

mentenanalysen, empirischen Methoden der Feldbeobachtungen, der qualitativen und q uan-

titativen Sozialforschung sowie Methoden der partizipativen Feldentwicklung zusammen-

setzt. Dabei wurde Wert gelegt  auf eine Integration unterschiedlicher Interessen- und Be-

troffenengruppen (Sexarbeiter*innen, Kund*innen, Mitarbeitende aus Beratungsstellen, An-

wohnende und Vertreter*innen von Initiativen, Polizeidienststellen, Wirtschafter*innen) in die 

empirische Datenerhebung. 

Zentrale Ergebnisse  

Es lassen sich marginale Veränderung en der straßenbezogenen Sexarbeit  bezüglich der 

anvisierten Ziele der KontaktverbotsVO konstatieren. Dazu zählen vor allem die hohen Buß-

gelder sowie zeitweise verstärkten Polizeikontrollen und die Vermutung von Polizeikontrol-

len, die eine Kontaktanbahnung im öffentlichen Raum kürzer und subtiler, d.h. weniger 
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sichtbar, ablaufen lassen. Zudem steigern beide Aspekte auch das Drohpotenzial für Kunden, 

da diese ihre Anonymität bei der Nutzung von Sexarbeit verlieren können.  

Durch die hohen Bußgelder erhöht sich das Risiko für Sexarbeiter*innen, zunehmend in pre-

käre Lebenssituationen zu geraten, d.h. ihre Lebenssituation verschlechtert sich. Es besteht 

außerdem die Gefahr verschärfter Strafen bei wiederholter Ordnungswidrigkeit. Gleichzeitig 

ist mit der KontaktverbotsVO eine Einschränkung der Verdienstmöglichkeiten gegeben. Zu-

dem führt die zeitweise erhöhte Polizeipräsenz dazu, die Anbahnung schneller in nicht-öf-

fentliche Räume wie Kneipen, Bars und Stundenhotels (Steigen) zu verlagern. Die Kontaktver-

botsVO trägt also eher zu erhöhten Risiken für die Sexarbeiter*innen  bei.  

Auch die gesundheitli che Versorgung und der gesundheitliche Schutz der Sexarbeiter*innen 

verbessern sich nicht. Stattdessen verlagert sich der Fokus der Beratungstätigkeit auf die 

Bearbeitung von Bußgeldbescheiden und Strafandrohungen. 

Für Kunden von Sexarbeit erhöht sich das Risiko der nichtbewussten Ordnungsverfehlung  

aufgrund der Unkenntnis der KontaktverbotsVO. Im Rahmen der Evaluation zeigte sich, dass 

die KontaktverbotsVO als Regelungs- und Ordnungsinstrument zwar seit sieben Jahren ein-

geführt ist, ihr Bekanntheitsgrad aber - vor allem unter potenziellen Kunden - eher gering ist. 

Die Kundenstruktur hat sich verändert, was jedoch insgesamt eher den Veränderungen - ins-

besondere durch die erfolgte Zuwanderung - im Viertel zuzuschreiben ist als eindeutig der 

KontaktverbotsVO. Auch führt dies nicht zu einer Reduktion der straßenbezogenen Sexarbeit. 

Des Weiteren sollten Sexarbeiter*innen unter anderem im Stadtteil St. Georg auf öffentlichen 

Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen sowie an sonstigen Orten, die von dort aus eingesehen 

werden können, nicht mehr (oder: weniger) der Sexarbeit nachgehen. Dies ist nicht der Fall. 

Die Kontaktanbahnung zwischen Sexarbeiter*innen und Kunden findet von beiden Sei-

ten nach wie vor in der Öffentlichkeit statt .  

Aufgrund der Datenlage lassen sich keine Auswirkungen bezüglich der Lärmbelästigung, der 

Reduktion von straßenbezogener Sexarbeit, des Sicherheitsgefühls oder des Schutzes von 

Unbeteiligten feststellen, da diese nicht im direkten Zusammenhang mit der Sexarbeit stehen. 

Die straßenbe zogene Sexarbeit ist weder als Verursacherin noch als relevante Akteurin 

im Konte xt der Störungen zu identifizieren.  

Eine geringere Belästigung von Passant*innen durch Kunden bzw. Sexarbeiter*innen als Prob-

lemanzeige lässt sich als Auswirkung der KontaktverbotsVO empirisch nicht bestätigen. Die 

Wahrung des Sicherheitsgefühls und des Schutzbedürfnisses Unbeteiligter im Stadtteil ist be-

deutsam. Dies wird allerdings nur in geringem Maß mit straßenbezogener Sexarbeit in Ver-

bindung gebracht.  

Ein weiteres Ziel der KontaktverbotsVO bestand darin, den Schutz von Kindern und Jugend-

lichen vor Beobachtung oder direkter Konfrontation mit Sexarbeit durch die Verordnung zu 

erhöhen. Die Untersuchungsergebnisse legen die Interpretation nahe, dass Sexarbeit als ein 

Element  der  Stadtteilkultur und des öffentlichen Lebens  zu betrachten ist. Das Viertel St. 

Georg rund um den Hansaplatz stellt sich als betriebsam und geschäftig dar, als ein 
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Konglomerat vielfältiger Milieus, mit Menschen unterschiedlichster Herkunft. Die Sexarbei-

ter*innen fügen sich unauffällig in das alltägliche Treiben in der Öffentlichkeit und in das 

Stadtbild ein. Weder verhalten noch kleiden sie sich besonders auffallend. 

Auch zwischen Gentrifizierung und der KontaktverbotsVO ist kein eindeutiger Zusammen-

hang herzustellen. Einerseits zeigen sich Neu-Hinzugezogene ebenso kritisch gegenüber Stö-

rungen wie Alt-Eingesessene (beide Gruppen bewerten beispielsweise Schmutz und Pöbe-

leien als besonders störend), andererseits sind zahlreiche Menschen aus beiden Gruppierun-

gen im Stadtteil aktiv .  

Vor dem Hintergrund der Datenanalyse und der Kriminalitätsstatistiken kann weder von mehr 

noch von weniger Straftaten ausgegangen werden. Stattdessen muss hier ein bekannter Zu-

sammenhang angeführt werden, nämlich dass ein verstärkter Polizeieinsatz naturgemäß zur 

Erhöhung der Anzahl der Ahndung von Delikten führt. Die KontaktverbotsVO fügt den mög-

lichen Ordnungswidrigkeiten eine weitere hinzu, die nun verfolgt werden kann. Ein Einfluss 

der KontaktverbotsVO  auf die Entwicklung von Straftat en kann nicht festgestellt wer-

den . 

Die KontaktverbotsVO scheint dagegen vor allem in Teilbereichen der Anwohner*innen Hoff-

nungen und Erwartungen auf Problemlösungen geweckt zu haben, die in vielerlei Hinsicht 

enttäuscht wurden, was wiederum entsprechend polarisierte Debatten eher angefacht hat 

anstatt zu einer Rationalisierung, Deeskalierung und Entstigmatisierung beizutragen. 

Kritische Würdigung der Ergebnisse  

Durch die Ziel- und Indikatorarbeit mit den Fachbehörden wurde deutlich, dass die Umset-

zung der Ziele der KontaktverbotsVO einerseits eingebettet ist in weitere Verordnungen und 

Regelungen und andererseits lediglich durch eingeschränkte polizeiliche Maßnahmen unter-

legt wurde. Anfangs wurde darüber breit medial berichtet und aufgeklärt, jedoch wurde keine 

weitere fortlaufende Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung der betr effenden Personen durch-

geführt.  

Die Evaluation kommt zu dem Ergebnis, dass verschärfte ordnungspolitische Maßnahmen 

weder zum Ziel einer verbesserten Lebenssituation von Sexarbeiter*innen beitragen noch zu 

einer Verbesserung der Lebensqualität der Anwohner*innen oder zur Reduktion der straßen-

bezogenen Sexarbeit führen.  

Die aus den Ergebnissen abzuleitenden Handlungsempfehlungen beziehen sich im Wesent-

lichen auf breiter angelegte Aktivitäten der Feldentwicklung im Stadtteil St. Georg, um den 

drängenden Problemen wirksam zu begegnen. 
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Handlungsempfehlungen  

In den qualitativen Interviews/Gesprächen, den quantitativen Befragungen sowie den Fokus-

gruppen und Visionswerkstätten wurden Ideen, Lösungen und Handlungsempfehlungen zu-

sammengetragen und diskutiert. Nachfolgend sind diese kurz zusammengefasst:    

¶ Partizipative (Weiter-)Entwicklung des Viertels zur Schaffung eines sozialen Raumes 

für alle sich dort aufhaltenden Menschen mithilfe  einer unabhängigen, vom Bezirk 

eingesetzten Moderat ion.  

¶ Ermöglichen einer übergreifenden Kommunikation im intersektionalen Sinne, d.h. mit 

und für sämtliche Beteiligte, so dass die Verantwortung für den Stadtteil nicht allein 

an die Polizei oder andere, beispielsweise die Soziale Arbeit, delegiert wird. 

¶ Gemeinsame Diskussion und Aushandlung zentraler Fragen, insbesondere auch im 

Umgang mit Lärm, Lautstärke und Streitereien, unter Umständen auch mit Mediation.  

¶ Bekanntmachen bestehender Angebote der Sozialen Arbeit, beispielsweise Stra-

ßensozialarbeits-ăLaufplªneò f¿r Anwohnende, um besseren Kontakt und schnelleres 

professionelles Reagieren zu ermöglichen. 

¶ Bereitstellen fundierter Informationen zu unterschiedlichen Gruppen, insbesondere 

den Sexarbeiter*innen, zum Abbau von Stigmatisierungen. 

¶ Community-orientierte Ansätze und Zusammenarbeit mit entsprechenden Personen 

oder Gruppen aus den Herkunftsländern, die bereits lange in Hamburg ansässig sind, 

für eine zur besseren Arbeit mit den genannten Problemgruppen. 

¶ Ausstattung Sozialer Arbeit  mit mehr Handlungsmöglichkeiten, beispielsweise für 

niedrigschwellige Versorgungsangebote am Wochenende und ganzjährige Schlafan-

gebote.  

¶ Weitergehende und sozialräumlich orientierte Auseinandersetzung mit Alkohol und 

Drogen konsumierenden Menschen (beispielsweise die Bereitstellung adäquater 

Räume, ădrink to bring-Kneipeò), da diese Herausforderungen weder durch zeitweise 

Verdrängungen in andere Stadtteile noch durch polizeiliche oder technisch kontrol-

lierende Maßnahmen zu bewältigen sind.  

¶ (Weiter-)Entwicklung einer materiell-räumlichen Gestaltung des Hansaplatzes, um 

auch über eine Raumgestaltung Probleme - vor allem Lärm und Müll - einzuhegen. 

Es zeigt sich, dass die Entwicklung des Viertels ein andauernder und fortlaufender Prozess 

bleibt, bei dem es wesentlich ist, alle potenziell Beteiligten einzubeziehen. Das Ziel könnte 

sein, eine menschenwürdige Gestaltung für alle aktuellen und neuen Nutzer*innengruppen 

zu realisieren. Dabei gilt es, die Gestaltungsmacht und Selbstverantwortlichkeit der Bezugs-

gruppen zu stärken und alle relevanten Gruppen auf Augenhöhe einzubeziehen. Eine zentrale 

Maßnahme könnte ein Quartiersmanagement sein, das den gesamten Raum statt einzelner 

Zielgruppen im Blick hat, neutral moderiert und im Zweifelsfall regulierend eingreifen kann. 
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Teil A  - Evaluation : Kontext, Gegenstand u nd Forschungsdesign  

 Einleitung  

Die Einführung der Kontaktverbotsverordnung ( im Weiteren KontaktverbotsVO) im Jahr 2012 

begründete sich laut der Behörde für Inneres und Sport (BIS) sowie dem in St. Georg zustän-

digen Polizeikommissariat 11 (PK 11) darin, dass es in St. Georg trotz der seit 1980 bestehen-

den Sperrgebietsverordnung (im Weiteren SperrgebietsVO) weiterhin zu negativen Auswir-

kungen für den Stadtteil bzw. für die Anwohner*innen durch die Straßenprostitution gekom-

men sei. Die Beschwerden von Anwohnenden (insbesondere am und um den Hansaplatz) und 

Engagierten aus Bürger*inneninitiativen seien vielfältig (vgl. BIS 2012: 2; PK 11 2019). So 

komme es durch die Straßenprostitution immer wieder zu lautstarken Streitereien zwischen 

Prostituierten und Freiern, zu aggressivem Ansprechen männlicher Passanten durch die Pros-

tituierten sowie zu erheblichen Lärmbelästigungen durch den Suchverkehr, beispielsweise 

durch Moto rengengeräusche oder Hupsignale. Darüber hinaus würden unbeteiligte Frauen 

und Mädchen durch Freier belästigt und somit in ihrer Ehre und sexuellen Selbstbestimmung 

verletzt. Kinder und Jugendliche würden Zeugen von Preisverhandlungen zwischen Freiern 

und Prostituierten, was sich negativ auf die sexuelle Entwicklung als auch Persönlichkeitsent-

wicklung auswirke (vgl. BIS 2012: 2). 

Im vorliegenden Abschlussbericht werden der Erhebungsprozess und die Ergebnisse der im 

Zeitraum vom November 2018 bis Oktober 2019 durchgeführten Evaluation der Kontaktver-

botsverordnung in St. Georg vorgestellt. Dies umfasst den soziodemografischen Ist-Zustand 

im Stadtteil sowie die Beschreibung der Lebenssituationen und Perspektiven relevanter Ziel-

gruppen mit sozialräumlichem Bezug zur Sexarbeit in St. Georg. 

So werden in Teil A einschlägige rechtliche Rahmenbedingungen, in denen das Evaluations-

vorhaben zu verorten ist, dargelegt sowie der Handlungsauftrag und die Zielsetzung des Eva-

luationsprojektes beschrieben. Zudem werden zentral verwendete Begrifflichkeiten erläutert 

und das methodische Vorgehen skizziert. Teil B des Berichtes widmet sich der Struktur- und 

Sozialraumanalyse von St. Georg, mit einem detaillierten Blick auf den Hansaplatz als geo-

grafisches, bauliches und verkehrsplanerisches Gebilde und Symbol, das immer wieder Ge-

genstand von Konflikten ist. Anschließend werden die Institutionen , Angebote und Initiativen 

des Stadtteils dargestellt. Teil C des Berichtes enthält die zentralen Ergebnisse der Evaluation, 

deren qualitative und quantitati ve Datenbasis in Teil D ausführlich beschrieben und analysiert 

wird. Im Teil E schließen Handlungsempfehlungen den Bericht ab.  

Im Anhang befinden sich neben dem Ziel- und Indikatorenkatalog die relevanten Gesetze im 

Wortlaut  sowie die quantitativen Fragebögen.  
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1.1 Entscheidung zur Begriffsverwendung  

Da in der deutschen Sprache nur die binäre Differenzordnung des Zweigeschlechtersystems 

(Frau ð Mann) abgebildet werden kann und alle anderen sozialen Geschlechter und Ge-

schlechtsidentitäten bloß umschrieben werden können, der Gender Gap mit hochgestelltem 

Sternchen jedoch den Lesefluss stört und zudem nicht barrierefrei ist, werden in diesem Be-

richt, soweit es geht, geschlechtsneutrale Formulierungen (beispielsweise Teilnehmende) ver-

wendet. Eines der beiden Geschlechter (beispielsweise Sozialarbeiterin) wird nur dann ver-

wendet, wenn Befragte sich als Einzelne oder einheitlich als weibliche oder männliche Gruppe 

bezeichnet haben. Ansonsten nutzen wir bei gemischten Gruppen und entsprechenden 

Selbstbezeichnungen das Gender Gap mit hochgestelltem Sternchen (beispielsweise Be-

amt*innen), um einem breiten Spektrum von Identitäten und Lebensweisen symbolisch Raum 

zu geben. 

Zudem empfahl es sich vor dem Hintergrund etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu 

Prozessen der Etikettierung, Stigmatisierung und Diskriminierung, beispielsweise aus der 

Gender- und Rassismusforschung oder Theorien der Intersektionalität und Diversität, reflek-

tiert und (selbst)kritisch mit Begriffen wie beispielsweise Prostitution, Prostituierten und Freier 

umzugehen. Diese (Alltags-)Begrifflichkeiten sind mit zahlreichen, häufig verkürzten Zuschrei-

bungen versehen sowie mit Bewertungen und Abwertungen aufgeladen. So kann konstatiert 

werden, dass sie den komplexen Lebenslagen, den Bewältigungsleistungen, den sozialen 

Zwängen und Problemlagen der Akteur*innen nicht gerecht werden. Sie sind dadurch auch 

nicht mit menschenrechts- und menschenwürdebegründeten Anforderungen an Respekt, 

Anerkennung und Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu vereinbaren.  

Deswegen liegt dieser Studie die Entscheidung zugrunde, nach Möglichkeit zu engführende 

oder stigmatisierende Begriffsverwendungen zu vermeiden. Wir verwenden deshalb vorran-

gig solche Begriffe wie beispielsweise Sexarbeit, Sexarbeiter*innen, straßenbezogene Sexar-

beit, Kunden oder sexarbeitsbezogene Dienstleistungen, auch wenn von manchen Prostitu-

ierten diese Begriffe selbst nicht verwendet werden. Mit dem hier nun gewählten zentralen 

Begriff Sexarbeit soll deutlich werden, dass es sich bei der Tätigkeit um Arbeit handelt, eine 

sexuelle Dienstleitung. Diese Definition wurde von der Bundesregierung anerkannt (Bericht 

zu den Auswirkungen des ProstG 2007) und vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich be-

stätigt (1 BvR 224/07 vom 28.04.2009). Dieser Arbeitsbegriff ermögl icht auch eine spezifi-

schere und umfassendere Beschreibung, da die wenigsten Menschen Arbeit als solche nur 

positiv erfahren und diese auch ansonsten mit ökonomischen Zwängen und gewissen Fremd-

bestimmungen einhergehen kann. 

Da im juristischen Rahmen und in der Rechtsprechung ausschließlich der Begriff Prostitution 

verwendet wird, wurde dieser in den entsprechenden Kontexten beibehalten. Auch enthalten 

Aussagen aus Originalquellen, die über Zitate belegt werden, selbstverständlich die ursprüng-

lichen Begriffsverwendungen.  
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Die Nutzer*innen sexueller Dienstleistungen werden im vorliegenden Bericht als Kunden be-

zeichnet. Umgangssprachlich kursieren Begriffe wie beispielsweise Freier, womit in der Regel 

Männer (selten Frauen) gemeint sind. 

Der Begriff ăMigrationshintergrundò ist nicht immer eindeutig. In diesem Bericht wird die De-

finit ion des Statistischen Bundesamtes (2018a: 4) verwendet:  

ăEine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil 

nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition 

zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Ein-

gebürgerte, (Spät-)Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen.ò 

Auch der Begriff ăAusländer*inò wird in diesem Forschungsbericht im Sinne des Ausländer- 

und Aufenthaltsgesetzes verstanden und orientiert sich ebenso an der Definition des Statis-

tischen Bundesamtes (2018b: 7):  

ăAlle Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind, d.h. nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen. Dazu zählen auch die Staatenlosen und die Personen mit unge-

klärter Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen, 

zählen nicht zur ausländischen Bevölkerung. Die Mitglieder der Stationierungsstreitkr äfte so-

wie der diplomatischen und konsularischen Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland 

unterliegen mit ihren Familien nicht den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes und werden 

nicht statistisch erfasst.ò  

Ist die Rede von Kindern und Jugendlichen, werden Personen beschrieben, die unter 21 Jahre 

alt sind. Für die Sozialraumanalyse wurden Kinder in der Altersspanne 0 Jahre bis unter 15 

Jahre sowie Jugendliche in der Altersspanne 15 bis unter 21 Jahre zusammengefasst.  

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen und Umsetzungen  in Bezug auf 

Sexarbeit in St. Georg  

Die Sexarbeit ist zwar im zivil- und sozialversicherungsrechtlichen Bereich legal(isiert worden), 

damit ist der Vorwurf der Sittenwidrigkeit insgesamt weggefallen, jedoch schränken in St. 

Georg sowohl die KontaktverbotsVO als auch die SperrgebietsVO diese legale Ausübung wie-

der ein. Laut Rechtsprechung und Landesregierungen ist es jedoch gestattet, ein Nachgehen 

der Prostitution in bestimmten Teilen eines Gemeindegebietes zu verbieten, um die Jugend 

oder/und den öffentlichen Anstand d urch Rechtsverordnungen zu schützen. So heißt es, dass 

ădie Prostitutionsaus¿bung in bestimmten Erscheinungsformen und damit einhergehenden 

typischen Begleiterscheinungen namentlich mit Blick auf sensible Gemeindegebiete gegen 

den öffentlichen Anstand verstoÇenò (Drs. 20/4605, S. 2) kºnnte. Die Festsetzung von Sperr-

gebieten diene der lokalen Steuerung der Prostitutionsausübung. Beide genannten Verord-

nungen unterliegen hierbei dem Ordnungsrecht und werden entsprechend mit Bußgeldern 

geahndet. 

Dieses Verbot der ăAusübung von Prostitutionò an bestimmten Orten oder auch zu bestimm-

ten Zeiten muss durch die Landesregierung klar bestimmt sein. Sperrgebietsverordnungen 
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können Orte und Zeiten festlegen, wo und wann Sexarbeit nicht stattfinden darf, beispiels-

weise durch dezidierte Aufzählung von betroffenen Straßen und Wegen sowie Uhrzeiten. Da-

mit werden zugleich die Toleranzzonen und -zeiten bestimmt. Fast alle Landesregierungen 

der Bundesländer haben die Ausgestaltung und Ausführung dieser Rechtsverordnung auf 

andere (städtische oder kommunale) Behörden übertragen, in Hamburg obliegt diese Rege-

lung dem Land. In Bezug auf Hamburg ist festzuhalten, dass außerhalb der definierten Sperr-

gebiete Sexarbeit erlaubt ist.  

1.3 Hamburger Sperrgebiets - und Kontaktverbotsverordnung   

Die Hamburger SperrgebietsVO, die ăVerordnung über das Verbot der Prostitutionò vom 21. 

Oktober 1980, verbietet gemäß § 1 die Prostitution an öffentlichen oder sonstigen öffentlic h 

einsehbaren Orten in den Stadtteilen St. Georg, Neustadt, St. Pauli und Altona-Altstadt sowie 

in den Ortsteilen 101 und 102 des Stadtteils Hamburg-Altstadt und dem Ortsteil 207 des 

Stadtteils Altona-Nord (vgl. § 1 Verordnung über das Verbot der Prostitut ion vom 21. Oktober 

1980). Während das Verbot für St. Pauli zeitlich beschränkt ist, gilt es in St. Georg vollumfäng-

lich, d.h. 24 Stunden täglich an sieben Tagen pro Woche (vgl. § 2 ebd.). Somit ist die öffentlich 

sichtbare Anbahnung eines prostitutiven Geschäfts für Sexarbeiter*innen in St. Georg verbo-

ten, d.h. die SperrgebietsVO in St. Georg, der ausschließlich die Sexarbeiter*innen unterliegen, 

besteht und prägt die Situation bereits seit fast vierzig Jahren. Es handelt sich dabei um eine 

bußgeldbewertete Ordnungswidrigkeit, mehrfache Verstöße können allerdings schnell zu ei-

nem Straftatbestand führen. 

Um der weiterhin sichtbaren ăProstitution an ºffentlichen oder sonstigen ºffentlich einseh-

baren Ortenò (Ä 1 ebd.) in St. Georg nachhaltiger entgegenzuwirken und die SperrgebietsVO 

zu flankieren, wurde für diesen Stadtteil zum 1. Februar 2012 zusätzlich die KontaktverbotsVO 

vom 24.01.2012 erlassen. Sie stellt nun auch die öffentlich sichtbare Nachfrage, die Kontakt-

anbahnung seitens der Kunden unter Strafe (vgl. HmbGVBl. 2012: 25) und legt mit drei Para-

grafen den Geltungsbereich, die inhaltliche Bestimmung sowie die Höhe des Bußgeldes bei 

Feststellen einer solchen Ordnungswidrigkeit fest (siehe Anhang).  

Es handelt sich bei beiden Verordnungen um Ordnungswidrigkeiten, die mit entsprechenden 

Bußgeldern belegt sind (ähnlich der Situation beim Falschparken), d.h. es handelt sich hier 

um Kann-Bestimmungen. Sie unterliegen einem Opportunitätsprinzip und müssen nicht 

zwingend behördlich seitens der Polizei verfolgt werden. So finden sich beispielsweise auch 

in den meisten Städten oder Kommunen Ordnungsämter mit entsprechenden Mitarbeiten-

den für bestimmte Bereiche. Diese Ordnungswidrigkeiten berühren somit nicht das polizeili-

che Legalitätsprinzip, das im Rahmen von Strafverfolgungen gilt und Vorrang hat. Im letztge-

nannten Fall muss die Polizei tätig werden. Mehrfache Verstöße im Rahmen von Ordnungs-

widrigkeiten können allerdings zu einem Straftatbestand führen. Dieser ist auch im Hinblick 

auf die Sexarbeiter*innen relativ schnell gegeben, da hier nach drei Ordnungsverfehlungen 

bereits ein Straftatbestand erfüllt ist.  
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Damit verbietet erstmalig eine Verordnung nun auch Personen die Kontaktaufnahme zu 

Sexarbeiter*innen, um sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt zu vereinbaren, und zwar ăauf 

öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen sowie an sonstigen Orten, die von dort aus 

eingesehen werden kºnnenò (Ä 2 KontaktverbotsVO). Die potenziellen und tatsächlichen Kun-

den stehen somit unter polizeilicher Beobachtung. Ordnungswidrigkeiten nach § 3 Kontakt-

verbotsVO können mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 û geahndet werden. Ziele der Kon-

taktverbotsVO sind mit denen der Sperrgebietsverordnung also weitestgehend identisch (vgl. 

Drs. 21/11140).  

1.4 Umsetzungen der Kont aktverbotsverord nung  

Die KontaktverbotsVO wurde demnach als zusätzliches Regelungs- und Ordnungsinstrument 

eingeführt, das Verständnis der Verordnung und ihre Umsetzung stellen sich allerdings als 

mehr oder weniger interpretationsoffen dar. Erwartungsgemäß wird die Verordnung von we-

sentlichen Interessensgruppen sehr unterschiedlich gedeutet und bewertet. 

Aus ordnungsrechtlicher Perspektive darf aufgrund der bestehenden Verordnungen keine Art 

von Anbahnung oder Kontaktaufnahme ð weder seitens der Sexarbeiter*innen (laut Sperrge-

bietsVO) noch seitens der Kunden (laut KontaktverbotsVO) ð im öffentli chen und öffentlich 

einsehbaren Raum stattfinden. Im Innenraum der ĂLªdenô vor Ort, d.h. in den Caf®s und Knei-

pen unterschiedlichster Art sowie den Stundenhotels (Steigen) können und dürfen sich beide 

Gruppen aufhalten, den Kontakt anbahnen und dann gegebenenfalls aufs Zimmer gehen. Das 

ist zulässig und erlaubt. Auch die Stundenhotels sind erlaubt, es sind gewerbliche Zimmer-

vermietungen. Durch das Prostituiertenschutzgesetz haben sich hier allerdings die Grundla-

gen verändert, so werden sie sich als Prostitutionsstätten anmelden müssen.   

In St. Georg arbeiten beim zuständigen PK11 zwei ständige Polizeieinheiten mit Fokus auf die 

Straßenbezogene Sexarbeit, aber nur die zweite im Hinblick auf die KontaktverbotsVO:  

1. Die Milieuaufklärer*innen arbeiten an einer distanzierten Vertrauensbildung, d.h. ha-

ben vor allem die Sexarbeiter*innen im Blick, bieten Gespräche an, leisten Vertrauens-

arbeit, beobachten die Szene und arbeiten nicht repressiv.  

2. Die Dienstgruppe für operative Aufgaben (DGoA) überprüft und verfolgt Ve rstöße ge-

gen die KontaktverbotsVO, sofern es ihre personellen Kapazitäten zulassen.  

Zudem gibt es immer wieder (auch zusammengestellte) Einheiten aus anderen Stadtteilen, 

die für Überprüfungen, auch mit unterschiedlichen Zielgruppen, herangezogen werden. 

Die Anbahnung oder Kontaktaufnahme im öffentlichen Raum muss laut Ordnungsbehörden 

beweissicher nachgewiesen werden. Dabei reicht ein kurzer Blickkontakt im öffentlichen 

Raum als eine Form der Anbahnung aus. Allerdings stellt das Beobachten einer Kontaktan-

bahnung noch keine Rechtsgrundlage dar, so ein Polizeibeamter. Die Polizei dürfe nicht ein-

greifen, solange sich Sexarbeiter*innen mit einem Kunden unterhalten, auch wenn eigentlich 

eindeutig sei, dass es sich um eine Kontaktanbahnung zur Vereinbarung einer sexuellen 
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Dienstleistung gegen Entgelt handeln würde oder könnte. Um den Nachweis zu gewährleis-

ten, müssen Polizist*innen beobachten, dass es a) eine Ansprache/Anbahnung im öffentl ichen 

Raum gab und b) es sich dabei um eine prostitutive Anbahnung gehandelt hat. So müssen 

sie den Beteiligten nachgehen, beispielsweise in eines der Stundenhotels und dort den Voll-

zug oder die Absicht des Vollzuges dokumentieren. Ab diesem Zeitpunkt hätt en sie erst eine 

Handlungsgrundlage. 

Im Weiteren werden die Personalien beider Beteiligten aufgenommen, sie erhalten später 

jeweils einen entsprechenden Bußgeldbescheid. Das Bußgeld für die Sexarbeiter*innen lag 

vor Einführung der KontaktverbotsVO zunächst bei etwa 70 û. Es wurde im Februar 2010 

durch die Polizei erhöht. Seitdem liegt der Anfangssatz bei 200 û plus Bearbeitungsgeb¿hren, 

also insgesamt bei 225 bis 230 û. Der Satz für die Kunden gestaltet sich genauso und staffelt 

sich dann weiter von 200 über 400 bis 800 û. Demnach scheint sich auf der einen Seite die 

Beweisführung komplizierter zu gestalten, auf der anderen Seite aber für die Sexarbeiter*in-

nen die Situation vor allem über die enorme Erhöhung der Bußgelder sowie die verstärkten 

Polizeikontrollen und -präsenz seit Einführung der KontaktverbotsVO erheblich verschärft zu 

haben.   

 Auftrag, Fragen und Zielsetzung der Evaluation  

Der Auftrag zur Durchführung der Evaluation zur Verordnung ¿ber das ăVerbot der Kontakt-

aufnahme zu Personen zur Vereinbarung entgeltlicher sexueller Dienstleistungen im Sperr-

gebiet in St. Georgò (vgl. Drs. 21/4048 in der Fassung Drs. 21/5618, Drs. 21/11140) wurde 

seitens der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) der Freien und Han-

sestadt Hamburg im November 2018 an das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft e.V. (DISW) 

vergeben. Der Zeitraum für das Evaluationsprojekt beläuft sich auf insgesamt 14 Monate von 

November 2018 bis Dezember 2019. 

Die Evaluation soll die Fragen beantworten, inwieweit die Ziele der KontaktverbotsVO erreicht 

wurden, ob und welche Auswirkungen festzustellen und welche Handlungsempfehlungen da-

von abzuleiten sind. Laut Drucksache 20/4605 sind folgende Ziele der Verordnung benannt:  

ăDie Kontaktverbotsverordnung bezweckt ð ähnlich wie die Einrichtung von Sperrgebieten ð die 

Eindämmung der negativen Auswirkungen der Straßenprostitution, insbesondere den Schutz 

Unbeteiligter vor aufdringlichem Ansprechen und Belästigungen, die Reduzierung des Lärms für 

die Anwohner des Stadtteils, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Beobachtung oder 

direkter Konfrontation mit Prostitution, aber auch die Reduzierung von Straftaten [...] im Zusam-

menhang mit der Prostitution [ê]ò (Drs. 20/4605: 3). 

Weitere Ziele der KontaktverbotsVO sind ădie Verhinderung von Gefahren für die Gesundheit, 

die Ehre, die sexuelle Selbstbestimmung und die Jugendò (ebd.: 1). 

In der Ausschreibung wurde als ein Schwerpunkt der Evaluation die ăAuswirkungen [der Kon-

taktverbotsVO] auf die Arbeit und den Schutz von Prostituierten [ê]ò benannt. Es sollen 
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zudem die unterschiedlichen Lebensperspektiven und fachlichen Einschätzungen der Ak-

teur*innen vor Ort, d.h. neben den Sexarbeiter*innen und Kunden die Anwohnenden, Vertre-

ter*innen von Initiativen, Sozialarbeiter*innen sowie die Polizei etc. berücksichtigt werden, um 

valide Antworten auf die Fragestellung zu finden.  

2.1 Vereinbarungen von  Zielen und Indikatoren mit dem Auftraggeber  

Angesichts der Fragestellung, fehlender Vergleichsdaten zu früheren Zeitpunkten und der 

hohen Komplexität des zu untersuchenden Gegenstandes - ein Quartier als materiell und so-

zial verfasster Raum, der nach unserem Verständnis in fortlaufenden komplexen Interaktione n 

kollektiv von allen Beteiligten hergestellt wird  - erschien eine methodische Umsetzung der 

Evaluation allein in Form einer quantitativen Erhebung als nicht sinnvoll und gegenstandsan-

gemessen. Auch wären Kontrollgruppen oder Quasi-Experimente über Datensimulationen 

hier nicht vergleichbar herstellbar. In der Konsequenz wurden Wirkungen und Auswirkungen 

v.a. durch qualitativ-empirische Zugänge erhoben und rekonstruiert, da hier sowohl kommu-

nikativ verfügbare wie implizite Orientierungen herausgearbeitet wer den konnten. Mit die-

sem Ansatz konnte annähernd abgeschätzt werden, was überhaupt wirken und wo angesetzt 

werden könnte.  

Ein systematischer Vorher-Nachher-Vergleich konnte angesichts fehlender Daten nicht erfol-

gen, da keine vergleichbaren Datenerhebungen zu einem früheren Zeitpunkt stattfanden. 

Nachgezeichnet werden konnte dies jedoch im Rahmen der qualitativen Erhebungen u.a. mit-

tels der Fragestellungen nach den Entwicklungen im Stadtteil sowie durch Beschreibungen in 

Dokumenten und Literatur. Langzeiteffekte konnten damit zwar beschrieben und rekonstru-

iert, jedoch nicht im Sinne eines quantitativen Vergleichs erfasst werden.  

Die Anforderung für die Durchführenden der Evaluation  bestand vor Erhebungsbeginn darin, 

das Forschungsdesign mit den Auftraggebenden so abzustimmen, dass die unterschiedlichen 

Perspektiven aufgenommen werden und zu tragfähigen Ergebnissen führen.  

Erster Bestandteil war die Definition von leitenden Forschungszielen und Indikatoren sowie 

der Abgleich der Ziele mit Maßnahmen, der partizipativ mit dem Auftraggeber in mehreren 

Projektschritten und in einem Zielworkshop erfolgte.  Hier wurden Teilziele, abgestimmte 

Maßnahmen und Schritte zur Erreichung der Handlungsziele gemeinsam konkretisiert. Für 

die Operationalisierung wurden aus den Zielen Indikatoren und entsprechende Erhebungsin-

strumente abgeleitet, die im hier vorliegenden Abschlussbericht im Teil C in einem Überblick 

zusammengefasst und im Teil D ausgewertet sind.  

2.2 Systematik der Ziele und Indikatoren  

Die durch die KontaktverbotsVO zu erreichenden Ziele wurden aus den gesetzlichen Vorla-

gen, Begründungen, Drucksachen, weiteren Beschreibungen und dem Evaluationsauftrag 
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entnommen und der gesamten Evaluation zugrunde gelegt. Die Ziele wurden gemeinsam mit 

dem Auftraggeber systematisiert, mit Indikatoren unterlegt und nachfolgend festgelegt:  

Teilziel A  Direkte Ziele der Kontakt verbo tsVO: Verbesserter Schutz vor  

und Eindämmung der straßen bezogenen Sexarbeit  

Handlungsziel A.1 Die straßenbezogene Sexarbeit wird durch Verhaltensänderung der 

Kunden reduziert. 

Handlungsziel A.2 Die straßenbezogene Sexarbeit wird durch Verhaltensänderung der 

Sexarbeiter*innen reduziert. 

Teilziel B  Abgeleitete Ziele: Die Reduktion negativer A uswirkungen der 

straßenbezogenen Sexarbeit  für die Anwohnenden, Kinder und 

Jugendliche, für Unbeteiligte und für die Sexarbeiter*innen  

Handlungsziel B.1  

 

Einfluss der KontaktverbotsVO (als Reduktion negativer Auswirkun-

gen) auf die Lebensqualität der Anwohner*innen in St. Georg 

Handlungsziel B.1a Schutz Unbeteiligter 

Handlungsziel B.1b die Reduzierung des Lärms für die Anwohner*innen des Stadtteils 

Handlungsziel B.1c Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Beobachtung oder direk-

ter Konfrontation mit Sexarbeit 

Handlungsziel B.2 Einfluss der KontaktverbotsVO (als Verbesserung) der Lebens- und 

Erwerbssituation der Sexarbeiter*innen in St. Georg 

Handlungsziel B.2a Die Sexarbeiter*innen erfahren einen verbesserten Schutz 

Handlungsziel B.2b Die Sexarbeiter*innen erfahren eine verbesserte gesundheitliche 

Versorgung/Schutz 

Handlungsziel B.2c Die Sexarbeiter*innen erfahren einen verbesserten Schutz vor 

Dumping und prek ären Erwerbsituationen 

Handlungsziel B.3 Einfluss der KontaktverbotsVO (als Reduktion negativer Auswirkun-

gen der straßenbezogenen Sexarbeit) bezüglich des Verhaltens der 

Kunden 

Handlungsziel B.4 Einfluss der KontaktverbotsVO auf die Entwicklung der Sexarbei-

ter*innen in anderen sozialen Räumen des Stadtteils 

Handlungsziel B.5 Vermeidung bzw. bessere Verfolgung von Straftaten 
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Teilziel C Weitere Auswirkungen (auch als Reduktion negativer Auswir-

kungen)  

Handlungsziel C.1 Entwicklung des Tourismus und Auswirkungen der Kontaktver-

botsVO 

Handlungsziel C.2 Gentrifizierung bzw. Aufwertung des Stadtteils und Auswirkungen 

der KontaktverbotsVO 

Handlungsziel C.3 stadtplanerische Umgestaltung (von Teilen) des Stadtteils und Aus-

wirkungen der KontaktverbotsVO 

Handlungsziel C.4 Veränderter Polizeieinsatz und Auswirkungen der Kontaktver-

botsVO 

Handlungsziel C.5 Veränderte Verhaltensweisen bzgl. Kontaktaufnahme und Ver-

handlungen zwischen Sexarbeiter*in und Kunden 

Handlungsziel C.6 Veränderte Situation in anderen Räumen 

Handlungsziel C.7 Veränderte inhaltliche Ausrichtung der Beratungsstellen im Bera-

tungskontext Sexarbeit 

Handlungsziel C.8 Auswirkungen auf Gesundheits-, Risiko-, Erwerbssituationen der 

Sexarbeiter*innen 

Die erhobenen qualitativen und quantitativen Daten fußen ebenfalls darauf. So finden sich 

die Ziele in den Fragestellungen und Themenblöcke wieder, die entsprechend Eingang in die 

zugrunde gelegten Leitfäden und Fragebögen fanden. Diese wurden dann in die nachfolgen-

den Themenblöcke gefasst:  

Wie ist der Einfluss der Kontaktverbotsverordnung auf 

¶ die Lebensqualität der Anwohner*innen in St. Georg?  

¶ die Lebens- und Erwerbssituation der Sexarbeiter*innen in St. Georg?  

¶ das Verhalten der Kunden?  

¶ die Entwicklung der Sexarbeit in anderen sozialen Räumen?  

¶ die Vermeidung bzw. Verfolgung von Straftaten? (vgl. Drs. 21/11140: 2) 

 Forschungsdesign und Methodisches Vorgehen ð Mixed Methods 

Design  

Angesichts der Komplexität und Mehrdimensionalität des Forschungsvorhabens wurde ein 

maßgeschneidertes Forschungsdesign entwickelt, bestehend aus Auswertungen vorhandener 

statistischer Daten und Fachliteratur sowie qualitativer und quantitativer Erhebungen. Mit 
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diesem Instrumentarium des Mixed-Methods-Ansatzes ist es möglich, einen Datenkorpus mit 

unterschiedlich erhobenen Daten und ihren jeweils entsprechenden Analysemöglichkeiten zu 

generieren, diese nebeneinander zu stellen, miteinander zu vergleichen, abzuwägen und zu 

prüfen. Dazu zählen: 

¶ eine explorative Bestandsaufnahme (Desk Research) bereits vorhandener Daten, u.a. 

zum Sozialraum St. Georg, seinen Anwohnenden, zur Adressat*innengruppe und fach-

lichen Perspektiven auf Sexarbeit,  

¶ eine Analyse der Institutionen und Angebote in St. Georg, insbesondere in Bezug auf 

Sexarbeiter*innen, 

¶ eine fokussierte Literatur- und Dokumentenanalyse im Hinblick auf die Lebens- und 

Erwerbssituation der Sexarbeiter*innen in St. Georg, 

¶ qualitative, leitfadengestützte (Expert*innen) Interviews (Face to Face und telefonisch), 

¶ kontinui erliche Feld-/Sozialraumbegehungen zu unterschiedlichen Tages- und Nacht-

zeiten sowohl unter der Woche als auch am Wochenende, 

¶ die Teilnahme an Treffen vor Ort, u.a. von Bürger*inneninitiativen, Beiräten und sons-

tigen relevanten Veranstaltungen im Stadtteil sowie am Runden Tisch, 

¶ Sozialraum-Mappings (Beratungsstellen und Polizei), 

¶ Fokusgruppen und Visionswerkstätten mit unterschiedlichen Feldakteur*innen und 

Anwohnenden sowie 

¶ eine quantitative Befragung. 

Die Vermutung, dass sich der Zugang insbesondere zu Kunden und Sexarbeiter*innen als 

schwierig gestalten könnte, hat sich bestätigt. Augenscheinliche Gründe hierfür waren vor 

allem Zeitpunkt und Zeitmangel, denn beide Personengruppen wurden vor Ort in den Steigen 

und auf der Straße angesprochen. So mussten Sexarbeiter*innen meist ihre Arbeit unterbre-

chen oder ihre Pausen verlängern und Kunden ihr Gehen hinauszögern. Zudem zählten 

schlichtes Desinteresse und Sprachbarrieren zu den weiteren Gründen. Auch bestand durch-

aus ein Misstrauen gegenüber den Forschenden (mit ăNotizblºckenò) bzw. insbesondere ge-

genüber Befragungen mit Aufnahmegeräten. Gespräche eröffneten sich jedoch während der 

Feldbegehungen, bei wiederholten Aufenthalten, beispielsweise in den Steigen, über ein zu-

nehmendes Bekanntwerden, ohne Aufnahme und selten mit Notizblöcken. Darüber hinaus 

gestalteten sich Erklärungen zu wissenschaftlichen Befragungen im Kontext von Evaluationen 

und Studien als durchaus schwierig. Deutlich zu machen, worin das Anliegen der Evaluieren-

den bestand, blieb eine Herausforderung. So stellt sich der übliche Kontext, in dem Sexarbei-

ter*innen befragt werden, eher kontrollierender Art seitens der Polizei, Ämter und mancher 

Behörden dar sowie ăhelfenderò Art seitens der Sozialen Arbeit , was jeweils ein bestimmtes 

ăFrage-Antwort -Spielò umfasst und abruft . Zudem besteht auch ein eher voyeuristisches In-

teresse seitens der Medien, gegen das sich auf der einen Seite verwahrt werden muss, dass 

auf der anderen Seite aber auch durchaus im eigenen Interesse genutzt zu werden versucht 

wird.   
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3.1 Qualitatives Vorgehen  

Das hier gewählte qualitative methodische Vorgehen versucht mittels einer systematischen 

und dichten Beschreibung, das Zusammenleben, d.h. die soziale Organisation des Viertels aus 

der Sichtweise aller Beteiligten zu erfassen, zu verstehen und zu beschreiben. Grundlegende 

Prinzipien der Datenerhebung, die hier zur Verwendung kamen, sind dabei:  

a) Teilnehmende Beobachtungen im Forschungsfeld: Die Beforschten werden in ihrem 

alltäglichen Umfeld aufgesucht, Handlungen in ihrem jeweiligen Kontext beobachtet. 

Dabei wird versucht, alle wichtigen Faktoren im Hinblick auf die Frage- oder Problem-

stellung in die Betrachtung mit einzubeziehen (Gegenstände, Personen, Handlungs-

abläufe). Während des Aufenthaltes im Feld (oder danach) werden Protokolle gefer-

tigt . 

b) Gespräche während der Feldbegehungen finden als eine Form des qualitativen Inter-

views im Alltag, im sozialen Umfeld der Personen statt. Die so geführten Gespräche 

ermöglichen es, Lebenswelten, Alltagsroutinen und Einstellungen der Befragten zu er-

fassen, d.h. was für sie wichtig ist und wie ihr Wissen mit dem sozialen und räumlichen 

Kontext zusammenhängt, diesen hervorbringt und verändert . 

c) Leitfadengestützte Expert*inneninterviews im und außerhalb des Feldes, 

d) Fokusgruppen und Visionswerkstatt als eine moderierte Gruppendiskussion ab sechs 

bis zehn Personen. Bei mehr Personen arbeiten entsprechend der Größe Kleingruppen 

an Tischen. Sie bearbeiten zielgerichtet an im Voraus festgelegten Themen durch aus-

gesuchte Fragestellungen.  

e) Sammlung und Auswertung von Dokumenten, 

f) Sozialraum-Mapping: Expert*innen und Akteur*innen im Feld werden zu sozialgeo-

grafischen Verhaltensmustern einer bestimmten Zielgruppe befragt. Dabei werden 

die geografischen Gegebenheiten mit Infrastrukturaspekten und individuellen Verhal-

tensmustern verknüpft. 

Die Gespräche und Interviews im Feld sind zwar insgesamt offen gestaltet und von der Hal-

tung eines gewissen Nicht-Wissens seitens der Forschenden, von einer ĂDummheit als Me-

thodeõ gekennzeichnet, in der Prªkonzepte und Vorwissen soweit wie möglich ausgeklam-

mert werden (Breuer et al. 2019). Sie besitzen dennoch eine Struktur, da sich im Hinblick auf 

die Fragestellung und Ziele der Evaluation und auf Grund der knapp bemessenen Zeit eine 

Fokussierung auf die gesetzten Themenschwerpunkte und die daran entwickelten Leitfäden 

als notwendig erwies. Dennoch konnten und haben die Befragten das Gespräch mit ihren 

Antworten und ihren Erzählungen weitgehend bestimmt , an ihnen entlang entwickelten sich 

die Gespräche, d.h. die Interviews basierten auf der Methode des akti ven Zuhörens. Die Er-

zählenden wurden ermutigt, ihre Erfahrungen wiederzugeben. Durch diese offene Inter-

viewf¿hrung unter Ărealen Bedingungenõ wird versucht, viererlei Qualitªten von Daten zu er-

fassen: Neben a) Informationen b) das zur Sprache kommen zu lassen, was den befragten 

Personen wichtig ist, c) damit unter Umständen sonst nicht beachtete Punkte und Faktoren 

zu erfassen und ebenfalls d) Kontexte sowie Gedanken und Überzeugungen zu betrachten. 
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Dadurch können (Arbeits-)Abläufe, Routinen, Interaktionspraktiken, Handlungsweisen, Deu-

tungs-/Bewertungsmuster und Präferenzen der Befragten zunehmend verstanden und skiz-

ziert werden.   

Durch die Verknüpfung von teilnehmender Beobachtung, erkundenden Gesprächen und auf-

gezeichneten Interviews, die jeweils entsprechend protokolliert wurden,  ist es möglich, weit-

reichendere Erkenntnisse zu gewinnen, da einiges nicht explizit von Menschen, so auch den 

Befragten, beschrieben werden kann. Die Alltagsabläufe und (Arbeits-)Prozesse im Viertel 

können beobachtet und exemplarisch beschrieben werden. Sie sind nicht nur als ein Beispiel 

für etwas oder von etwas zu verstehen, sondern zeigen zugleich das Spezifische und das Ge-

nerelle dieses Viertels auf: Das Typische, das Alltägliche wurde ausgewählt, das die Normalität 

der (Arbeits-)Alltage repräsentiert (vgl. Breidenstein et al. 2013: 139ff.).  

Dabei orientieren sich Akteur*innen aus dem Viertel jeweils aneinander und entscheiden in 

dieser kollektiven Bezugnahme, was rational, stimmig und auch handlungsgeboten erscheint. 

Ihr Wissen setzt sich aus drei Aspekten zusammen: dem Hören von Erzählungen und Ge-

schichten anderer Akteur*innen, dem Sehen über Blicke und Beobachtung sowie den Bewe-

gungen im Gehen, Stehen und Laufen. Das Wissen bildet sich also im Lauf der Zeit über das 

Quartier und mit ihm heraus. Hirschauer (1999) f¿hrt dazu aus, dass ăsoziale Realitªt selbst 

aus Verhältnissen wechselseitiger Beobachtung besteht, in deren Regulierungen man sich 

einzuklinken hat.ò (ebd.: 223) So ist auch St. Georg als Viertel durch ein wechselseitiges Sich-

Beobachten und (De-)Regulieren von Anwohnenden, dort  Arbeitenden, Polizeibeamt*innen, 

Besucher*innen etc. geprägt. Sie agieren miteinander, konzentriert auf das Lokale, partizipie-

ren unausweichlich als Teil des Quartiers und distanzieren sich zugleich fortlaufend wieder 

von dieser Partizipation (ebd.: 222). 

Von Februar bis August 2019 wurden 17 Feldbegehungen von unterschiedlicher Dauer durch-

geführt, es wurde regelmäßig an insgesamt 15 Treffen von StadtteilbeiratĂ ĂRunder Tisch Pros-

titutionõ und ĂRunder B¿rgerInnen Tisch Hansaplatzõ teilgenommen sowie mit einem ausge-

arbeiteten Leitfaden und festgelegten Themenschwerpunkten (siehe Anhang) Gespräche und 

Telefoninterviews geführt und protokolliert sowie Face to Face-Interviews aufgezeichnet und 

zusammengefasst. Folgende Gespräche und Interviews wurden durchgeführt: 

¶ 26 protokollierte (Kurz -)Gespräche und Telefoninterviews mit  

o 1 Vertreter*in einer Initiative  

o 1 Gruppengespräch mit fünf Vertreter*innen des PK11  

o 2 Polizist*innen des PK11  

o 1 Milieuaufklärer*in 

o 3 Anwohner*innen  

o 4 Sexarbeiter*innen 

o 9 Mitarbeiter*innen in fünf Steigen  

o 1 Gastronom*in  

o 2 Kneipenmitarbeiter*innen 

o 2 Kunden von Sexarbeit 
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¶ Neun ein- bis eineinhalbstündige Expert*innen-Interviews mit 

o 4 Vertreter*innen von je vier unterschiedlichen Fachberatungsstellen  

o 1 Polizeiexpert*in  

o 1 Gastronom*in  

o 1 Stadt-/Verkehrsplaner*in  

o 2 Vertreter*innen von Initiativen  

¶ Zwei Fokusgruppen mit jeweils 16 bis 18 Personen 

¶ Visionswerkstatt  mit  sechs bis acht Personen 

Je nach Setting und Zugang zum Feld wurde protokolliert oder digital aufgezeic hnet und 

paraphrasierend zusammengefasst. Zudem wurden mit vier unterschiedlichen Feldakteur*in-

nen Sozialraum-Mappings zu St. Georg, St. Pauli und zur Süderstraße durchgeführt. Dabei 

galt es, jeweils geografische Gegebenheiten mit Infrastrukturaspekten und individuellen Ver-

haltensmustern verknüpfend zu erheben. Die jeweiligen Akteur*innen waren in diesem Zuge 

nur beschränkt aussagefähig zu St. Pauli und Süderstraße, so dass keine für das Evaluations-

vorhaben relevanten Ergebnisse zum Vergleich der benannten Gebiete generiert werden 

konnten.  

Sämtliche Dokumente und Protokolle der Expert*inneninterviews, Gespräche, teilnehmenden 

Beobachtungen, Feldbegehungen und Fokusgruppen wurden inhaltsanalytisch (vgl. Mayring 

2010) und orientiert an den Themenschwerpunkten der Leitfäden ausgewertet und zusam-

mengefasst (in Anlehnung an Meuser und Nagel 2009). 

3.2 Quantitatives Vorgehen  

Es wurden drei quantitativ angelegte Befragungen mit den Zielgruppen Anwohnend e, Sexar-

beiter*innen und Kunden durchgeführt. Die Fragebögen wurden auf Grundlage der erarbei-

teten Themenschwerpunkte und Ziele in Abstimmung mit den Fachbehörden  nach einem 

Pretest eingesetzt.  

1. Im Rahmen der quantitativen Befragung der Anwohnenden wurden insgesamt 1.500 

vierseitige Fragebögen in den Hamburger Verwaltungsgebieten 5004 und 5007 (rund 

um den Hansaplatz und angrenzende Straßen) verteilt, davon 1.300 Bögen durch Ein-

wurf in Hausbriefkästen. Ein kleiner Teil (ca. 100 Stück) wurde an einem Informations-

stand an einem auf die Briefkastenverteilung folgendem Samstag auf dem Hansaplatz 

verteilt und konnte dort auch ausgefüllt und abgegeben werden. Weitere ca. 100 Fra-

gebögen wurden bei Treffen unterschiedlicher Initiativen verteilt. Die Fragebögen 

konnten darüber hinaus online (über einen QR-Code) oder auf dem Bogen selbst be-

antwortet werden, ein Begleitschreiben sowie ein R¿ckumschlag (ăEntgelt zahlt Emp-

fängerò) lagen bei. Zudem konnten sie dankenswerter Weise beim Stadtteilb¿ro direkt 

am Hansaplatz eingeworfen werden. Es konnte eine Rücklaufquote von insgesamt 

29,3% (n=440) erreicht werden.  
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Als repräsentativ für den Stadtteil können die Ergebnisse jedoch nicht gewertet wer-

den, denn vergleicht man die Altersstruktur der Teilnehmenden der quantitativen Be-

fragung der Anwohner*innen mit der Bevölkerung von St. Georg insgesamt, zeigt sich, 

dass prozentual weniger Personen in den Altersgruppen 18 bis 29 Jahre sowie 65 Jahre 

und älter zu den Antwortenden zählten, hingegen mehr Menschen im Alter von 30 bis 

64 Jahre (vgl. Abb. 1). Auch nahmen anteilig weniger Frauen und mehr Männer an der 

Befragung teil (vgl. Abb. 2). Einen sehr viel deutlicheren Unterschied gibt es bezüglich 

der Haushaltsform: Während in St. Georg 67,2% der Haushalte Einpersonenhaushalte 

sind, gaben von den im Rahmen der Evaluation Befragten nur 25,5% an, allein zu le-

ben. Der Anteil der Haushalte mit Kindern ist hingegen in der Stichprobe höher als im 

Stadtteil insgesamt (15,9% vs. 10,2%) (vgl. Abb. 3).  

 

Abbildung 1 - Stichprobe der Evaluation vs. St Georg laut Statistikamt Nord: Altersstruktur 
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Abbildung 2 - Stichprobe der Evaluation vs. St Georg laut Statistikamt Nord: Geschlecht 

 

Abbildung 3 - Stichprobe der Evaluation vs. St Georg laut Statistikamt Nord: Haushaltsform 

2. Für die Sexarbeiter*innen wurde ebenfalls ein vierseitiger Fragebogen entwickelt. 45 

Bögen wurden in zwei Steigen und einer Kneipe, weitere 100 Stück in den relevanten 

Beratungsstellen ausgelegt und von insgesamt 25 Personen, zum Teil mit Unterstüt-

zung durch Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen, ausgefüllt. Davon wurden in einer 

Beratungsstelle, die in allererster Linie drogengebrauchende Sexarbeiter*innen an-

spricht, allein 17 Bögen ausgefüllt. Es ergibt sich hierdurch eine gewisse (Vor)Auswahl 

von Befragten, die eine ganz spezifische Perspektive auf die Situation von Sexarbei-

ter*innen legen, die nicht verallgemeinerbar ist. So sind die im Bericht aufgeführten 
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Ergebnisse ausschließlich vor diesem Hintergrund zu lesen. Dieser Umstand ist der 

Tatsache geschuldet, dass auf anderem Wege kaum längere Gespräche mit den Sexar-

beiter*innen während ihrer Arbeit gewonnen werden konnten. Die Ergebnisse der Ge-

spräche und Fragebögen in den Steigen mit den dort arbeitenden Sexarbeiter*innen 

unterscheiden sich grundlegend von denen der quantitativen Befragung und sind in 

der Auswertung aufgeführt .  

3. Die 50 Fragebögen für Kunden wurden in zwei Steigen und einer Kneipe ausgeteilt 

(ein Begleitschreiben sowie ein Rückumschlag ăEntgelt zahlt Empfängerò lagen auch 

hier bei, ebenso ein Anschreiben mit QR-Code zum online ausfüllen). Zudem wurden 

weitere 50 Anschreiben mit dem QR-Code ohne Rückumschlag ausgelegt. Die zur 

Verfügung gestellten Fragebögen wurden von keinem Kunden ausgefüllt. Um den-

noch Aussagen zu Kunden treffen zu können, wurden die Angaben von fünf Männern, 

die im Fragebogen für Anwohner*innen angekreuzt hatten, sich zum Kauf von sexu-

ellen Dienstleistungen in St. Georg aufzuhalten, herausgezogen. Zudem wurden im 

Rahmen des Pretestes fünf Männer vor Ort befragt. 

3.3 Bestandsaufnahme und Dokumentenanalyse (Desk Research)  

Zunächst wurde eine Bestandsaufnahme der sozialräumlichen Daten in Bezug auf die Zielfor-

mulierungen und Schwerpunkte der Evaluation der Kontaktverbot sVO unternommen. Die 

verwendeten soziodemografischen Daten stammen vom Statistikamt-Nord für Hamburg und 

Schleswig-Holstein und beziehen sich auf den Stand vom 31.12.2018. Darüber hinaus wurden 

Daten aus frei zugänglichen Quellen, Internetauftritten de r Hamburger Behörden, aus Jahres-

berichten und öffentlichen St ellungnahmen einbezogen, welche auf den Homepages der ein-

zelnen Beratungsstellen, Initiativen und Angebote im Stadtteil veröffentlicht wurden, um die 

soziale Infrastruktur im Stadtteil zu erfassen. Die kriminalstatistischen Daten der Polizei Ham-

burg wurden ausgewertet, um einen Vergleich der Straftaten im Stadtteil St. Georg von 2009 

zu 2019 ziehen zu können. Diese Ergebnisse wurden aus den polizeilichen Kriminalstatistiken 

mit ausgewählten Delikten nach Bezirken/Stadtteilen von 2009 bzw. 2019 entnommen, wel-

che von der BIS zur Verfügung gestellt wurden.  

Die Befunde der sozialräumlichen Institutionen- und Angebotsanalyse wurden katalogisiert. 

Davon ausgehend wurden interaktive Karten bei ©OpenStreetMap angelegt. Zusätzliche 

Stadtteilbegehungen dienten dem Verglei ch der Sozialraumdaten und sozialen Infrastruktur 

in St. Georg mit Einschªtzungen ăin personaò und eventuellen Ergªnzungen von besonderen 

Details und Auffälligkeiten.  

Die fokussierte Literatur- und Dokumentenanalyse im Hinblick auf die Lebens- und Erwerbs-

situation der Sexarbeiter*innen in St. Georg bezieht sich auf unterschiedliche Quellen (u.a. 

Fachliteratur/-artikel, gesetzliche Mitteilungen, Jahresberichte, Presseartikel) aus dem Zeit-

raum 2006 bis 2018. Dieser Zeitraum wurde mit jeweils sechs Jahren vor und nach Inkrafttre-

ten der KontaktverbotsVO im Stadtteil St. Georg im Jahr 2012 festgelegt. 
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Eine vergleichende Analyse sozialräumlicher und die Sexarbeit betreffender Daten von Ge-

bieten, in denen die sichtbare Anbahnung eines prostitutiven Geschäfts für Sexarbeiter*innen 

nicht durch Sperrgebiete untersagt ist, bzw. durch die Angabe von zeitlichen Bestimmungen 

einzelner Straßenzüge aufgehoben ist (beispielsweise Süderstraße/Hamm und St. Pauli), 

wurde eingestellt. In der Umsetzung zeigte sich, dass sich diese zwei Sozialräume hinsichtlich 

der Sexarbeit so sehr unterscheiden und von Seiten relevanter Akteur*innen kaum Informati-

onen bereitgestellt werden konnten, sodass ein Vergleich keine für diese Untersuchung rele-

vanten Erkenntnisse hervorbringen würde. 
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Teil B ð Der Stadtteil St. Georg: Einbettung der KontaktverbotsVO  in 

den geografischen Raum und die sozialdemografische Struktur  

Das Viertel St. Georg als ein Stadtteil im Bezirk Hamburg-Mitte  mit  seinem zentralen Raum 

rund um und den Hansaplatz ist für die vorliegende Evaluation von dreifacher Bedeutung: 

Erstens ist es das Ziel der zu evaluierenden ordnungspolitischen Regelung, zweitens ist der 

Hansaplatz ein zentraler, geografischer, städtebaulicher und sozialer Ort nahe dem Haupt-

bahnhof und drittens ist mi t dem Hansaplatz ein symbolischer Kulminationspunkt zentraler 

Deutungen und Debatten rund um die Themen Sexarbeit, Kriminalität und Drogenkonsum 

gegeben. 

Vielfältige und unterschiedlichste Lebensweisen finden sich hier, die aufgrund der in Städten 

und in solchen Quartieren vergleichsweise geringe(re)n sozialen Kontrolle möglich sind. Die 

Lebensweise in Städten kann per se als ăeine Errungenschaftò und ăeine Zumutungò zugleich 

beschrieben werden, denn mit ihrer Dichte, Größe und Heterogenität sind sie immer zugleich 

vertraut und fremd. So sind hier grundsätzlich gemeinsame und dichte Nutzungen öffent li-

cher Räume im Quartier von einem stetigen Nebeneinander von Arbeiten, Wohnen, Freizeit-

gestaltung, kurz: von einem Leben geprägt, das sich durch ein fortlaufendes und wechselndes 

ĂMiteinanderõ und ĂGegeneinanderõ in der Gemeinschaft äußert. An diesen Orten gemeinsa-

mer Nutzung (ko)existieren unterschiedliche Normen ăunterschiedlicher Individuen und he-

terogener sozialer und kultureller Gruppenò (Wehrheim 2004: 21). Hier können immer wieder 

auch Konflikte entstehen. Dies kennzeichnet insbesondere und im hohen Maße den Raum 

rund um den Hansaplatz. 

Die folgende Abbildung zeigt die geografisch e Lage St. Georgs innerhalb des Bezirks Ham-

burg-Mitte sowie des Landesgebietes Hamburg (vgl. Abb. 4). 
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Abbildung 4 - Stadtteil St. Georg (dunkelgrün), Hamburg-Mitte (orange) , Hamburg (grau) (©OpenStreetMap con-

tributors under OD bL - eigene Einfügungen) 

St. Georg, zugehörig zum Bezirk Hamburg-Mitte  und mit 1,8 km2 einer der kleinsten Stadtteile 

Hamburgs1, ist ein Stadtteil mit vielen Gesichtern und Kontrasten. Er liegt zentral und ver-

kehrsgünstig, der Hamburger Hauptbahnhof biete t eine Anbindung an alle Stadtteile sowie 

Nah- und Fernverkehrszüge. Zudem befindet sich neben dem Hauptbahnhof der Zentrale 

Omnibusbahnhof. Darüber hinaus gibt es im Stadtteil noch die U- und S-Bahn Haltestelle 

Berliner Tor und die U-Bahnhaltestelle Lohmühlenstraße.  

Im Nordwesten grenzt St. Georg an die Außenalster. In diesem Bereich befinden sich vor allem 

Verwaltungsbauten, bekannte Hotels sowie kleinere Wohnhäuser. Im Osten geht St. Georg in 

 
1 Alle nachfolgenden Beschreibungen und Daten stammen aus Beobachtungen und eigenen Zählun-

gen während der Feldbegehungen. 
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den Stadtteil Borgfelde über. Im Nordosten begrenzt  die Asklepios Klinik den Stadtteil zum 

Bezirk Hamburg Nord. Im Süden verlaufen die Gleisanlagen des Hamburger Hauptbahnhofes 

und bilden die Grenze zum Stadtteil Hammerbrook. Im Westen verlaufen ebenfalls Gleisan-

lagen des Hauptbahnhofes, dahinter grenzt der Stadtteil Hamburg Altstadt  an.  

Durch das Viertel zieht sich der Steindamm, eine sehr belebte Straße sowohl zu Tages- als 

auch zu Nachtzeiten, die im unteren Teil ab dem Hauptbahnhof verkehrsberuhigt und im 

weiteren Verlauf wieder stark befahren ist. Hier bildet sich die entsprechende Infrastruktur 

der Stadteilbewohner*innen und -besucher*innen mit ihren vielfältigen sozialen und kultu-

rellen Herkunftskontexten ab. So finden sich am Steindamm zahlreiche Lebensmittelläden aus 

aller Welt, Cafés, Barbershops und Schnellimbisse, Restaurants und Bistros sowie Internet-

Cafés, Anwaltsagenturen, Reisebüros, unterschiedlichste Bürogemeinschaften und soziale Be-

ratungsstellen. Ebenso sind hier drei Pornokinos und zehn Spielhallen zu finden. Insgesamt 

hat St. Georg mit über 50 Hotels unterschiedlicher Preiskategorien eine sehr hohe Hoteldichte 

zu verzeichnen, darunter befinden sich fünf preisgünstige Stundenhotels, die auch unter dem 

Namen Steigen bekannt sind. Alster und der Lohmühlenpark bieten darüber hinaus Freizeit- 

und Erholungsflächen. Des Weiteren sind das Verwaltungsgericht, das Hamburgische Ober-

verwaltungsgericht sowie das Finanzgericht Hamburg in St. Georg ansässig.  

St. Georg ist sichtbar mit einer heterogenen (städte-)baulichen Struktur ausgestattet, mit 

gründerzeitli chem (renoviertem) Altbau und eingestreuten Neubeständen aus der Nach-

kriegszeit sowie aus den 1970er und 1980er Jahren. Im Nordosten finden sich noch alte Fach-

werkhäuser mit schiefen Türen, verzierten Giebeln oder spätklassizistischen Fassaden, wie bei-

spielsweise das Hotel Atlantic. Attraktive Wohnlagen im Osten und Süden, deren Vorgärten 

und Eingangsbereiche zumeist mit Zäunen und Gittern versehen sind, gehen über in günsti-

gere Wohn(an)lagen. Ein Teil des Viertels hat im Laufe der letzten Dekaden eine starke Auf-

wertung erfahren, andere Wohnungsbestände unterliegen (noch) dem sozialen Wohnungs-

bau.  

Sowohl die Geltung der SperrgebietsVO als auch die KontaktverbotsVO bezieht sich auf die-

sen, d.h. gesamten Stadtteil St. Georg und nicht auf einzelne Straßenzüge. 

 Das Quartier  rund  um den Hansaplatz  

Der Hansaplatz ist immer wieder Thema in Debatten um Drogenhandel/ -konsum, Alkohol-

konsum, Sexarbeit, Zuwanderung sowie um konflikthafte Auseinandersetzungen, die sicht- 

und hörbar im öffentlichen Raum stattfinden,  und in diesem Zusammenhang auch Gegen-

stand von medialer Aufmerksamkeit und entsprechend verkürzter Darstellung. Der Platz kann 

somit als ein, auch symbolisch aufgeladener, Kulminationspunkt  unterschiedlich gewichteter 

Deutungen und Bewertungen, somit unterschiedlicher  sozialer Konstruktion  gesehen werden. 

Dies bezieht sich einerseits auf die Einschätzungen, die im Grundzug ähnlich sind, aber jeweils 

anders gewichtet und gedeutet werden, woraus eine jeweils andere Bearbeitung, beispiels-

weise eher repressiv, ordnungsbehördlich oder sozial, der unterschiedlichsten Phänomene im 
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Stadtteil abgeleitet wird. Diese Einschätzungen mit ihren Vorschlägen werden dann je nach 

Möglichkeiten, Umständen und Anschlussfähigkeiten in der Stadt Hamburg in den Fokus ge-

nommen, beispielsweise in Form der SperrgebietsVO, der KontaktverbotsVO, aber auch hin-

sichtlich von Lärmentwicklung, Schmutz etc. Der Hansaplatz ist also ein zentraler Sozialraum, 

in dem Deutungen und Bewertungen und daraus abgeleitete Maßnahmen sich durchaus ge-

genüberstehen oder aufeinanderprallen können.  

Der Platz selbst zeichnet sich durch den unter Denkmalschutz gestellten Hansabrunnen, zahl-

reiche kostengünstige Bistros, Restaurants, Souterrain-Kneipen und Cafés aus. Er liegt zwi-

schen dem Hauptbahnhof und der Langen Reihe. Die Lange Reihe ist auch unter dem Namen 

ăGay-Villageò bekannt, da sich hier Menschen aus der queeren Community in Bars, Cafés und 

Restaurants treffen. Zudem startet auf der Langen Reihe die einmal im Jahr stattfindende 

Christopher-Street-Day-Parade. In Richtung des Hansaplatzes reihen sich hier eher klassische 

Lokale und Boutiquen, Friseur*innensalons und kleine Einzelhandelsläden aneinander. Einst 

die Straße, in der sich viele drogenkonsumierende, sexarbeitende und von Armut be troffene 

Menschen aufhielten, gilt die Lange Reihe heute als eine der exklusiveren Wohnstraßen in 

Hamburg.   

Ein zentrales Mittel zur Bearbeitung dieser Problemlagen bestand und besteht in der Umge-

staltung des Hansaplatzes an sich. Es ist der im Grundzug immer wieder erfolgte Versuch, 

über eine Raumgestaltung die sozialen Probleme einzuhegen. Bereits im Rahmen der Stadt-

teilaufwertung  in den 1970er Jahren geriet der Hansaplatz laut Schmincke (2009) in den Fo-

kus. 1978 wurde er das erste Mal umgestaltet, vom Verkehr abgeschnitten, begrünt  und mit 

Bänken versehen (vgl. auch Ausstellungswerkstatt St. Georg 1978). Ursprünglich bestand am 

Hansaplatz ein Kreisverkehr, um den herum überall geparkt werden konnte . Außerhalb stan-

den alte Bäume. Dies veränderte sich wiederholt mit Maßnahmen  2010/2011 durch 2,5 Milli-

onen Euro teure Sanierungen, Umgestaltungen und Verkehrsmaßnahmen. Der Hansaplatz ist 

offensichtlich trotz aller Maßnahmen bis heute ein Ort unterschiedlichster bis entgegenge-

setzter Perspektiven und Interessen geblieben. Die Gestaltung und Nutzung des Platzes ste-

hen immer wieder, auch aufgrund einer wechselnden Bewohner*innenschaft, im Fokus öf-

fentlicher bzw. bürgerlicher Debatten (vgl. Schmincke 2009: 137ff). 

 Sozialstruktur  in St. Georg  

In St. Georg lebten im Jahr 2018 insgesamt 11.384 Menschen. Im Jahr 2009 lag die Gesamt-

bevölkerung des Stadtteils noch bei 9.980 Personen. Direkt um den Hansaplatz lebten 2018 

insgesamt 1.432 Personen.  Etwa 45.000 Menschen kommen täglich zur Arbeit nach St. Georg 

(vgl. Bezirksamt Hamburg -Mitte , Fachamt Sozialraummanagement o.J.: 4). Somit bildet der 

1,8 km2 kleine Stadtteil eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe (vgl. Statistisches Amt für 

Hamburg und Schleswig-Holstein 2018b). Pro Quadratkilometer lebten 2018 hier mit 6.246 

Menschen etwa zweieinhalb Mal so viele Personen wie in Hamburg insgesamt (2.505/km2) 

oder fast dreimal so viele wie im Bezirk Mitte (2.130/km2). Zurückzuführen ist dies sicherlich 
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auf die städtebaulichen Begebenheiten und Bedingungen, so bestehen in Hamburg Mitte 

größere Freiflächen und große Gebäudekomplexe, die behördlich oder wirtschaftlich genutzt 

werden, beispielsweise das Rathaus und Kaufhäuser.  

Die Bevölkerung in St. Georg besteht vor allem aus Menschen mittleren Alters (30-49 Jahre). 

Damit liegt St. Georg mit dieser Alterskohorte m it 35,8% durchschnittlich über dem gesamten 

Bezirk Hamburg-Mitte (32,3%) und Hamburg insgesamt (29,9%). Ähnliche Verteilungen erge-

ben sich bei den 25-29-Jährigen (12,0%, Bezirk: 9,9%, HH: 8,1%) (vgl. Abb. 5). Im Bereich rund 

um den Hansaplatz entspricht die größte Gruppe der dort lebenden Personen mit 807 Men-

schen ebenfalls der Gruppe der 21-45-Jährigen. Auffällig ist zudem, dass im Vergleich zum 

Bezirk und zur gesamten Stadt weniger Kinder und Jugendliche in St. Georg wohnen. Ledig-

lich 10,1% (1.146) macht die junge Bevölkerung von 0 bis 17 Jahre im gesamten Stadtteil aus. 

Im Jahr 2018 lebten am und um den Hansaplatz 94 minderjährige Personen. Da Minderjährige 

eine Zielgruppe in der Evaluation der KontaktverbotsVO darstellen, kann hierzu festgehalten 

werden, dass diese Gruppe im Gegensatz zu erwachsenen Bewohner*innen relativ klein ist. 

Ebenso wird deutlich, dass St. Georg vorrangig ein Wohngebiet alleinlebender Menschen und 

Paare ohne Kinder ist.  

 

Abbildung 5 - Altersstruktur St. Georg im Vergleich zum Bezirk und Hamburg gesamt (eigene Darstellung; Daten-

quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2018b) 

Die statistischen Werte zur Geschlechterverteilung wurden vom Statistikamt Nord lediglich 

binär (weiblich und männlich) aufgezeichnet. Demnach ist der Anteil der Bewohnerinnen 

(4.966) in St. Georg um 12% geringer als der Anteil der Bewohner (6.418) (vgl. ebd.). Auch 

rund um den Hansaplatz leben mit 887 Personen mehr Männer als Frauen (545). 
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2.1 Haushaltsformen  und Wohn en in St. Georg   

Von einem Familienstadtteil kann in St. Georg auch angesichts der Haushalte nicht gespro-

chen werden, was sich durch den hohen Anteil von Einpersonenhaushalten (67,2%; Bezirk: 

58,3%; HH: 54,5%; Stand: 31.12.2018) belegen lässt (vgl. Abb. 6). Es gibt  wenige Haushalte mit 

Kindern (10,2%; Bezirk: 16,6%; HH: 17,8%) sowie eher kleinere Haushaltsgrößen (1,5 Personen 

pro Haushalt; Bezirk: 1,8; HH: 1,8). Im Gebiet rund um den Hansaplatz entspricht der Anteil 

der Einpersonenhaushalte 75,7%, der Anteil der Haushalte mit Kindern lediglich 5,7%. Bei den 

752 Haushalten mit Kindern (10,2%) liegt der Anteil von Haushalten, die von einem alleiner-

ziehenden Elternteil geführt werden, bei 180 (23,9%). Im Vergleich zu 2009 ist der Anteil der 

Alleinerziehenden somit von 32,5% auf 24,5% gesunken (vgl. ebd.). Rund um den Hansaplatz 

liegt der Anteil der alleinerziehenden Haushalte sogar nur bei 17,7%. Die Dominanz der an-

deren Lebensformen beeinflusst somit die Anforderungen an den Stadtteil. 

 

Abbildung 6 - Haushalte in St. Georg, Stand 31.12.2017 (eigene Darstellung; Datenquelle: Statistisches Amt für 

Hamburg und Schleswig-Holstein 2018b) 

Die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner*in hat sich für die Menschen seit vielen Jahren 

mit ein paar Schwankungen insgesamt von 29,9 m2 im Jahr 2001 auf 39,0 m2 im Jahr 2018 

vergrößert. Schaut man sich ergänzend zu den Verteilungswerten der Haushaltsformen die 

durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner*in an, lässt sich daraus schließen, dass viele, 

hauptsächlich alleinwohnende Menschen verhältnismäßig viel Wohnfläche für sich allein be-

anspruchen. Der Anteil der Sozialwohnungen dagegen nimmt ab. So waren im Jahr 2015 noch 

13,8% (n=807) (Hamburg: 9,4%) und im Jahr 2016 12,5% (n=752) (Hamburg: 8,8%) aller Woh-

nung Sozialwohnungen. Laut den Daten aus dem Jahr 2018 ist die Zahl der Sozialwohnungen 

zwar auf 755 gestiegen, doch prozentual nähert sich St. Georg mit 12,1% dem Anteil der 

Sozialwohnungen in Gesamt-Hamburg (2018: 7,9%) weiter an. 
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Der Kaufpreis für Eigentumswohnungen steigt dagege n stetig und liegt weit über dem durch-

schnittlichen Preis des gesamten Landesgebietes. Im Jahr 2015 betrug der Kaufpreis pro m2 

noch 4.536 û (Vergleich gesamt Hamburg 2015: 3.372 û). Im Jahr 2016 stieg der Quadratme-

terpreis bereits um 118 û auf 4.654 û (Vergleich Hamburg 2016: 3.658 û). Im Jahr 2017 war 

der Unterschied zum Vorjahr deutlich größer: Hier lag der Kaufpreis pro m2 nun bei 5.169 û, 

515 û mehr als noch 2016 (Vergleich Hamburg 2017: 4.304 û) (vgl. Statistisches Amt für Ham-

burg und Schleswig-Holstein 2016, 2017, 2018a). 

Angaben zu den durchschnittlichen Mietpreisen einer Wohnung in St. Georg liegen dem 

DISW bis zu diesem Zeitpunkt nur durch eigene Recherchen von Immobilienanbieter*innen 

vor, die auf deren Berechnungen beruhen. Demnach lag der durchschnittliche Mietpreis  in St. 

Georg beispielsweise laut Immobilienscout24  (2019) im 3. Quartal 2018 bei 14,08û/m 2, wäh-

rend es Ende 2014 (4. Quartal) noch durchschnittlich 11,95û/m2 waren. Dies bedeutet einen 

Mietpreisanstieg pro Quadratmeter um insgesamt 18% innerhalb von vier Jahren. Zudem 

liegt St. Georg weit über dem durchschnittlichen Mietpreisangebot der Stadt Hamburg. Wäh-

rend Ende 2014 im Durchschnitt der Quadratmeter in St. Georg lediglich 2,54û ¿ber dem 

Durchschnitt von Hamburg (4. Quartal: Ø 9,41û/m2) lag, waren es im 3. Quartal 2018 bereits 

3,18û.  

Insgesamt entspricht die Wohnsituation des Stadtteils bezogen auf die durchschnittlichen 

Kauf- und Mietpreise und die Reduzierung an Sozialwohnungen inzwischen seiner Sozial-

struktur. Hier zeichnen sich Prozesse ab, die auf eine Verdrängung und zunehmende soge-

nannte Gentrifizierung hinweisen sowie auf ein sich verstärkendes Gefälle zwischen einkom-

mensstarken und -schwachen Haushalten, was insgesamt wiederum Auswirkungen auf Wahr-

nehmungen, Orte und Arbeit von Sexarbeiter*innen haben kann. 

2.2 Erwerbstätigkeit und Einkommen  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in St. Georg lag im Jahr 2018 (mit 

11.384 Einwohner*innen) bei 53,8%. Im Vergleich zum Jahr 2009 ist der Anteil um 8,9% an-

gestiegen. Im Gebiet rund um den Hansaplatz waren 2018 55,4% sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt. Die Arbeitslosenquote für St. Georg beträgt  4,8% (2018). Damit liegt St. Georg 

unter dem Durchschnitt der Stadt Hamburg (5,1%) und des Bezirks Hamburg-Mitte (6,9%). 

Im Vergleich zu 2009 ist zudem ein Rückgang von 1,3% zu verzeichnen. Direkt am Hansaplatz 

lag der Anteil der Arbeitslosen bei 5,1%. Auch bei dem Anteil der SGB-II-Leistungsempfan-

genden liegt St. Georg mit 797 Personen (7,0%) im Vergleich zur Stadt (9,9%) und dem Bezirk 

(15,6%) unter dem Durchschnitt  (vgl. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 

2018a). Zugleich sind in St. Georg die Einkünfte je steuerpflichtiger Person mit 44.121 û deut-

lich höher als im Bezirk Hamburg-Mitte (26.041û) bzw. in Hamburg insgesamt (39.054û). Im 

Vergleich zu 2007 lag der Durchschnittsbetrag der Steuerpflichtigen in St. Georg noch bei 

37.590û. Daraus folgt, dass die Kaufkraft im Durchschnitt stªrker wird (vgl. Statistisches Amt 

für Hamburg und Schleswig-Holstein 2018a).   
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2.3 St. Georg im Kontext von Migration  

Der Anteil der ausländischen Anwohner*innen in St. Georg lag 2018 mit 2.704 Personen bei 

23,8% und ist seit dem Jahr 2009 lediglich um 1,1% gestiegen. Rund um den Hansaplatz lag 

der Ausländer*innenanteil 2018 bei 24,2%. Diese Zahlen weichen nur leicht von der Verteilung 

des Bezirkes (25,6%) ab. Im Vergleich zu Hamburg gesamt (16,9%) ist der Anteil im Bezirk und 

in St. Georg höher. Für den Bezirk Hamburg-Mitte b ilden die Anwohner*innen aus der Türkei 

und Polen die größten Gruppen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, gefolgt von den Phi-

lippinen, Afghanistan und Bulgarien (vgl. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Hol-

stein 2018c). 

Der Anteil der Bewohner*innen in St. Georg mit einem Migrationshintergrund ist ebenfalls 

nur leicht von 37% im Jahr 2009 auf 38,6% im Jahr 2018 gestiegen. Rund um den Hansaplatz 

lag der Anteil der Personen mit einem Migrationshintergrund 2018 laut des Statistischen Bun-

desamtes für Hamburg und Schleswig-Holstein bei 35,6%. Dies liegt unter dem Anteil der 

Personen mit einem Migrationshintergrund im Bezirk Mitte. Hi er leben 49,8% Menschen mit 

einem Migrationshintergrund. In Gesamt-Hamburg waren es 2018 34,9%. Auch hier bilden 

die Anwohnenden aus der Türkei und Polen die größten Gruppen, gefolgt von Afghanistan, 

Russland und dem Iran (vgl. ebd. 2018d). Insgesamt haben 76,2 % der in St. Georg lebenden 

Menschen einem deutschen Pass. 

Angesichts dieser Zahlen ist im gesamten Bezirk Mitte die Berücksichtigung von migrations-

geprägten Lebenslagen in der Jugend, im Erwachsenalter und im höheren Alter sowie die 

gezielte Auseinandersetzung mit ihren Bedarfen und Bedürfnissen, d.h. mit diesen sehr hete-

rogenen Personenkreisen, eine Aufgabe für Politik und Gesellschaft ð auch im Stadtteil St. 

Georg.  

 Institutionen , Angebote  und Initiativen  

St. Georg zeichnet sich durch seine Zentrumslage und seine Nähe zum Hauptbahnhof als ein 

Ort des Ankommens für viele unterschiedliche Menschen aus. Aufgrund dessen besteht, wie 

beschrieben, eine immense Vielfalt, die spezifische Herausforderungen birgt. Dadurch hat 

sich in diesem Stadtteil auch eine einzigartige Infrastruktur ausgebildet . Neben der allgemei-

nen Infrastruktur bestehen zahlreichen Angebote, Initiativen und Institutionen in und auße r-

halb von St. Georg, die von Relevanz für die Zielgruppen der Evaluation sind, darunter: 

¶ Initiativen ¶ Hotels 

¶ Bürger*innenvereine ¶ Steigen 

¶ Berufsverbände ¶ Bars und Kneipen 

¶ Arbeitsgemeinschaften ¶ Restaurants und Bistros 

¶ Stadtteil beirat ¶ Kioske 

¶ Beratungsstellen ¶ Spielhallen und Wettbüros  

¶ Bildungsträger ¶ Sexshops 
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¶ Kulturelle Angebote ¶ Supermärkte 

¶ Religiöse Angebote ¶ Gesundheitliche/Medizinische Angebote 

3.1 Struktur und Schwerpunkte der Beratungsstellen  

Im Stadtteil ist ein relativ großes Angebot an Sozial-, Gesundheits- und Suchtberatungsstellen 

vorhanden. Insbesondere befinden sich diverse Beratungsstellen zu den Themen Sexarbeit, 

sexuelle Gesundheit und Prävention, Drogen oder Wohnungslosigkeit in unmittelbarer Nähe 

des Hansaplatzes und Hauptbahnhofes. Nachfolgend ist eine Tabelle mit  einer Übersicht der 

einzelnen sozialarbeiterischen Beratungsstellen für verschiedene Zielgruppen bzw. Themen-

bereiche u.a. im Zusammenhang mit Sexarbeit aufgeführt , die im Stadtteil aber auch über die 

Stadtteilgrenzen hinaus zuständig sind (vgl. Tab. 1 und Abb. 7). 

Tabelle 1 - Übersicht Fachberatungsstellen (eigene Darstellung) Quellen: Sperrgebiet 2019; Ragazza 2019; BASIS-

Projekt 2019; Stiftung-do 2019; Jugendhilfe e.V. 2016a; vgl. Jugendhilfe e.V. 2016b; Off Road Kids 2019; AIDS-Hilfe 

Hamburg 2019; HEIN & FIETE 2019; hamburg.de 2019a 

Beratungsstelle  Zielgruppe  Aufgabenschwerpunkte  

SEXARBEIT  

Fachberatungs-

stelle Sperrgebiet 

St. Georg (Diakonie 

Hamburg) 

- Mädchen und junge 

Frauen in der Prostitution  

- Beratung für Multiplika-

tor*innen und Fachkräfte  

- Multiprofessionelle Beratung 

- Straßensozialarbeit  

- Prävention  

- Gesundheitliche Beratung und 

Versorgung 

- Begleitung  

- Juristische Beratung  

Ragazza e.V. - Drogengebrauchende 

Frauen, die der Sexarbeit 

nachgehen 

- Sexarbeiterinnen 

- Multiprofessionelle Beratung 

- Straßensozialarbeit  

- Prävention  

- Gesundheitliche Beratung und 

Versorgung 

- Notschlafplätze 

- Gesundheitsraum/Konsumraum 

- Spritzentausch  

BASIS-Projekt (Ba-

sis &  Woge e.V.) 

- Jungen und Männer, die in 

der Sexarbeit tätig sind 

- Freier 

- Multiprofessionelle Beratung  

- Straßensozialarbeit  

- Übernachtungsstelle 

- Beratungsangebot speziell für 

Freier 

Tampep (Amnesty 

for women e.V.) 

- Migrierte  

Sexarbeiterinnen 

- Multiprofessionelle Beratung  

- Gesundheitliche Aufklärung 

- Prävention von HIV und sexuell 

übertragbaren Krankheiten 

- Aufsuchende Arbeit 
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Beratungsstelle  Zielgruppe  Aufgabenschwerpunkte  

DROGEN/SUCHT 

Drob Inn (Jugend-

hilfe e.V.) 

- Erwachsene Drogenabhän-

gige 

- Angehörige und 

Freund*innen 

- Substituierte Personen 

- Niedrigschwellig akzeptierende 

Beratung 

- Drogenkonsumraum  

- Überlebens-, Ausstiegshilfe 

- Beratung von Angehörigen  

- Psychosoziale Betreuung substi-

tuierter Personen 

- Gesundheitsförderung 

- Aufsuchende Arbeit  

Projekt Nox  

(Jugendhilfe e.V.) 

- Aktiv drogenabhängige 

Personen, die obdachlos 

oder von Obdachlosigkeit 

bedroht sind  

- Teilstationäre Beratung und Be-

handlung 

- Medizinische Grundversorgung 

- Spritzentausch  

- Weitervermittlung in Übergangs-

einrichtungen 

- Drogeninformationstelefon  

KINDER UND JUGENDLICHE 

Kids (Basis &  

Woge) 

- Mädchen und Jungen bis 

zum 18. Lebensjahr, die 

sich im gefährdeten Um-

feld bewegen 

- Beratung 

- Offener Bereich  

- Straßensozialarbeit 

- Vermittlung von Notunterkünf-

ten  

Off Road Kids - Straßenkinder, Ausrei-

ßer*innen, junge Obdach-

lose und junge Menschen 

in verdeckter Obdachlosig-

keit  

- Onlineberatung 

- Elternhotline  

- Straßensozialarbeit  

- Projekte zur Erarbeitung von Zu-

kunftsperspektiven für entkop-

pelte junge Menschen  

GESUNDHEIT UND PRÄVENTION  

AIDS-Hilfe Ham-

burg e.V. 

- Jede Person mit  Fragen zu 

HIV und/oder Gesundheit  

- Beratung zu HIV und Gesundheit 

- Kostenpflichtige anonyme Tests 

auf Geschlechtskrankheiten 

- Begleitung 

- Onlineberatung  

- Gruppenangebote 

- Spezielle Angebote für Frauen 

Hein &  Fiete  

(Prävention e.V.) 

- Schwule, bisexuelle Männer 

und Männer, die Sex mit 

Männern haben  

- Primärprävention  

- Kostenlose und anonyme Tes-

tung auf Geschlechtskrankheiten  

- Selbsthilfegruppen 

- Beratung  

- Treffpunkt 
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Beratungsstelle  Zielgruppe  Aufgabenschwerpunkte  

CASA blanca (Be-

hörde für Gesund-

heit und Verbrau-

cherschutz) 

- Jede Person mit Beratungs-

bedarf zu AIDS oder sexu-

ell übertragbaren Krank-

heiten  

- Beratung zu HIV und sexuell 

übertragbaren Krankheiten 

- Anonyme und kostenlose Tests 

- Beratung in verschiedenen  

Sprachen  

 

 

Abbildung 7 - Verteilung der sozialen Beratungsstellen innerhalb (orange gekennzeichneter Bereich) und außer-

halb St. Georgs (©OpenStreetMap contributors under ODbL - eigene Einfügungen) 

3.2 Struktur und Dokumentenanalyse der Initiativen    

Neben den Beratungsangeboten besteht eine Vielzahl an Initiativen mit teils unterschiedli-

chen Perspektiven und teilweise entgegengesetzten oder polarisierten Positionen im Stadt-

teil. Sie weisen auf ein hohes stadtpolitisches Interesse der Bewohner*innen hin, auf Men-

schen, die sich mit ihrem Quartier identifizieren, daran interessiert sind und sich aktiv für Ver-

änderungen einsetzen. Meinungsverschiedenheiten und Konflikt e bleiben hierbei nicht aus. 

Auch zeigt der noch relativ neue Zusammenschluss der Anwohner*inneninitiative  ăStattKa-

merasò2, wie engagierte und interessierte Bürger*innen zeitnah auf (geplante) Veränderungen 

im Stadtteil reagieren. In der Vergangenheit fanden zudem immer wieder Gemeinschaftsak-

tionen, wie ăPutzen am Hansaplatzò statt, die von Bürger*inneninitiativen initiiert wurden . 

 
2 Auf diese Initiative konnte im Weiteren nicht mehr eingegangen  werden, weil diese erst zu einem zu 

späten Zeitpunkt der Evaluation relevant wurde. 

 

Abbildung 2: Beratungsstellen innerhalb und auǖerhalb von St. Georg 
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Hervorzuheben sind im Kontext der stadtteilbezogenen Diskussionen insbesondere die un-

terschiedlichen Bürger*inneninitiativen, die Teil der Diskurslandschaft sind, Deutungs- und 

Bewertungsschemata maßgeblich mitgestalten und teilweise meinungsbildend oder mei-

nungsbündelnd wirken. Diesbezüglich werden im Folgenden die Bürger*innen-Initiativen und 

-Kollektive tabellarisch aufgelistet, kurz beschrieben (Tab. 2) und im Weiteren ausgesuchte 

Dokumente dieser Initiativen hinsichtlich des Themas Sexarbeit analysiert. 

Tabelle 2 ð Übersicht Initiativen (eigene Darstellung). Quellen: Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V. 2019, 

Bürgerverein zu St. Georg von 1880 e.V. 2019; Grabatsch 2015; IG-Steindamm e.V. 2019; Hansa-Treff 2019; Rat-

schlag Prostitution Hamburg 2019; Drs. 21/11140, S. 2; bufas 2019; AG Dropo Hamburg 2019; Vor-Ort-Büro 2019; 

Schorsch 2019; hamburg.de 2019b; Kulturladen St. Georg e.V. 2019; Geschichtswerkstatt St. Georg 2019 

Initiative  Beschreibung  

Der Einwohnerverein 

St. Georg von 1987 e.V. 

setzt sich für die Förderung der Stadtteilkultur ein. Dies geschieht 

unter anderem durch die Förderung der Verständigung zwischen 

deutschen und ausländischen Einwohner*innen. Monatlich er-

scheint die Stadtteilzeitung ăDer lachende Dracheò. 

Der Bürgerverein zu St. 

Georg von 1880 e.V. 

setzt sich für die Verständigung zwischen ethnischen und religi-

ösen Gruppen, die Verbesserung der Lebensumstände von Kin-

dern und Jugendlichen sowie die Sorge und Einbeziehung älterer 

Menschen ein. Auch hier erscheint monatlich eine Bürger*innen-

zeitung: ăBlªtter aus St. Georgò. 

Runder BürgerInnen-

Tisch  

wurde 2014 gegründet, um Lösungen für die Sicherheit der Ein-

wohner*innen sowie sozial verträgliche Lösungen für die als Be-

drohung empfundene Situation am Hansaplatz zu finden. Am 

Runden Bürger*innentisch nehmen Einwohner*innen, Vertre-

ter*innen von Beratungsstellen, die Kirchengemeinde St. 

Georg/Borgfelde und ein Vertret er des PK 11 teil. 

IG-Steindamm setzt sich für die Sanierung des Stadtteils ein. Dies betrifft unter 

anderem auch den Bereich rund um den Steindamm und den 

Hansaplatz. 

Hansa-Treff Die Bar Hansa-Treff am Hansaplatz 6 in St. Georg ist ein Treff-

punkt für vi ele Sexarbeiter*innen, die rund um den Hansaplatz 

arbeiten. Der Besitzer, Mehmet Simsit, setzt sich seit Jahren für 

die Belange der Sexarbeiter*innen ein und wird von vielen zur 

Hilfe gezogen.  

Ratschlag Prostitution 

Hamburg 

ist ein Zusammenschluss von Sexarbeiter*innen, Fachberatungs-

stellen, Verbänden, Projekten und Wissenschaftler*innen. Der 

Ratschlag beschäftigt sich mit dem Thema Sexarbeit, führt prak-

tische Arbeiten für Sexarbeiter*innen durch und setzt sich für de-

ren Rechte ein. Dem Ratschlag Prostitution Hamburg gehören 

viele der in St. Georg ansässigen Beratungsstellen wie das BASIS-

Projekt, ragazza e.V. oder die Fachberatungsstelle Prostitution 

an. 
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Initiative  Beschreibung  

Runder Tisch Prostitu-

tion  

bringt Beteiligte rund um das Thema Sexarbeit zusammen. Ne-

ben Vertreter*innen von Fachbehörden sind auch beratende Ein-

richtungen sowie Sexarbeiter*innen vertreten. Zielsetzungen des 

Runden Tisches Prostitution sind die Verbesserung der Arbeits- 

und Lebenssituation von Sexarbeiter*innen, die Stärkung der 

Rechte, des Selbstbestimmungsrechts sowie der Schutz vor Ge-

walt. 

Bündnis der Fachbera-

tungsstellen für Sexar-

beiterinnen und Sexar-

beiter e.V. 

setzt sich ein für die dauerhafte Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen von Sexarbeiter*innen, die rechtliche und 

soziale Gleichstellung von Sexarbeiter*innen mit anderen Er-

werbstätigen, die Gleichstellung der Sexarbeit mit anderen Er-

werbstätigkeiten sowie der Entkriminalisierung und Entstigmati-

sierung der Sexarbeit und der Sexarbeiter*innen. Alle in St. Georg 

ansässigen Beratungsstellen zum Thema Sexarbeit sowie Einrich-

tungen, die sich in anderen Stadtteilen befinden sind Mitglieder 

im bufas.  

Arbeitsgemeinschaft 

Drogenpolitik  

setzt sich zusammen aus Mitarbeiter*innen der Drogenhilfe so-

wie Vertreter*innen aus Wissenschaft und Politik. Die Arbeitsge-

meinschaft wurde gegründet, um die drogenpolitische Diskus-

sion in Hamburg erneut zu beleben und notwenige Veränderun-

gen herbeiführen zu können.  

Initiative ăStattKame-

rasò 

gründete sich als Reaktion auf die angekündigte Videoüberwa-

chung am Hansaplatz und fordert das gem einsame Erarbeiten 

von Lösungen mit Anwohner*innen und Nutzer*innen des Plat-

zes.  

Vor-Ort-Büro bietet Raum für Stadtteilkünstler *innen, Refugees, Sexworker, 

Durchreisende und Einwohner von St. Georg. Ebenso bietet es 

Raum für verschiedene Gruppen sowie Workshops und Semi-

nare. 

Soziale und pädagogi-

sche Initiative  

Informelles Netzwerk von sozialen und (sozial-)pädagogischen 

Akteur*innen mit dem Ziel der Verbesserung der Lebenslagen 

der Klient*innen. 

Stadtteilbeirat St. 

Georg  

Bürger*innenbeteiligung durch Beiräte, eingesetzt durch die Be-

zirksversammlung, Mitwirkung an Planung und Projekten im 

Stadtteil. 

Kulturladen St. Georg 

e.V.  

Verschiedene Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen in 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtung en, Gruppen, Vereinen 

und Personen.  

Geschichtswerkstatt St. 

Georg  

befasst sich mit der Entwicklung der sozialen Problematik Ham-

burgs und der Geschichte des einstigen Vororts St. Georgii 

(heute: St. Georg). Der Verein möchte darüber hinaus zur Vernet-

zung von Stadtteilaktivitäten beitragen . Der ehrenamtliche Ver-

ein wurde 1990 gegründet. 
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In diesem Kontext fand eine begleitende Literatur- und Dokumentanalyse statt. Sie bietet 

Hintergrundinformationen, um ein Gesamtverständnis für Probleme, Diskurse und Anforde-

rungen, welche den Stadtteil und die straßenbezogene Sexarbeit betreffen, zu erlangen.  

Die nachfolgende Recherche bezieht sich auf unterschiedlichste Quellen (u.a. Fachliteratur/-

artikel, gesetzliche Mitteilungen, Jahresberichte, Presseartikel) aus dem Zeitraum 2006 bis 

2018. Dieser Zeitraum wurde mit jeweils sechs Jahren vor und nach Inkrafttreten der Kontakt-

verbotsverordnung im Stadtteil St. Georg im Jahr 2012 festgelegt. Einbezogen wurde auch 

Fachliteratur zu Stadtpoliti k, Gemeinwesenarbeit, Gentrifizierung und Stadtentwicklung  mit 

dem Fokus auf St. Georg. Im Rahmen der Sichtung von Presse-/Medienberichten  wurde auf 

die Onlinerecherche-Datenbank ăLexisNexisò sowie die Hochschul-Datenbank ăwisoò zur¿ck-

gegriffen. Ergänzend wurde durch die Eingabe der Suchbegriffe ăProstitutionò, ăSexarbeitò, 

ăHansaplatzò, ăSt. Georgò, ăKontaktverbotsverordnungò bei ăgoogle.deò nach Artikeln und 

Pressemitteilungen gesucht. Auch wurden speziell Onlineausgaben der ătazò, ăHamburger 

Abendblattò und ăMopoò auf Relevanz geprüft. Online- und Printmedien geben hierbei Hin-

weise auf Meinungsbilder, Diskussionsschwerpunkte und Debattenverläufe. Die zweimonat-

lich erscheinenden Quartiersblªtter (ăDer Lachende Dracheò vom Einwohnerverein St. Georg 

von 1987 e.V. & ăBlªtter aus St. Georgò vom Bürgerverein zu St. Georg von 1880 e.V.) wurden 

mit  einbezogen. Sie geben einen alltagsnahen Einblick in aktuelle Themen, Belange und Kon-

flikte, speziell aus Sicht von Bewohner*innen und ansässigen Akteur*innen in St. Georg. 

Die Sichtung unterschiedlicher Quellen im Printmedienbereich, im Internet und im Bereich 

schriftlicher Informationskanäle zeigt, dass das Thema straßenbezogene Sexarbeit in St. 

Georg auch hier von Bewohner*innen unterschiedlich bewertet wird. Es gibt sowohl Stimmen, 

die sich dafür aussprechen, als auch Stimmen die (generell) gegen Sexarbeit sind. Die unter-

schiedlichen Sichtweisen werden vor allem in den monatlichen Stadtteilblättern des Bürger-

vereins sowie dem Einwohnerverein abgebildet.3 Aus den gesichteten Blättern lässt sich em-

pirisch keine Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner*innen seit Einführung der Kon-

taktverbotsVO ableiten. Lediglich verschiedene Sichtweisen und Wünsche zum Umgang mit 

bestehenden Konflikten im Stadtteil werden deut lich. Zudem ist zu verzeichnen, dass Debat-

ten über Sexarbeit häufig mit anderen wahrgenommenen Problemlagen (Alkohol, Drogen, 

Gewalt, Schmutz, Lärm) im Stadtteil zusammengeführt werden oder Sexarbeit als Auslöser 

dieser Probleme verurteilt wird. So zum Beispiel der Bürgerverein St. Georg, der fordert , ădass 

StraÇenprostitution aus St. Georg verschwindetò (06/2012), da ămit der StraÇenprostitution 

erhebliche Beeinträchtigungen für den Stadtteil bzw. deren Bewohnerinnen und Bewohner 

verbundenò (01/2012) seien. Die KontaktverbotsVO habe laut des Bürgervereins St. Georg 

(03/2012) Ruhe für die Bewohner*innen mit sich gebracht. Eine Erklärung, wie es zu dieser 

Einschätzung kommt bzw. woran die Veränderungen festgemacht werden, bleibt aus. 

 
3 Vgl. hierzu Ausgaben des ăLachenden Drachenò vom Einwohnerverein von St. Georg 1978 e.V. sowie 

ăBlªtter aus St. Georgò vom B¿rgerverein zu St. Georg von 1880 e.V. im Zeitraum 2006 - 2019. 
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Vielmehr seien neben ăDrogenhandel und der Zwangsprostitutio nò (Bürgerverein St. Georg 

12/2017) jedoch auch der ăausufernderò Alkoholkonsum die grºÇten Probleme am Hansa-

platz, die es zu bekämpfen gelte. 

Dieser Haltung entgegnet der Runde BürgerInnen-Tisch Hansaplatz mit Kritik an einer skan-

dalisierenden Zustandsbeschreibungen in einem Offenen Brief (19.01.2019), in dem beton t 

wird, dass sie ăsich nicht permanent bedrohtò f¿hlten. Diese Haltung wird vom Einwohnerver-

ein (2018) unterstützt, denn die Haltung des Bürgervereins St. Georg entspreche nicht der 

Wahrnehmung aller dort lebenden Menschen. Der Runde BürgerInnen-Tisch Hansaplatz for-

dert des Weiteren zu einem offenen Dialog mit allen Beteiligten, anstatt in Form von repres-

siven Maßnahmen zu reagieren (vgl. Meyer 2019). Das Verständnis für die Menschen, die sich 

am Hansaplatz aufhalten, sei groÇ und Konflikte w¿rden sich ăfast ausnahmslos im jeweiligen 

Milieu [ab]spielenò, sodass Bewohner*innen nicht direkt davon betroffen seien (Runder B¿r-

gerInnen-Tisch Hansaplatz, 19.1.2019).  

Der Einwohnerverein spricht sich im ăLachenden Drachenò dar¿ber hinaus gegen die Verdrªn-

gung jeglicher Randgruppen und gegen die Verdrängung von Sexarbeit in unsichtbare 

Räume aus, sodass die KontaktverbotsVO keine adäquate Lösung darstelle (vgl. Einwohner-

verein 2012, 2016). 

Diese exemplarisch gewählte diskursive Kontrastierung der drei größten Bürger*innen-Initia-

tiven in St. Georg lässt darauf schließen, dass die Auswirkungen der straßenbezogenen Sexar-

beit bzw. die Einflüsse der KontaktverbotsVO auf die Lebensqualität der Bewohner*innen sehr 

unterschiedlich wahrgenommen und eingeschätzt werden, sodass ein heterogenes Stim-

mungsbild festzuhalten ist. 

Wie bei den Bewohner*innen in St. Georg herrschen auch unterschiedliche Einschätzungen in 

Politik und Behörden zur Lebens- und Erwerbssituation der Sexarbeiter*innen im Stadtteil.  So 

konstatierte die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz im Zuge 

anhaltender Konflikte zwischen den Interessen der Bewohner*innen und Sexarbeiter*innen 

im Rahmen von Diskussionen über die SperrgebietsVO: 

ăNach Einschªtzung der Hilfseinrichtungen ist die Sperrbezirksverordnung nicht zielf¿hrend, um 

die Konflikte zwischen den Interessen der BewohnerInnen des Stadtteils und der Prostituierten 

zu lösen, sondern trägt zur Verschärfung der Situation beiò (Freie und Hansestadt Hamburg, 

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 2010: 17). 

Befürchtungen kommen auch von politischen Abgeordneten aller Fraktionen, wie in einem 

Bericht des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration üb er eine Beratung im Februar 

2019 zu den Auswirkungen und Erfahrungen zur Kontaktverbotsverordnung in St. Georg 

deutlich wird: Es komme weiterhin zu einer einseitigen Belastung der Prostituierten. Eine 

Folge sei, dass die Sexarbeit weniger sichtbar sei und schwerer von Beratungseinrichtungen, 

wie zum Beispiel von Ragazza e.V., erreicht würde. Außerdem habe sich die Zahl der Prosti-

tuierten seit Einführung der KontaktverbotsVO nicht signifikant verändert und bewege sich 

selten unter 300 Sexarbeiter*innen pro Quartal (vgl. Drs. 20/14129). 
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Aus Veröffentlichungen der sozialen Beratungsstellen geht hervor, dass die Lebenssituation 

der Zielgruppe durch die Sperrgebietsverordnung und die resultierenden Bußgelder prekär 

sei (vgl. Grabatsch 2015, BASIS-Projekt). Einer Evaluation eines Ausstiegsprojektes ist zu ent-

nehmen, dass Sexarbeiter*innen von verschiedenen Wirkungen von Stigmatisierung betrof-

fen sind. Es wird feststellt, dass Sexarbeiter*innen ihren Erwerbskontext als Sexarbeiter*in ver-

traulich behandeln und öffentl ich bzw. in privaten Kontexten nicht thematisieren. Es würde 

die gesellschaftlich-negative Perspektive auf Sexarbeit eingenommen und führe dazu, dass 

die Sexarbeiter*innen ebendiese auch auf sich selbst anwenden (vgl. Steffan 2016: 18).  

Der niedrigschwellige Zugang zu akzeptierenden Projekten und der Abbau von Stigmatisie-

rungen werden als notwendig erachtet, um Sexarbeiter*innen gesellschaftlich zu integrieren 

(vgl. Leopold & Steffan 1997: 15ff.). Die Art der medialen Darstellung von Sexarbeit in St. 

Georg fördert sowohl das Bestehenbleiben stigmatisierender Ansichten sowie der Annahme, 

Sexarbeit müsse beseitigt werden. Häufig wird sie im Zusammenhang mit negativ besetzten 

Wörtern genannt, wie auch aus verschiedenen Reportagen hervorgeht. Dort wird beispiel s-

weise dar¿ber berichtet, dass man den Hansaplatz nicht in den Griff bekomme, ăProstitution, 

Drogen und Trinkgelageò seien zu jeder Tageszeit zu beobachten (vgl. Tagesschau 

30.08.2017; hallo Deutschland 20.06.2017; Länderspiegel 22.01.2017; Sat1 Frühstücksfernse-

hen 30.01.2019). 

Der Runde Tisch Prostitution kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass der in St. Georg etab-

lierte Straßenstrich im Rahmen von Stadtteilentwicklung und Sexarbeit vertreibender Stadt-

politik betroffen  ist (vgl. Rosa Luxemburg Stiftung 2011). Während St. Pauli medial und mar-

ketingstrategisch gänzlich andere Zuschreibungen erfährt, wird die in St. Georg stattfindende 

Sexarbeit eher im kriminalisierten Kontext genannt. Dem entgegenstehend wird der ăKiezò 

beziehungsweise das Quartier um die Reeperbahn als Vergnügungsviertel ausgezeichnet und 

mit Sexarbeit geworben. 

Diese Ausführungen stellen Ergänzungsliteratur dar, die ein besseres Verständnis für die 

Sichtweisen unterschiedlicher Akteur*innen und Prozesse in St. Georg ermöglichen. Während 

der Recherchen zeigte sich, dass Literatur in Hinblick auf Sexarbeit im Allgemeinen zwar 

durchaus vorhanden ist, sich aber nur wenige Veröffentlichungen speziell auf Hamburg und 

St. Georg beziehen. 

 St. Georg im Kontext von st raßenbezogener Sexarbeit  

Über die tatsächliche Anzahl der in der Sexarbeit tätigen Personen in St. Georg existieren 

bisher keine validen Daten. Nach Angaben des Runden Tisches Prostitution in Hamburg und 

der Hamburger Innenbehörde geht man von etwa 2.500 Sexarbeiter*innen in der gesamten 

Stadt aus, nach Einschätzung des Ratschlags Prostitution Hamburg sogar von mehr als 4.000 

(vgl. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbrau-

cherschutz 2010).  
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Den neuen regulativen Rahmenbedingungen des Prostituiertenschutzgesetzes4 entspre-

chend sind die meisten Länder dazu übergegangen, den Königsteiner Schlüssel5 anzuwenden, 

um die geschätzte Anzahl der Sexarbeiter*innen auf die Bundesländer zu verteilen. Für Ham-

burg bedeutet dies eine angenommene Anzahl von 5.200 Sexarbeiter*innen. Um mögliche 

Mobilitätseffekte mit einzubeziehen, werden noch geschätzte 800 Personen dazu gerechnet. 

Insgesamt gehe man also von 5.200 bis 6.000 Sexarbeiter*innen in Hamburg aus. Entspre-

chend der Annahme der Bundesregierung, dass 10% der Sexarbeiter*innen als Straßenpros-

tituierte gelten, gehen in Hamburg also schätzungsweise insgesamt 520 bis 600 Personen der 

Sexarbeit auf der Straße nach.  

In St. Georg sollen rund um den Hansaplatz laut grober Schätzung von Expert*innen6 täglich 

mindestens 30, durchschnittlich meist 60 bis 80, in Spitzenzeiten bis zu 120 Personen sexuelle 

Dienstleistungen anbieten. Insgesamt handelt es sich um rund 300 Sexarbeiter*innen*. Die 

meisten von ihnen kommen aus Bulgarien, Rumänien und Äquatorialguinea, einige aus der 

Slowakei und ganz wenige aus Ungarn. 20% der Sexarbeiter*innen, so die Schätzungen, sind 

Deutsche, darunter ein nicht unerheblicher Anteil drogengebrauchender Personen. Da das 

äußere Erscheinungsbild der Sexarbeiter*innen insgesamt (und auch der Drogenkonsu-

ment*innen) wenig(er) auffällig ist, ist dies nicht mehr so sicht- und einschätzbar. Manche der 

Sexarbeiter*innen arbeiten zum Nebenerwerb, manche zum Haupterwerb, andere, um sich 

darüber ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Um die Situation genauer zu fassen, wurden 

entsprechende Expert*innengespräche, Befragungen und teilnehmende Beobachtungen im 

Viertel durchgeführt  (näheres dazu siehe Teil A, Kap. 3.1).    

Ähnliche Entwicklungen zeigen sich bei der Frequentierung einzelner Straßenzüge, in denen 

sich die Sexarbeiter*innen bewegen. Die Hauptarbeitsorte der Sexarbeiter*innen in St. Georg 

sind der Steindamm, der Hansaplatz, die Bremer Reihe, die Brennerstraße, weniger die 

Stralsunder Straße und die Ellmenreichstraße (vgl. hierzu auch Teil D, Kap. 4). Die Fläche des 

Gebiets, in dem straßenbezogene Sexarbeit stattfindet, ist also eher klein und überschaubar. 

In diesem Bereich befinden sich insgesamt auch fünf Stundenhotels und mehrere einschlä-

gige Kneipen, Bars und Bistros. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sexarbeit in St. Georg in einen einzigartigen Sozial-

raum eingebettet ist. Neben einer städtischen Entwicklung, die Merkmale einer 

 
4 Der Deutsche Bundestag verabschiedete am 07.07.2016 das ăGesetz zur Regulierung des Prostituti-

onsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen  (ê)ò, das am 01.07.2017 in 

Kraft trat. Laut des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 2019) wur-

den damit ăerstmals klare Regeln für die Prostitution geschaffen, um die dort tätigen  Frauen und Män-

ner besser zu schützen. Gleichzeitig sind die Prostitutions-Statistikverordnung und die Prostitutions-

anmeldeverordnung in Kraft getr eten.ò 
5 ăDer Kºnigsteiner Schlüssel regelt die Aufteilung des Lªnderanteils bei gemeinsamen Finanzierungen 

[ê] Er setzt sich zu zwei Dritteln aus dem Steueraufkommen und zu einem Drittel aus der Bevölke-

rungszahl der Länder zusammen.ò (Bundesversicherungsamt o.J.). 
6 Die Schätzungen basieren auf Schilderungen aus qualitativen Interviews mit Polizeibeamt*innen und 

Sozialarbeiter*innen von Beratungsstellen. 
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Gentrifizierung erkennen lässt, zeichnet sich der Stadtteil durch eine bemerkenswerte Dichte 

an Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen mit Bezug auf Sexarbeit und ebenso durch 

eine hohe Dichte an Initiativen und zivilgesellschaftlichem Engagement aus. 
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Teil C - Übersicht der Ergebnisse anhand der Zielsystematik  

Mit dem folgenden Teil C werden zusammenfassend die ursprünglich geplanten Ziele der 

KontaktverbotsVO den tatsächlich erreichten Zielen gegenübergestellt.  

Grundlage für diese Gegenüberstellung ist einerseits die Konkretisierung der Ziele der Kon-

taktverbotsVO durch eine Zielsystematik, in der die Ziele durch Indikatoren operationalisiert 

wurden (vgl. Ziel- und Indikatorenkatalog im  Anhang). Andererseits speist sich diese Gegen-

überstellung aus den reichhaltigen Daten und Erkenntnissen, die ausschließlich im offenen 

Forschungsdesign der Studie erhoben, ausgewertet und generiert werden konnten. Diese Er-

kenntnisse der empirischen Arbeit findet sich im nachfolgenden Teil D, auf den hier zur Ver-

tiefung und Begründung der Zielevaluation ausdrücklich verwiesen wird. 

 Verbesserter Schutz vor und Eindämmung der  straßenbezogenen 

Sexarbeit  

Das Teilziel A, die straßenbezogenen Sexarbeit in St. Georg einzudämmen sowie ein verbes-

serter Schutz davor, konnte durch die KontaktverbotsVO bis zum Erhebungszeitpunkt nicht 

erreicht werden. Ebenso ist nicht ersichtlich, dass die KontaktverbotsVO einen erwähnenswer-

ten Beitrag zur Realisierung dieser beiden Ziele geleistet hätte. 

Zu diesem Ergebnis kommt die Evaluation aufgrund der vorliegenden Daten, weil zwei zent-

rale Zusammenhänge nicht nachweisbar sind: 

¶ Erstens ist zu beobachten, dass sich die Kundenstruktur, also letztlich auch das Ver-

halten der Kunden, verändert hat und stets verändert. Dies ist aber insgesamt eher 

den Veränderungen im Viertel, insbesondere durch die erfolgte Zuwanderung, zuzu-

schreiben als eindeutig der Kontaktverbot sVO. Auch führt es nicht zu einer Reduktion 

der straßenbezogenen Sexarbeit. 

¶ Zweitens ist bei den Sexarbeiter*innen zu beobachten, dass sie sich mit ihrem Verhal-

ten temporär gezielt  anpassen, wenn dies notwendig erscheint. Wenn kontrollierende 

Beamt*innen ausgemacht werden, verändern sie ihren Standort und ihre Handlungen, 

so dass sie unauffälliger sind und weniger mit Sexarbeit assoziiert werden können. Die 

Verhaltensänderung bezieht sich auf die Anbahnung des Kontaktes zu den Kun-

den: Wenn eine Polizeikontrolle droht , durchgefü hrt oder vermutet wird, erfolgt 

eine Anpassung des Verh altens . Es kann angenommen werden, dass dieses Verhal-

ten seit Einführung der SperrgebietsVO vor fast vierzig Jahren besteht und sich hier 

wenig mit Einführung der KontaktverbotsVO verändert hat. Zudem kann dies ebenso 

wenig als Reduktion der straßenbezogenen Sexarbeit gedeutet werden.  

Auch wenn die Anbahnung des Kontaktes zwischen Sexarbeiter*innen und Kunden also zeit-

weise subtiler und kürzer verläuft, lässt sich vor dem Hintergrund der emp irischen 
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Erkenntnisse nicht sagen, inwiefern die KontaktverbotsVO den Einfluss der SperrgebietsVO 

verstärkt hat. Die KontaktverbotsVO stellt allerdings eine weitere Rahmenbedingung dar, die 

dieser Verhaltensänderung Vorschub leistet, zumal sie mit  einer drastischen Erhöhung der 

Bußgelder7 und einer zeitweise deutlich erhöhten Polizeipräsenz einhergeht, d.h. einer mög-

lichen Konkretisierung einer Ordnungswidrigkeit. 

Des Weiteren sollten Sexarbeiter*innen unter anderem im Stadtteil St. Georg auf öffentlichen 

Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen sowie an sonstigen Orten, die von dort aus eingesehen 

werden können, nicht mehr (oder weniger) der Sexarbeit nachgehen (Handlungsziel A2). Dies 

ist nicht der Fall. Obwohl eine vermehrte Kontaktaufnahme über das Telefon aufgrund erwei-

terter technischer Möglichkeiten durchaus zu verzeichnen ist, findet die Kontaktanbahnung 

zwischen Sexarbeiter*innen und Kunden nach wie vor in der Öffentlichkeit statt . Auch 

die Zahl der Sexarbeiter*innen hat sich offensichtlich nicht verändert. 

So ist insbesondere aus den qualitativen Zugängen zu erkennen, dass es vermehrt als auslän-

disch wahrgenommene Kunden gibt, während sich die bekannte Stammkundschaft, u.a. aus 

Altersgründen, zu verringern scheint. Eine kausale Beziehung zur KontaktverbotsVO schließt 

sich schon deswegen aus, weil die Verordnung unter den Kunden so gut wie unbekannt zu 

sein scheint. Kunden nehmen nach wie vor auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und 

Anlagen sowie an sonstigen Orten, d ie von dort aus eingesehen werden kö nnen, Kon-

takt zu Perso nen auf, um sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt zu vereinbaren.  Das 

entsprechende Handlungsziel A1 gilt somit als nicht erreicht. 

 Reduktion negativer Auswirkungen der straßen bezogenen 

Sexarbeit  

Mit den empirisch erhobenen Daten lässt sich die Tendenz, dass die KontaktverbotsVO keinen 

wesentlichen Beitrag zur Reduktion der Auswirkungen der straßenbezogenen Sexarbeit (Teil-

ziel B) leistet, durch die folgenden Aspekte begründen: 

¶ Die fokussierten Störungen und Problemanzeigen in St. Georg sind relevant und von 

Bedeutung für die unterschiedlichsten Gruppen im Stadtgebiet, aber straßenbezo-

gene Sexarbeit ist weder als Verursacherin noch als relevante Akteurin im Kon-

text der Störungen zu identifizieren.  Stattdessen wird eine Störung oder Problem-

anzeige auf Sexarbeit attribuiert.  

¶ Die KontaktverbotsVO als (ordnungs)politischer Ansatz ist nur eingeschränkt mit adä-

quaten Maßnahmen unterlegt. Jenseits einer temporär höheren Polizeipräsenz be-

steht das Hauptinstrument der KontaktverbotsVO in der Möglichkeit, ein bestimmtes 

 
7 Die Bußgelder der SperrgebietsVO wurden bereits 2010 angehoben und betragen ăbei einem Erst-

verstoß 200 Euro. Bei wiederholten Verstößen innerhalb von zwölf Monaten verdoppelt sich das vor-

herige Bußgeld. Die Höhe des Bußgeldes [wurde von der Polizei festgelegt und; d. Verf.] ist in der 

Polizeidienstvorschrift 350 HH festgeschrieben.ò (Drs. 19/5825). 
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Handeln als Vergehen im Sinne einer Ordnungswidrigkeit zu sanktionieren und dem-

entsprechend zusätzliche und hohe Bußgelder zu verhängen. Die empirischen Daten 

legen nahe, d ass dieses Mittel nicht  zielführend ist .  

2.1 Reduktion negativer Auswirkunge n auf die Lebensqualit ät der An-

wohner*innen  in St. Georg  

Mit drei Konkretisierungen wird die Lebensqualität der Anwohner*innen St. Georgs in den 

Fokus genommen, nämlich durch den Schutz Unbeteiligter, durch die Reduzierung des Lärms 

und den Schutz von Kindern und Jugendlichen (Teilziel B.1).  

Der Schutz Unbeteiligter (Handlungsziel B1a) - eine geringere Belästigung von Passant*in-

nen durch Kunden bzw. Sexarbeite r*innen  als Problemanzeige - lässt sich als Ausw ir-

kung der KontaktverbotsVO empirisch nicht bestät igen.  

Aus den qualitativen und quantitativen Daten wird sehr deutlich, dass bestimmte Straßenzüge 

und auch der Hansaplatz mit der Einschränkung des Sicherheitsgefühls im Stadtteil in Ver-

bindung gebracht we rden, und dass bestimmte Gebiete vor allem nachts und vornehmlich 

von Frauen gemieden werden. Allerdings werden diese Einschränkungen des Sicherheitsge-

fühls und die Wahrung des Schutzbedürfnisses weder prioritär noch nachhaltig mit Sexarbeit 

und seinen Kontexten in Verbindung gebracht. Vielmehr sind es Personengruppen, vor allem 

mit Hintergründen wie Flucht  und Migration , aber auch stark alkoholisierte Personen, die als 

Verursachende der Problemanzeigen identifiziert werden. Die Wahrung des Sicherheitsge-

füh ls und Schutzbedürfnisses Unbeteiligte r im Stadtte il ist bedeutsam. Dies wird nur in 

geringem Maß mit straßen bezogener  Sexarbeit  in Verbindung gebracht . 

Handlungsziel (B1b) beruht auf der Annahme, dass die KontaktverbotsVO einen Einfluss auf 

die Reduzierung des Lärms ausüben könnte, beispielsweise auf lautstarke oder auch tätlich 

ausgetragene Streitereien zwischen Sexarbeiter*innen und Kunden oder den Suchverkehr der 

Kunden (Rangieren, Motorengeräusche, Türschlagen und Hupsignale vor allem nachts). Die 

Evaluation kommt zu dem eindeutigen Ergeb nis, dass die Lärmbelastung im Stadtteil ein be-

deutendes Problem darstellt. In der vorliegenden Untersuchung wird deutlich, dass diese 

Lärmbelastung nicht auf Kontexte und Interaktion en der Sexarbeit zurückzuführen ist, son-

dern auf andere Personengruppen, vor allem auch in Verbindung mit einem hohen Alkohol-

konsum. Durch diverse Maßnahmen, beispielsweise den Einsatz von Security-Diensten, wird 

versucht, dies zu reduzieren. Aufgrund d er Datenlage kann kein reduzierender Ef fekt der 

KontaktverbotsVO auf Lärmbeläs tigungen un ter stellt werden.  

Ein weiteres Handlungsziel (B1c) der KontaktverbotsVO war es, den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor Beobachtung oder direkter Konfrontation mit Sexarbeit durch die Verord-

nung zu erhöhen. Die Untersuchungsergebnisse legen die Interpretation nahe, dass Sexarbeit 

als ein Element der Stadtteilkultur und des öffentlichen Lebens zu betrachten ist. Das Viertel 

St. Georg rund um den Hansaplatz stellt sich als betriebsam und geschäftig dar, als ein 
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Konglomerat vielfältiger Milie us, mit Menschen unterschiedlichster Herkunft. Auf den ein-

schlägigen Straßen rund um den Hansaplatz, nahe der fünf Steigen sowie am Hansaplatz 

selbst findet ein Kommen und Gehen von Menschen, u.a. auch Sexarbeiter*innen, statt. Die 

Sexarbeiter*innen sind w eder besonders  auffällig gekleidet noch verhalten sie sich so, 

sondern sie fügen sich in das St adtbild ein.  

2.2 Verbesserung der  Lebens- und Erwerbssituation der Sexarbeiter*in-

nen 

In den Drucksachen und konzeptionellen Grundlagenpapieren zur KontaktverbotsVO wird als 

weiteres Ziel (Teilziel B.2) die Verbesserung der Lebens- und Erwerbssituation der Sexarbei-

ter*innen angestrebt. Die Regelungen der KontaktverbotsVO, vor allem aber die Maßnahmen, 

mit denen die Ordnung durchgeset zt wird, lassen keine positive Auswirkung erkennen. Viel-

mehr verschärfen sich die Risiken der Sexarbeiter*innen im Kontext der Kontak tver-

botsVO. Sie können dadurch zunehmend in prekäre Lebenssituationen geraten, d.h. 

ihre Lebenssituation verschlechtert sic h.  

Im Rahmen der KontaktverbotsVO sollen zudem die Sexarbeiter*innen einen verbesserten 

Schutz erfahren (Handlungsziel B2a). Die Verordnung soll dazu beitragen, die Entwicklung 

der Sexarbeit in ungeschützten Räumen, Gewalt gegen Frauen/Sexarbeiter*innen im Speziel-

len sowie Kriminalität und Gewaltverbrechen im Allgemeinen zu reduzieren.  

Sexarbeiter*innen stehen bei der Anbahnung vor der Entscheidung, sich auf einen bestimm-

ten Kunden einzulassen, sie müssen damit verbundene Risiken abschätzen. Im Rahmen der 

Evaluation kann festgestellt werden, dass unterschiedlichste Faktoren zusammenspielen, die 

in einer Druck- bzw. Zwangssituation münden, in der die Gefahr besteht, sich unüberschau-

baren Risiken auszusetzen. Die KontaktverbotsVO stellt dabei einen Einflussfaktor dar, denn 

sie kann durch hohe Strafen zu prekäreren Lebensverhältnissen führen. Es besteht außerdem 

die Gefahr der Verschärfung der Strafen bei wiederholter Ordnungswidrigkeit. Gleichzeitig ist 

mit der KontaktverbotsVO eine Einschränkung der Verdienstmöglichkeiten g egeben.   

Zudem führt die zeitweise verstärkte Polizeipräsenz dazu, die Anbahnung schneller in nicht-

öffentliche Räume wie Kneipen, Bars und Stundenhotels oder Steigen zu verlagern. Die Kon-

taktverbotsVO trägt also eher zu erhöhten  Risiken b ei der Anbahnung  sexueller Dienst-

leistungen bei .  

Des Weiteren war mit der KontaktverbotsVO eine verbesserte gesundheitliche Versorgung 

bzw. verbesserter gesundheitlicher Schutz der Sexarbeiter*innen (Handlungsziel B2b) inten-

diert. Wesentlicher Indikator in diesem Zusammenhang ist die bessere Nutzung der Bera-

tungsstellen. Die KontaktverbotsVO stellt allerdings einen wesentlichen Grund dar, der zu ei-

ner Verlagerung der Beratungstätigkeit der Einrichtungen weg von gesundheitlicher Beratung 

führt. Die Mitarbei tenden sind sehr oft damit konfrontiert, Sexarbeiter*innen bei der Bewälti-

gung von Bußgeldbescheiden zu unterstützen, so dass sich der Beratungsaufwand und der 
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Beratungsfokus der Einrichtungen zusehends verändert. Die gesundheitliche Versorgung 

und der ges undheitliche Schutz der Sexar beiter*innen verbess ern sich nicht, stattdes-

sen verlagert sich der Fokus der Beratungstätigkeit.  

Auch sollten Sexarbeiter*innen besser vor prekären Erwerbsituationen geschützt werden 

(Handlungsziel B2c). Statt jedoch von einer Verbesserung auszugehen, kommt die Evaluation 

zu dem Ergebnis, dass einer Prekarisierung der Lebens- und Erwerbssituation von Sexarbei-

ter*innen Vorschub geleistet wird. Dies begründet sich im Zusammenspiel verschiedener Fak-

toren: 

¶ Die straßenbezogene Sexarbeit gestaltet sich seit jeher unauffällig - möglicherweise 

inzwischen verstärkt -, was jedoch von den Sexarbeiter*innen Wachsamkeit, Beweg-

lichkeit und Anpassungsfähigkeit verlangt. 

¶ Die Bußgelder bedeuten eine implizite Verschlechterung der Lebenssituation der 

Sexarbeiter*innen, weil der Druck ansteigt, höhere Einkommen zu erzielen. 

¶ Die Veränderung der Kundenstruktur, vor allem aufgrund der Veränderungen durch 

neue Zuwanderergruppen im Viertel und der damit zusammenhängenden stärker zu 

verhandelnden  Preise für sexuelle Dienstleistungen, hat einen Druck auf die zu erzie-

lenden Einkommen zur Folge. 

Die Erwerb ssituation der Sexarbeiter*innen wird durch erhöhte Bußgelder und die Ver-

änderung der Preisgestaltung prekärer . 

Zudem sollte das Verhalten der Kunden durch die KontaktverbotsVO beeinflusst werden 

(Handlungsziel B3). Kunden, die Passantinnen belästigen, sollten eindeutiger identifiziert und 

sanktioniert werden können. Dieses Ziel ist unter zwei Voraussetzungen zu interpretieren: 

erstens, dass die KontaktverbotsVO unter potenziellen Kunden bekannt ist, und zweitens, 

dass der Mechanismus der Sanktionierung greift.  

Im Rahmen der Evaluation zeigte sich, dass die KontaktverbotsVO als Regelungs- und Ord-

nungsinstrument zwar seit sieben Jahren eingeführt ist, dass aber der Bekanntheitsgrad, vor 

allem unter potenziel len Kunden, eher gering ist, d.h. für  Kunden von Sexarbeit erhöht sich 

das Risiko der nicht bewussten Ordnungsver fehlung.  

Aus Perspektive der Kunden ist es zudem nahezu unmöglich, sich gesicherte Informationen 

über die rechtliche Situation der KontaktverbotsVO zu beschaffen. Es stellt sich eine fast pa-

radoxe Situation dar: Während die FHH Hamburg einerseits auf ihrer Internetpräsenz Sexar-

beit und erotische Dienstleistungen unterschiedlichster Art als touristisches Alleinstellungs-

merkmal darstellt (Reeperbahn), wird an keiner Stelle - weder im Internetauftritt noch an adä-

quaten Stellen des Stadtteils (sei es im öffentlichen Raum, in Hotels oder touristischen Hot-

spots) - auf die bestehenden Verbote hingewiesen. Dies gleicht der Einrichtung der verkehrs-

beruhigt en Zone inklusive Geschwindigkeitskontrollen, ohne entsprechende Warnschilder 

aufzustellen. Die KontaktverbotsVO ohne Maßnahmen der Aufklärungs - und Öffentlich-

keit sarbeit erhöht das Risiko des unbewussten B egehens ein er Ordnungswidrigkeit.  
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Die KontaktverbotsVO wird ebenso mit dem Ziel der Vermeidung bzw. besseren Verfolgung 

von Straftaten in Verbindung gebracht  (Handlungsziel B5). Hier geht es um die Reduktion 

von Straftaten in Zusammenhang mit Sexarbeit (beispielsweise Sexual-, Gewalt- und Eigen-

tumsdelikte, Drogen). Vor dem Hintergrund der Datenanalyse und Kriminalitätsstatistiken 

kann weder von mehr noch von weniger Straftaten ausgegangen werden. Stattdessen muss 

hier ein bekannter Zusammenhang angeführt werden, nämlich dass ein verstärkter Polizei-

einsatz naturgemäß zur Erhöhung der Anzahl von Delikten führt. Die KontaktverbotsVO fügt 

den möglichen Ordnungswidrigkeiten eine weitere hinzu, die nun verfolgt werden kann . Ein 

Einfluss der KontaktverbotsVO auf d ie Entwickl ung von Straftaten kann nicht festge-

stellt  werden.  

 Weitere Auswirkungen  der KontaktverbotsVO  

Das Teilziel C soll sicherstellen, dass auch weitere Auswirkungen und Aussagen der Kontakt-

verbotsVO erfasst werden. Es handelt sich also um eine empirische Erweiterung der Perspek-

tive. Eine Annahme (Handlungsziel C2) bestand darin, dass die mit einer Gentrifizierung bzw. 

Aufwertung des Stadtteils zusammenhängende veränderte Bevölkerungsstruktur zu einer er-

höhten Aufmerksamkeit und Veränderung des Beschwerdeverhaltens führen kann. Aufgrund 

der erhobenen Daten lassen sich hier keine eindeutigen Aussagen treffen. Einerseits zeigen 

sich Neu-Hinzugezogene ebenso kritisch gegenüber Störungen wie Alt-Eingesessene (beide 

Gruppen bewerten beispielsweise Schmutz und Pöbeleien als besonders störend), anderer-

seits sind zahlreiche Menschen aus beiden Gruppierungen im Stadtteil aktiv. Zwischen Gen-

trifizierung und KontaktverbotsVO ist somit kein eindeutiger Zusammenhang herzu-

stellen.  

Wie in der Stadtteilbeschreibung bereits erwähnt, ist St. Georg durch eine einzigartige soziale 

Infrastruktur gekennzeichnet. Dazu gehören einerseits die Beratungsangebote, andererseits 

aber auch die hohe Initiativendichte und Intensität. Zudem besteht eine Stadtteilkultur, die 

die jeweiligen Diskussionen und Entwicklungen um die Sexarbeit herum rahmt. Die Doku-

mentenanalyse, aber auch die Felderkundung machen deutlich, dass die Diskussionen um 

Sexarbeit, aber vor allem um Veränderungsansätze polarisiert sind und durch diverse, auch 

mediale Aktivitäten immer wieder neu befeuert werden. Vor diesem Hintergrund kann eine 

weitere Auswirkung der KontaktverbotsVO identifiziert werden, die nicht im Rahmen der Zie-

lentwicklung vorauszusehen war: Die KontaktverbotsVO scheint Hoffnungen a uf Lösun-

gen geschür t zu haben, die in vielerlei Hin sicht enttäuscht w urd en, was  dann wiederum 

entsprechende Debatten eher angefacht hat anstatt zu einer Rationalisierung, De eska-

lierung und Entstigmatisierung bei zutragen.  Insgesamt spielen hier auch immer wieder 

Medienberichte eine große Rolle, die häufig einseitig und wenig auf Informationen basierend 

öffentlichkeitswirksam berichten. 

Ein Deutungs- und Bewertungsschema langjährig im Viertel Ansässiger stellt sich u.a. in Bezug 

auf die aktuelle Situation des Sozialraumes und insbesondere des Hansaplatzes so dar, dass 
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ein vergangenes, einst bestehendes soziales Gleichgewicht, das sich in langjährigen Aushand-

lungsprozessen aller Beteiligter eingestellt hatte, durch vielerlei Veränderungen, Weg- und 

Zuzüge nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Dieses Gleichgewicht, das sich als akzeptierendes 

Neben- bzw. Miteinander unterschiedlicher Gruppen im Sozialraum, die sich gut kannten, 

darstellte, trug dazu bei, dass die im Sozialraum wahrnehmbaren Problematiken abgefedert 

werden konnten.  
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Teil D ð Beschreibung und Analyse der empirischen  Daten  

Wie schon im Teil C eingeführt und im Teil A, Kapitel 2 beschrieben, wurden angesichts der 

Komplexität und Mehrdimensionalität des Forschungsvorhabens neben der Analyse von Do-

kumenten und der Durchführung von Feldbegehungen auch quantitative und qualitative Da-

ten erhoben. Diese Daten werden im Nachfolgenden nebeneinandergestellt, miteinander ver-

glichen und verschränkt. Das hier gewählte methodische Vorgehen versucht mittels einer sys-

tematischen und dichten Beschreibung, das Zusammenleben, d.h. die soziale Organisation 

aus der Sichtweise aller Beteiligten zu erfassen und zu verstehen. So wurden insbesondere 

die qualitativen Fragen (siehe auch die Leitfäden im Anhang) ergebnisoffen gestellt, leitend 

waren Fragen, an denen sich im Weiteren auch der Aufbau dieses Teils D orientiert, nach 

¶ der Lebensqualität der Bewohner*innen, 

¶ der Lebens- und Erwerbssituation der Sexarbeiter*innen, 

¶ dem Verhalten der Kunden, 

¶ der Vermeidung bzw. Verfolgung von Straftaten. 

Durch die grundlegend gesprächsoffene Haltung haben alle Befragten die Möglichkeit, das 

Gespräch mit und durch ihre Antworten und Erzählungen weitgehend selbst zu steuern. Die 

Interviews basieren somit auf der Methode des aktiven Zuhörens, orientieren sich dabei den-

noch an den leitenden Themenblöcken. Die Erzählenden wurden ermutigt , ihre Erfahrungen 

wiederzugeben. Durch diese offene Interviewführung wurde versucht, verschiedene Qualitä-

ten von Daten zu erfassen, und zwar neben Informati onen auch das zur Sprache kommen zu 

lassen, was den Befragten wichtig ist . Dadurch entsteht ein Verständnis für Interaktionsprak-

tiken, Handlungsweisen sowie Deutungs-/Bewertungsmuster der Befragten hinsichtlich des 

Quartiers. Durch die Verknüpfung von teilnehmender Beobachtung, erkundenden Gesprä-

chen, die protokolliert wurden,  und aufgezeichneten Interviews ist es somit möglich weitrei-

chendere Erkenntnisse zu gewinnen. 

Erst nach Sichtung dieser Daten konnte in einem zweiten Analyseschritt die zentrale Frage-

stellung der Evaluation nach dem Einfluss der KontaktverbotsVO in St. Georg im Teil C und D 

beantwortet we rden. Direkte Fragen oder Abfragen hätten  einen (kausalen) Zusammenhang 

schon unterstellt, ihn zumindest jedoch hergestellt oder nahegelegt. Somit beziehen sich 

nachfolgende Schilderungen auf den gesamten Datenkorpus, d.h. auf Auswertungen und 

Analyse der empirischen Daten, der Kontexte und Interaktionen rund um den Hansaplatz in 

seiner Gesamtheit, nicht nur speziell in Bezug auf dem Einfluss der KontaktverbotsVO in St. 

Georg. 

 Zur Lebensqualität der Anwohne r*innen   

Aus den qualitativen Erhebungen lassen sich unterschiedliche Aussagen zur Lebensqualität 

der Anwohnenden rund um den Hansaplatz verzeichnen. Neben den Feldbeobachtungen und 
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Beschreibungen von Tourist*innen wurde auch mit Menschen gesprochen, die sich regelmä-

ßig am Hansaplatz und im relevanten Einzugsgebiet von St. Georg aufhalten und das Aussa-

genspektrum komplettieren. Weiterhin fließen im Nachfolgenden auch relevante Ergebnisse 

der quantitativen Befragung ein. Grundlegend kann festgehalten werden, dass die Problem-

lagen von verschiedenen Akteur*innen relativ ähnlich, wenn auch mit unterschiedlichen Ge-

wichtungen und persönlichen Einschätzungen, beschrieben werden. Es zeigen sich also un-

terschiedliche bis polarisierte Standpunkte weniger im Hinblick auf die Beschreibung der 

Problemlagen als vielmehr im Hinblick auf mögliche Konsequenzen und Lösungsansätze.  

1.1 Lärm und Müll   

Müll und anhaltende Verschmutzungen sowie Lärmbelästigung am und rund um den Hansa-

platz, häufig im Verbindung m it Alkohol und  andere Drogen konsumierenden (eher jungen) 

Männern, sind die wichtigsten Aspekte und wurden als zentrale Einschränkungen von Lebens- 

und Wohnqualität, sowohl in den Schilderungen der qualitativ Interviewten als auch der 

quantitati v befragten Anwohnenden, genannt. Im Folgenden sind zentrale Aussagen zusam-

mengestellt, um einerseits Formen der Lärmbelästigung und Verschmutzung zu illustrieren, 

andererseits aber auch die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Bewertungen und ihrer Konse-

quenzen zu verdeutlichen.  

Mehrere Anwohnende schildern, dass sich ădie Struktur der Menschen und Gruppenò auf dem 

Platz geändert habe. Ein Anwohner beschreibt, dass vermehrt ăjunge Mªnner von 18 bis 25 

Jahrenò herumstünden und sich teils ăungewºhnlich laut unterhaltenò würden. Dies sei jedoch 

eigentlich nichts ăDramatischesò. Häufig finde hier ein erhöhter  Alkoholkonsum statt, in des-

sen Zuge auch der Lärmpegel steige. Das wird besonders von denjenigen Anwohnenden als 

störend empfunden, deren Schlafzimmer zur Seite des Hansaplatzes hinausgeht und wo keine 

Ausweichmöglichkeit en in der Wohnung bestehen. Eine andere Anwohnerin gibt bezüglich 

der Darstellung des Hansaplatzes an, dass sie nicht verstehe, worüber man sich aufrege. Dass 

sich Betrunkene auf dem Platz aufhielten, kommentiert sie mit ăso what?ò. Besucher*innen 

des Platzes ªuÇern, man sei ăpositiv erschlagenò vom ăregen Treibenò. Tourist*innen erlªutern 

im Gespräch, der Hansaplatz würde mit seinem als vielfältig wahrgenommenen Angebot 

durchaus als ăb¿rgerlichò wahrgenommen. Ein Vater und sein Sohn zeigen sich überrascht, 

als sie informiert werden, dass St. Georg einen Straßenstrich habe, da ihnen dies während 

ihres Aufenthalts nicht aufgefallen sei. Drei männliche Besucher geben wiederum an, sie wür-

den es schade finden, dass man nicht mehr aus dem Hansaplatz gemacht habe, eine Umge-

bung wie in der Mönckebergstraße sei wünschenswert. Ein Anwohner beschreibt, er fühle sich 

gestört durch den Lärm und Müll auf dem Platz sowie das ăPaschagehabeò einiger sich auf-

haltender Personen(gruppen). Die meisten Anwohnenden geben übereinstimmend an, dass 

Lärm meist von solchen Menschen ausgehe, die Drogen oder Alkohol  konsumieren oder in 

psychischer Not seien. Dies stehe jedoch nicht (zwangsläufig) mit der Sexarbeit in Verbin-

dung.  
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Im Zusammenhang mit den Lärmbelästigungen werden immer wieder als problematisch 

empfundene Situationen mit  Personen oder Personengruppen benannt, die zu unterschied-

lichen Deutungen führen. So finden sich beispielsweise Äußerungen, dass durchaus Miss-

stände rund um den Hansaplatz wahrzunehmen seien, es der Anwohnerin aber wichtig sei 

hervorzuheben, dass sie sich dennoch wohlfühlen würde. Mehrere in Initiativen aktive An-

wohner*innen verdeutlichen, dass eine Verdrängung von verschiedenen Personengruppen 

keine Lösung sei. Eine Person kommentiert dies mit: ăfinde ich ¿belò. Eine ăhumane Gestal-

tungò des Platzes f¿r alle Nutzer*innengruppen sei w¿nschenswert. Auch wird hervorgeho-

ben, dass Tourist*innen bei steigendem Alkoholkonsum durch Lautstärke negativ auffallen 

würden. Dies habe dann wenig mit den sonstigen Nutzer*innen des Platzes zu tun, würde 

jedoch häufig vermischt. Gleichzeitig betonen manche Anwohner*innen, dass ihnen die häu-

fig entgegengehal tene Betitelung St. Georgs als ăBahnhofsviertelò, ăin dem man halt damit 

leben m¿sseò, als ăRechtfertigungò aller Zustände zu kurz greife. ăFªkalien in Hauseingªngenò 

und unkontrollierte , teilweise aggressive Handlungen von stark alkoholisierten Menschen 

seien dauerhaft nicht tragbar.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass unterschiedliche Anwohner*innengruppen eine 

ähnliche Beschreibung der als problematisch identifizierten Gegebenheiten rund um den 

Hansaplatz vornehmen, sich jedoch hinsichtlich möglicher Lösungen oder Handlungsemp-

fehlungen unterscheiden: Während eine Gruppe auf Sozial-Kommunikatives setzt und eine 

gemeinsame Aushandlung mit allen Nutzungsgruppen ford ert, sagen andere, dass ordnungs-

rechtlich, nachhaltiger und konsequenter etwas getan werden müsse, man ămit schwerst Be-

trunkenen nicht auf Augenhöhe reden kannò und man sich auch ănicht selbst um alles küm-

mernò wolle oder m¿sse.  

Diese Beschreibungen von als störend empfundenen Begebenheiten aus Gesprächen, Inter-

views und diversen Treffen decken sich mit den Erkenntnissen aus der quantitativen Befra-

gung. Darin benennt mit 70,0% der größte Teil der Antwortenden ăSchmutzò (voll oder ¿ber-

wiegend zutreffend) als zentralen Stºrfaktor, gefolgt von ăLªrmò (53,2%), ăStreitereienò 

(51,1%) und ăPºbeleienò (48,6%) (vgl. Abb. 8). Des Weiteren ist bemerkenswert, dass Lärm 

und Schmutz von Frauen um eine Spur (d.h. um etwa 2-4%) als störender angegeben wurden, 

Streitereien, Pöbeleien und körperliche Auseinandersetzungen hingegen von Männern.   

Insgesamt wird deutlich, dass die beschriebenen Störungen fast gar nicht mit  der Sexarbeit 

in Verbindung gebracht w erden. Ein Anwohner bringt dies recht treffend auf den Punkt, wes-

halb dieser Interviewausschnitt als Illustration dieses Deutungszusammenhanges beispielhaft 

herausgestellt wird. Er äußert, dass im Kontext von Sexarbeit 

ădie Emission, die damit einhergehen [ê] gleich null [sind]. Es gibt keine Schreierei, es gibt keine 

Schlägerei deswegen, das wären Dinge, die möglicherweise bedrohlich sind für Bewohner, Be-

wohnerinnen. Aber das spielt in dem Zusammenhang gar keine Rolle. Es sei denn, man weitet 

das Ganze aus, Kneipen, Prostitution und Drogen und so weiter. Schlägereien, der Kampf um die 

Geldbörse. Da mag es im Einzelfall irgendwelche Auseinandersetzungen geben, aber die spielen 
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sich, nicht nur nach meiner Wahrnehmung, sondern wenn man PKS-Daten[8] genauer anschaut, 

im Grunde innerhalb der Szene, in den betreffenden Kneipen, in den Absteigen ab.ò 

So wird Sexarbeit bei der freien Antwortmöglichkeit im Kontext der quantitativen Befragung 

von lediglich 27 Personen der 159 hier Antwortenden als störend genannt. Unter Hinzuzie-

hung anderen Nennungen und Aussagen handelt es sich dabei vor allem um als zu laut emp-

fundene Gespräche und Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe der Sexarbeiter*innen 

oder mit ihren Bezugspersonen oder Kunden. Darüber hinaus wurde im Rahmen einer Fokus-

gruppe auch geªuÇert, dass ăSexarbeit [ê] doch kein ganz normaler Jobò sei und manche 

ăSexarbeiter*innen wie Sklavenò gehalten würden, ădas kºnnte man doch nicht so einfach 

hinnehmenò. So nehmen auch Vermutungen und Einschätzungen, gespeist aus vorherrschen-

den Debatten und daraus entwickelten Deutungen, bezüglich der Situation der Sexarbei-

ter*innen, aber auch Wertvorstellungen Einfluss auf das Wahrnehmen, Empfinden und die 

Bewertung von Störendem. Dies ist nicht nur im Hinblick auf Sexarbeit festzustellen.  

 
8 Polizeiliche Kriminialstatistik (PKS) 
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Abbildung 8 - Quantitative Befragung der Anwohnenden: Als störend Empfundenes 

Bei der in der quantitativen Erhebung gestellten Frage, ob eine Zuordnung der Störungen zu 

bestimmten Personen oder Gruppen möglich sei, bejahen dies insgesamt 61,4% der Antwor-

tenden, 28,0% verneinen es und 10,7% machen keine Angabe. Hier werden dann mit 26,1 %, 

d.h. gut einem Viertel, in erster Linie Menschen mit zugeschriebenem und vermutetem Mig-

rationshintergrund genannt. Weiterhin werden alkohol - und drogengebrauchende Menschen 

aufgezählt (Alkohol: 23,4%, Drogengebrauchende 13%, Dealer: 6,6%). Die Gruppe der Sexar-

beiter*innen wird  nur von 11,8% dieser 61,4% Antwortenden genannt.  
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1.2 Ansprechen durch Sexarbeiter*i nnen  und Kunden  

Bezüglich der Ansprache unbeteiligter, vornehmlich weiblicher Personen durch Kunden zeich-

net sich bei den qualitativen Daten ab, dass dies unterschiedlich eingeschätzt und teilweise 

interessanterweise vorrangig seitens der Männer problematisiert wird. So berichtet ein lang-

jähriger Anwohner, er kenne ăkeine Frau, keine jüngere oder ältere Frau in [s]einer Umgebung, 

die das nicht öfter erlebt hätte oder erleben w¿rde oder dar¿ber genervt wªre.ò Ein anderer 

beschreibt, dies sei in einer ganz ăandere[n] Zeitò, etwa in den 1990er Jahren, mal so gewesen. 

Im Rahmen eines Fokusgruppeninterviews berichten die Befragten, dass die Ansprache von 

Frauen nie wirklich ein Thema gewesen sei. Männer, die Frauen ansprechen, seien gar nicht 

unbedingt Kunden von Sexarbeit, sondern hielten sich aus anderen Gründen am Platz auf. 

Dies bestªtigt auch eine in St. Georg lebende Sexarbeiterin. Sie gibt an, dass man ădumm 

angequatscht [würde], wobei [sie] nicht glaube, dass das Kunden von Sexarbeiter*innen sind.ò 

Gleichwohl äußert ein Anwohner in einer Fokusgruppe, dass er Kenntnis darüber habe, dass 

nach wie vor unbeteiligte Frauen, wie seine Tochter und seine Lebenspartnerin, von Kunden 

angesprochen würden. Weiter fordert er, dass bestehende Gesetze und Verordnungen in Be-

zug auf Sexarbeit, seiner Meinung nach strikter umgesetzt werden müssten. Aus der quanti-

tativen Befragung geht hervor, dass männliche Anwohner mit 67,2% deutlich häufiger ange-

ben, von Sexarbeiter*innen angesprochen zu werden als Anwohnerinnen von Kunden (37,9%). 

Ob die Ansprachen als störend empfunden werden, kann diesen Daten jedoch nicht entnom-

men werden. 

Bei der im qualitativen Erhebungsrahmen gestellten Frage nach Ansprachen durch Sexarbei-

ter*innen zeichnet sich ab, dass Anwohner sehr wohl diese Situationen erleben, sie aber selten 

als Belästigung oder Störung interpretier en. Ein Anwohner gibt beispielsweise an, dass er bis-

her nicht angesprochen worden sei. Vielleicht hätten ihm ein oder zwei Frauen mal zugelä-

chelt, aber da könne man ja weitergehen, dies stelle ja keine Beleidigung dar. Ein weiterer 

langjähriger Anwohner erzählt, dass er vielleicht einmal im Vierteljahr angesprochen werde, 

wenn man eine Frau freundlich ansähe, würde dies vielleicht als Aufforderung aufgefasst, aber 

ădas [sei ihm] relativ wurscht, muss [er] gestehenò.  

Einzig ein Vertreter eines Interessenzusammenschlusses beschreibt, dass sich die Befindlich-

keit im Quartier seit Einführung der KontaktverbotsVO bezüglich der Ansprache schon ver-

ändert habe. Bewohner*innen fühlten sich nicht mehr belästigt. Sexarbeiter*innen wie Kun-

den hätten ihr Verhalten verändert und würden sich nicht mehr so lautstark unterhalten, auch 

lautes Anmachen gebe es kaum mehr. Die Kunden sprächen leiser oder flüsterten gar mit den 

Frauen. Früher hätte es, seiner Einschätzung nach, Lärm und Anschreierei während der Ver-

handlungen gegeben, die bekäme er heute nicht mehr mit. Demgegenüber äußert ein ande-

rer langjähriger Anwohner, dass er diesen Lärm nie mitbekommen hab e, er stelle zudem in 

Frage, ob es ihn je so gegeben habe. Der Freiersuchverkehr sei zudem am Hansaplatz selbst 

durch die verkehrsberuhigte Zone gar nicht (mehr) möglich.  

In der quantitativen Befragung der Anwohnenden  sind die häufigsten Antworten auf die  

Frage, welche Aspekte der Sexarbeit wahrgenommen w¿rden, das ĂErscheinungsbild der 
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Sexarbeiter*innenô mit 81,4% sowie die ĂAnbahnung des Kontaktesô mit 70,0%. ĂLªrm und 

Streitereienô und ĂKontrolle der Sexarbeit durch Polizei und Sicherheitsdiensteô nennen jeweils 

etwas über die Hälfte. Etwas weniger als die Hälfte der Antwortenden gibt a n, selbst ange-

sprochen zu werden. Auffallend ist die Differenz zwischen den Angaben von Frauen und Män-

nern: Die antwortenden Frauen geben an, zum Teil sehr viel weniger von der Straßenbezoge-

nen Sexarbeit mitzubekommen. So sagen nur 62,1% der Frauen gegenüber 82,0% der Män-

ner, die Anbahnung des Kontaktes zu bemerken. 53,4% der Frauen berichten von Lärm und 

Streitereien gegenüber 64,3% der Männer. Die Angaben zu Erscheinungsbild und Kontrollen 

sind hingegen annähernd gleich, selbst angesprochenen werden deutlich mehr Männer als 

Frauen (vgl. Abb. 9).  

Hervorzuheben ist, dass hier innerhalb der quantitativen Befragung eine gewisse Diskrepanz 

zwischen der allgemeinen Einschätzung von Störungen, bei der Sexarbeit nur einen nachran-

gigen Platz einnimmt, und der Wahrnehmung und Einschätzungen von spezifischen Störun-

gen hinsichtlich der Sexarbeiter*innen besteht. Auch liefert die quantitative Befragung hier 

im Vergleich zu den geführten Interviews und den Fokusgruppen ein abweichendes Ergebnis. 

Aus Letzteren geht hervor, dass die Sexarbeiter*innen äußerlich unauffälliger seien und sich 

unauffälliger verhielten, sich mehr in das Gesamtbild des Viertels integrierten. Es stellt sich 

hier die Frage, wie dies zu interpretieren ist. Offensichtlich können die Anwohnenden Sexar-

beiter*innen in relativ kurzer Zeit deutlich identifizier en. So ergeben sich durch die vergleich-

baren Aufenthaltsformen mitunte r verwechselbare oder auch durchaus problematische Situ-

ationen und Ansprachen. Da über die Häufigkeit der genannten Punkte an dieser Stelle keine 

Aussagen getroffen werden  können, lässt sich nicht sagen, wie oft das Benannte stattfindet. 

Angesichts der niedrigen Nennungen hinsichtlich der allgemeinen Störungen dürfte diese 

Zahl eher geringfügig ausfallen.   
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Abbildung  9 - Quantitative Befragung der Anwohnenden: Bemerken der straßenbezogenen Sexarbeit 

Von den Kunden der Sexarbeit bemerken die Antwortenden vor allem die Anbahnung des 

Kontaktes (65,5%). Das Erscheinungsbild der Kunden fällt knapp der Hälfte auf, ebenso Lärm 

und Streitereien. Das Antwortverhalten bei diesen drei Items ist bei Frauen und Männern aus-

gewogen. Von der Kontrolle der Kunden bekommt insgesamt gut ein Viertel der Anwoh-

ner*innen etwas mit, wobei Frauen dies etwas häufiger bejahen als Männer. Durch Kunden 

angesprochen werden hier erwartungsgemäß mehr Frauen als Männer (vgl. Abb. 10). Auch 

hier lässt sich eine Differenz zu den Aussagen aus den Interviews feststellen. Hier wird von 

Anwohner*innen einer Initiative geäußert, dass kaum Kunden bemerkt w¿rden, diese ăeher 

zur¿ckhaltendò seien. Eine Vertreterin einer Beratungsstelle führt weiter aus, dass f¿r sie ănoch 

nie ein Freier eine Bedrohungò gewesen sei.  

Hervorzuheben ist auch noch der Aspekt des Schutzes von Jugendlichen, insbesondere von 

minderjährigen Frauen, die beispielsweise fälschlicherweise von Kunden der Sexarbeit ange-

sprochen würden. Zu diesem Themenkomplex soll einer Stimme aus den Beratungsstellen 

das Wort gegeben werden, weil hier besonders deutlich in Zweifel gezogen wird, ob Kunden 

in St. Georg Mädchen oder Teenager ansprechen würden. Die Befragte denkt, dass es kaum 
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einen Stadtteil gebe, der sensibler f¿r dieses Thema aufgestellt sei. ăWenn hier ein minder-

jähriges Mädchen auf der Straße stehen würde oder wenn irgendwo mal was auftaucht, da 

gab es einen Freier, der nach Kindern gefragt hat, da ist hier sofort Alarm.ò Es würden dann 

alle Frauen nachfragen und etwas tun. Es gebe kaum einen Ort, an dem ihres Erachtens nach 

Kinder mehr vor sexuellen Übergriffen geschützt seien als in St. Georg auf der Straße.  

 

Abbildung 10 - Quantitative Befragung der Anwohnenden: Bemerken der Kunden der Sexarbeit 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass das Bemerken der Kunden von Sexarbeit oder der 

Sexarbeiter*innen nicht gleichbedeutend und gleichzusetzen ist mit einem Sich-Daran-Stö-

ren. Es ist eher als Hinweis auf das jeweilige bewusste Wahrnehmen verschiedener Nutzer*in-

nengruppen am Hansaplatz zu verstehen. Aus der quantitativen Befragung geht diesbezüg-

lich hervor, dass ĂSelbst angesprochenen werden im Rahmen von Sexarbeitô nur von sehr we-

nigen als Grund dafür genannt wird (5,7% der Männer, 4,3% der Frauen), die Polizei zu ver-

stªndigen. Auch die ĂKontaktaufnahme und Anbahnung von Sexarbeitô (3,3% der Mªnner, 

3,1% der Frauen) sowie der ĂVollzug sexueller Dienstleistungenô (3,3% der Mªnner, 4,3% der 

Frauen) werden nur selten als Grund genannt. 
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Die Frage, ob sie weitere Berührungspunkte mit Sexarbeit hätten, verneinen mit 78,4% gut 

dreiviertel der Anwohner* innen. Dabei ist der Anteil der Männer, die doch Kontakt zur Sexar-

beit haben, etwas höher als der Anteil der Frauen. Aus geführten Interviews geht vereinzelt 

hervor, dass man einige der Sexarbeiter*inne kenne und sich grüße, wie mit anderen Nach-

bar*innen eben auch. 

1.3 Bewegungsfreiheit auf Straßen und Plätzen  

Ein weiteres Element der Lebensqualität in St. Georg ist das Sicherheitsgefühl auf Straßen und 

Plätzen. Dies ist wiederum ein übergreifendes Thema, jedoch spielen hier Aspekte wie mög-

liche Auseinandersetzungen, aber auch als unangenehm erwünschte Interaktionen im Rah-

men von Sexarbeit eine Rolle, wie beispielsweise das Angesprochen werden oder auch allein 

die Beobachtung von Auseinandersetzungen.  

Im Rahmen der quantitativen Befragung geben bezüglich ihres Bewegungsradius 44,3% der 

Antwortenden an, nicht speziell Straßen, Straßenzüge oder Gebiete in St. Georg zu meiden, 

39,1% der Antwortenden bestätigen dies jedoch. 17,7% machten keine Angabe. Dabei sind 

es eher Frauen, die angeben, Regionen zu meiden als Männer. Es werden vor allem die Bren-

nerstraße, die Bremer Reihe sowie der Hansaplatz und der Steindamm genannt. Ferner wird 

angegeben, dass Dunkelheit und vor allem die Ansammlung von Menschen oder Gruppen 

Gründe für das Meiden sind. Dabei wird der Grund, ein Gebiet ăbei Dunkelheitò zu meiden, 

von 44,7% der Frauen genannt, hingegen nur von 32,4% der Mªnner. ăAnsammlungen von 

Menschen oder Gruppenò nennen 44,1% der Frauen und 38,1% der Mªnner. Die Frage da-

nach, ob die Störungen, die dazu führen das Gebiet zu meiden, eindeutig bestimmten Perso-

nen oder Gruppen zugeordnet werden können, verneinen 24,8% der Frauen und 11,5% der 

Männer, 44,7 % der Frauen und 54,9% der Männer geben keine Antwort. Da die genannten 

Personen und Gruppen wie oben beschrieben die gleichen sind, d.h. Menschen mit zuge-

schriebenem/vermutete m Migrationshintergrund (15% der Nennungen), Alkohol konsumie-

rende Menschen (14,5% der Nennungen) sowie Sexarbeiter*innen (10,5% der Nennungen)9, 

ist davon auszugehen, dass sich konflikthafte  Situationen abends und nachts durch den Al-

kohol- und Drogenkonsum verstärken und Situationen auch schwerer einzuschätzen sind. Da 

Anwohnende die Orte kennen, an denen sich diese Gruppen aufhalten, gehen sie andere 

Wege. Die Einschätzung der Situation hat sich zunehmend auch dadurch erschwert, dass es 

sich bei den neu Hinzugekommen, den vor allem Alkohol konsumierenden, meist jungen 

Männer um teilweise (schwer) traumatisierte Menschen handelt, die in psychischer Not und 

deren Handlungen zeitweise wenig abzusehen oder einzuschätzen sind.  

 
9 Ein weiterer viel diskutierter Aspekt ist die Videoüberwachung, der im Rahmen der Erhebung jedoch 

nicht mehr aufgenommen werden konnte.  
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1.4 Kontakt zur Polizei  

Aus den qualitativen Daten zeichnet sich ein ambivalentes Bild, einerseits wird eine erhöhte 

Polizeipräsenz wahrgenommen, andererseits aber seien Polizeieinsätze und -präsenz keine 

wirksame Lösung der Probleme. So geht aus den Anwohner*inneninterviews hervor, dass sich 

die Bewohner*innen des Viertels teilweise von Polizeibeamt*innen im Stich gelassen fühlen 

würden. So gibt ein Anwohner an, er habe zwei Stunden auf das Eintreffen von Beamt*innen 

gewartet, nachdem er diese aufgrund hoher Lärmbelästigung kontaktiert habe. Er meint, die 

Beamt*innen würde dies nicht interessieren, es hätte keine Priorität. Ein Hotelbetreiber äußert, 

das von der Polizei ausgesprochene Platzverweise nicht ausreichen würden, um ăMenschen 

fernzuhaltenò, man müsse härter durchgreifen, denn nach ein paar Minuten wären die betref-

fenden Personen wieder vor Ort. Offensichtlich besteht hier eine hohe Erwartungshaltung an 

die Polizei, die diesen Problemen sofortige und nachhaltige Abhilfe verschaffen soll. Dies 

steht wiederum Aussagen von Anwohnenden gegen¿ber, die hervorheben, dass ăes [ê] einen 

Konsens geben [muss], dass alle [Nutzer*innen] toleriert werden  sollten. Sie fragen sich, ăwie 

man in eine gemeinsame Verantwortung kom men kannò und ănicht nach Wegen der Tren-

nung, des Auseinanderhaltens und der Verdrängung sucht, sondern wie man es zum Dreh- 

und Angelpunt macht, nach Wegen des Miteinanders oder zumindest des Nebeneinanders 

zu suchen.ò  

Mitarbeitende einer Kneipe wiederum geben bezüglich der Polizeiarbeit im Viertel an, dass 

die vorhandene ausgeprägte Polizeipräsenz eine positive Auswirkung auf den Platz habe. So-

lange die Polizei da sei, gebe es keinen Stress, da sich ăalle, die was im Schilde f¿hrenò, lieber 

andere Orte suchen würden. Auf der anderen Seite gibt es auch kritische Stimmen, die die 

hohe Polizeipräsenz samt beobachteten Einsätzen in Frage stellen, denn dies führe lediglich 

zur Verdrängung von bestimmten Personengruppen. Sehr treffend sind diese Ambivalenzen 

wiederum von einem Anwohner auf den Punkt gebracht, dem deswegen an dieser Stelle bei-

spielhaft das Wort gegeben wird: ăDann kommen von rechts drei Polizisten, dann von der 

anderen Seite zwei und wenn [es] ganz gut läuft kommt von der dritten Stra ßenseite noch 

[ei]ne dritte Streife. Zum Teil absurdò. In der quantitativen Befragung geben bei den Wün-

schen für die Zukunft des Hansaplatzes sechs Personen eine verminderte und sieben Perso-

nen explizit eine sensiblere Polizeipräsenz/-arbeit bei der offenen Antwortmöglichkeit an. 

Hingegen fordern 19 Personen hier eine verstärkte Polizeipräsenz. Hier gehen die Einschät-

zungen und Forderungen also stark auseinander. Zusªtzlich werden hier auch ăhetzerischeò 

Antworten gegeben, wie beispielsweise ăWasserduschen, die herumliegende Personen ein-

mal stündlich verjagenò.  

Gegenüber dem Lösungspotential von Polizeieinsätzen zeichnet sich generell ab, dass diese 

Maßnahmen als nicht adäquat in Bezug auf die eigentlichen Probleme eingeschätzt werden: 

Laut Interviewaussagen seien Fälle bekannt, bei denen gegenüber Menschen, die in der Ver-

gangenheit mit Drogen in Kontakt gekommen sind, vorsorglich Platzverweise ausgesprochen 

würden. Die Polizei sei zudem teilweise einfach nicht die richtige Ansprechpartnerin, denn es 

handele sich um ăsoziale Problemeò und diesen m¿sse mit ăsozialen MaÇnahmenò begegnet 
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werden. Mitarbeiter*innen aus Beratungsstellen heben dies ebenfalls hervor. Lärm und Strei-

tigkeiten seien nicht gleichbedeutend mit der existierenden Sexarbeit in Verbindung zu brin-

gen. Sie würden erleben, dass Streitigkeiten im Kontext von Beziehungsstreits oder aufgrund 

psychischer Not auftreten. Die auch medial häufig gezogene Verbindung zur Sexarbeit wird 

dabei deutlich in Frage gestellt. 

Im Rahmen einer Fokusgruppe wird darauf verwiesen, dass bei Lärmbelästigungen oder an-

deren Beschwerden die Polizei kontaktiert würde. Dieser Aspekt findet sich auch in der quan-

titativen Befragung der Anwohnenden wieder. Bei der Frage, ob schon einmal die Polizei ver-

ständigt wurde, bejahten dies mit 52,4% gut die Hälfte der Anwoh nenden, dabei mit 57,5% 

häufiger Männer als Frauen (50,3%). Die Gründe für das Rufen der Polizei liegen vor allem im 

Melden von Streitereien und Lärm. In beiden Fällen liegt der Anteil der Männer, die die Polizei 

kontaktieren, etwa 7 Prozentpunkte über dem der Frauen. ĂKºrperverletzungô wird von einem 

Fünftel der Antwortenden als weiterer Grund angegeben, die Polizei zu benachrichtigen. ĂM¿ll 

und das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeitô ist f¿r insgesamt rund 11% Anlass, die Polizei 

zu rufen, dabei ist der Anteil der Männer mit 14,8% deutlich höher als der der Frauen mit 

6,8%. ĂSelbst angesprochenen werden im Rahmen von Sexarbeitô nennen hingegen nur sehr 

wenige als Grund daf¿r, die Polizei zu verstªndigen. Auch die ĂKontaktaufnahme und Anbah-

nung von Sexarbeitô sowie der ĂVollzug sexueller Dienstleistungenô wird nur selten als Grund 

genannt (vgl. Abb. 11).  
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Abbildung 11 - Quantitative Befragung der Anwohnenden: Gründe für das Verständigen der Polizei 

1.5 Engagement und geteilte St adtteilkultur   

Wie schon die Dokumentenanalyse (Teil B, Kap. 3.2) zeigte, werden auch im qualitativen Zu-

gang Elemente einer gemeinsam geteilten Stadtteilkultur deutlich . Zu erkennen ist, dass die 

unterschiedlichen Interessensgruppen mögliche Lösungsoptionen für problem atische Situa-

tionen diskutieren und entwickeln. Durch Kontakte und verstärktes Engagement untereinan-

der könnten hier Synergien entstehen. Im Folgenden sollen die Aspekte beispielhaft verdeut-

licht werden. So berichten vor allem Wirtschafter*innen und Steigenbesitzer*innen von un-

terschiedlichen Qualitäten des Kontakts zu Anwohnenden. Aus ihrer Perspektive sei es wün-

schenswert, dass vermehrt der Kontakt untereinander gesucht würde, anstatt regelmäßig um-

gehend die Polizei zu rufen. Anwohnende reagieren dabei sehr unterschiedlich auf Störun-

gen, wie beispielsweise im Hauseingang sitzende Personen: Während die einen es nicht als 

Beeinträchtigung empfinden, wollen sich andere nicht ständig damit auseinandersetzen. Laut 

eines Steigenbetreibers würde ein wohlwollender  Austausch jedoch viele Konflikte lösen. Teil-

weise wird eine Veränderung im Umgang miteinander und mit Konflikten beschrieben und 

von manchen mit neuen Nachbar*innen in Verbindung gebracht.  
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Hinzuweisen ist an dieser Stelle jedoch, dass bereits 19,9% der Männer und 25,4% der auf 

den Fragebogen antwortenden Personen angeben, sich im Viertel zu engagieren, davon bei-

spielsweise 13% im Rahmen des Stadtteilbeirats, 8% im Einwohnerverein, 5,7% im Vor-Ort-

Büro, 5% in der Geschichtswerkstatt und 4,8% im Bürgerverein (vgl. Abb. 12). Weitere 26,1% 

der Männer und 21,3% der Frauen geben an, sich ein Engagement zukünftig vorstellen zu 

können. Damit existiert bereits in verschiedenen Kontexten regelmäßig ein Austausch unter 

den Anwohnenden und anderen Akteur*innen des Stadtt eils, welcher potenziell noch ausge-

weitet werden könnte (vgl. Abb. 13).  

 

Abbildung 12 - Quantitative Befragung der Anwohnenden: Ort des Engagements 
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Abbildung 13 - Quantitative Befragung der Anwohnenden: Engagement im oder für das Viertel 

In unterschiedlichen Kontexten wurden bereits seit Jahren und werden immer wieder diverse 

Ideen und Konzepte für den Hansaplatz erarbeitet und besprochen, die sich mitunter auch 

durchaus entgegenstehen können. Ein Thema, das beispielsweise durch polarisierte Einschät-

zungen geprägt ist, ist das (Nicht-)Schaffen von Sitzgelegenheiten sowie einer verbesserten 

Begrünung. Während sich einige Initiativen für den Ausbau von Sitzgelegenheiten ausspre-

chen, damit alle und unterschiedliche Personen diese nutzen und somit den Hansaplatz ins-

gesamt beleben können, äußern andere Anwohnende dahingehende Bedenken, dass sie von 

einer bloßen Vereinnahmung durch bestimmte lautstarken Gruppen ausgehen, die andere 

wiederum vertreiben würden. Dies würde die bestehende Problematik, insbesondere nachts, 

nur verstärken und nicht lösen. Die einzige Möglichkeit  sei, sich auf bestimmte Sitzgelegen-

heiten und Bänke zu beschränken und es auszuprobieren.  

 Zur Lebens- und Erwerbssituat ion der Sexar bei ter*innen  

Der Zugang zu den Sexarbeiter*innen war, wie bereits beschrieben, aus mehreren Gründen 

schwierig. Im Wesentlichen speisen sich die nachfolgenden Erkenntnisse aus qualitativen Er-

hebungen, Gesprächen mit Sexarbeiter*innen und Interviews mit Expert*innen der Beratungs-

stellen, die durch die Aussagen aus einer quantitativen Befragung von 25 Sexarbeiter*innen 

komplettiert und gespiegelt werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Sexarbei-

ter*innen nur im Rahmen von Beratungsstellen zur Teilnahme an der quantitativen Befragung 

gewonnen werden konnten. Es handelt sich somit um Sexarbeiter*innen, die Beratungsange-

bote nutzen, zudem sind von den 25 Antwortenden 17 drogengebrauchend. Ihre Antworte n 
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geben also nicht generell die Lebens- und Erwerbssituation der Sexarbeiter*innen im Unter-

suchungsgebiet wieder, sondern sind eher als Aussagen einer Teilgruppe zu verstehen. So 

decken sich auch einige Aussagen aus der quantitativen Befragung nicht mit den Aussagen 

aus den vier qualitativen Interviews, die direkt im Feld mit Sexarbeiterinnen, die keine Bera-

tungsstellen aufsuchen, geführt werden konnten, sowie den Ergebnissen aus den Feldbege-

hungen und den neun Interviews mit Wirtschafter*innen und Steigenbesitzer*innen. Der 

Großteil der Sexarbeiter*innen und hier insbesondere der zugewanderten oder nicht-deut-

schen Sexarbeiter*innen sind nicht Drogen gebrauchend, dennoch können Tendenzen auf-

gezeigt werden. Hier wären sicherlich weitere Untersuchungen wünschenswert, die jedoch 

einen anderen Zeitrahmen, entsprechende Sprachkenntnisse und methodisch eher einen eth-

nografischen Zuschnitt bräuchten.  

Um die Interpretation der quantitativ erhobenen Daten besser verorten zu können  und um 

einen differenzierteren Blick auf die in St. Georg tätigen Sexarbeiter*innen zu erlangen, er-

scheint es notwendig , die besondere Situation von drogengebrauchenden Menschen in der 

Sexarbeit kurz zu umreißen. Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, um ihren Drogenkon-

sum zu finanzieren, arbeiten mehrheitlich auf der Straße, da sie zeitlich nicht gebunden sind, 

keinen Dresscodes unterliegen und keine Zusatzausgaben entstehen. Diese Form der Sexar-

beit birgt jedoch auch Risiken. Zum einen liegt sie meist im Sperrbezirk einer Stadt, wie es 

auch in St. Georg der Fall ist. Damit stehen die Frauen den besonderen Bedingungen und 

Kontrollen durch Polizei und Ordnungsbehörden gegenüber. Zum anderen stehen drogen-

gebrauchenden Sexarbeiter*innen durch ihren Konsum unter erhöhtem Einkommensdruck 

und sind dadurch allein machtloser in der Aushandlung der Bedingungen mit den Kunden. 

Aus Schilderungen in Bezug auf den Straßenstrich an der Geestemünder Straße in Köln, eben-

falls im Sperrbezirk gelegen, geht hervor, dass dort die Durchsetzung der Sperrbezirksverord-

nung durch Polizei und Ordnungsamt ein ständiges Gehetztsein, unsicheres Arbeiten und 

Bußgelder zur Folge haben. Auch Ingewahrsamnahmen und in Einzelfällen Haft sei eine Folge. 

Ausgelöst durch den Druck entfernten sich die Frauen dort schnell von den Anbahnungsorten 

und begäben sich in Autos, in unbewohnte Gebiete oder unsichere Orte. Als Folge seien ge-

waltsame Übergriffe verzeichnet worden, die selten angezeigt würden, denn dies käme einem 

Bekenntnis zur ordnungswidrigen Arbeit im Sperrbezirk gleich (vgl. Rossenbach et al. 2009: 

266ff.). Letzteres ist auf die Situation in St. Georg nicht übertragbar, da es sich hier zum einen 

vorrangig um zu Fuß gehende Kunden handelt und zum anderen die Steigen und nicht Autos 

zentrale Vollzugsorte sind, die auch für drogengebrauchende Menschen zugänglich sind. 

Orte, an denen die Anbahnung der Sexarbeit legal stattfindet, sind jedoch für viele Sexarbei-

ter*innen schwer zugänglich, insbesondere aber für diejenigen, die damit ihren Drogenkon-

sum finanzieren (vgl. Ragazza e.V. 2005: 144). Die erforderlichen Rahmenbedingungen, bei-

spielsweise höhere Kosten und Zeitgebundenheit, können hier nicht gewährleistet werden.  

Die Erwerbssituation der Sexarbeiter*innen in St. Georg ist dadurch gekennzeichnet, dass sie, 

wie in jeder anderen Arbeit auch, durch gewisse Regeln und Routinen geprägt und in Arbeits-

strukturen und -orte eingebettet ist.  Die KontaktverbotsVO hat hier durchaus etwas 
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verändert, auch wenn keine direkten kausalen Beziehungen hergestellt werden können. So 

lässt sich an einigen beispielhaften Situationen ein Einblick herstellen.  

In St. Georg ist die straßenbezogene Sexarbeit durch einen gewissen Teil an Stammkund-

schaft geprägt. So berichtet eine Sexarbeiterin, dass sie jeden Tag in der Steige am Hansaplatz 

sei, dort meistens am Fenster sitze und auf Kunden warte. Sie arbeite seit zwölf Jahren nur 

am Hansaplatz und habe inzwischen fast ausschließlich Stammgäste. Eine weitere Sexarbei-

terin berichtet, dass sie manchmal etwas herumliefe, was von vielen Sexarbeiterinnen jedoch 

kritisch gesehen werde, da eben der Konkurrenzdruck hoch sei und die Angst bestehe, man 

ă[nehme sich] Kunden wegò. 

Zudem organisieren sich, anders als in anderen Gegenden (wie beispielsweise in St. Pauli an 

der Reeperbahn), die Sexarbeiter*innen in St. Georg überwiegend selbst. Nach Einschätzung 

eines langjªhrigen Experten seien die Frauen so gut wie immer ohne ăBesch¿tzer" unterwegs, 

anders als auf der Reeperbahn. Einige hätten ein Familienmitglied, das die ăBetreuung" ¿ber-

nehme, aber dies sei eine geringfügige Erscheinung und auch nicht der klassische Zuhälter.  

Darüber hinaus zeigt sowohl die quantitative als auch die qualitative Befragung der Sexarbei-

ter*innen, dass die überwiegende Anzahl dieser Personengruppe nach wie vor auf der Straße 

in Kontakt mit den Kunden tritt , während als zweite Variante das Handy und Internet genutzt 

wird. Auch die Preise werden, wenn keine Polizei sichtbar oder Polizeikontrollen zu erwarten 

sind, überwiegend auf der Straße verhandelt.  

In den qualitativen Gesprächen schätzen Sexarbeiter*innen und Wirtschafter*innen ein, dass 

Kunden, die nicht gegen die KontaktverbotsVO verstoßen wollten oder davon wüssten, wo-

anders hingehen würden, manche würden wegbleiben oder vielleicht inzwischen auch über 

das Internet nach Sexarbeiter*innen suchen. Daneben müsse auch die Anbahnung schneller 

vonstattengehen, wenn Polizei in der Nähe sei oder gerade Kontrollen stattfinden, damit sei 

die Ansprache und Auswahl der Kunden schwieriger geworden. So könne dann das ăScree-

ning nicht so durchgefüh rt werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob man mit demje-

nigen ins Hotel gehen mºchteò. Meist finde dann erst dort die Verhandlung statt, was für 

Sexarbeiter*innen und Kunden zeitaufwendiger sei, wenn keine Vereinbarung getroffen wer-

den kann.  

Auch Wirtschafter*innen, ein Gastronom und Vertreter*innen von Fachberatungsstellen be-

richten neben den Sexarbeiter*innen übereinstimmend, dass die Anbahnung kürzer verliefe, 

wenn Polizei zugegen sei oder erwartet würde. Dies sei aber für die Sexarbeiter*innen mit der 

SperrgebietsVO schon immer der Fall gewesen, nur seien die Bußgelder nicht so hoch gewe-

sen. Manche Sexarbeiter*in finde beide Verordnungen nicht gut, aber wenn schon, dann sei 

die KontaktverbotsVO jetzt gar nicht so schlecht, da beide gleich bestraft würden. Das finde 

sie gerechter. 

Zudem kennen sich die Menschen, die rund um die Sexarbeit in St. Georg tätig sind: Hier 

bestehen Arbeitsstrukturen, -kontakte und -orte, in welche die Arbeit eingebettet ist und in 

denen sich gegenseitig geschützt werde. Dass die Preise für die Dienstleistung ständig 
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verhandelt und gedrückt würden und mitunter auch mehr Aggressivität und Gewalt vor-

herrschten, habe vor allem mit der veränderten Struktur auf dem Platz zu tun, d.h. den neu 

zugewanderten Männern. Ein Gastronom äußert zudem, dass viele Sexarbeiter*innen heute 

zu Drogen griffen, um den Stress besser zu ertragen. Es sei ein Katz-und-Maus-Spiel mit der 

Polizei, wie auch ein Steigenbesitzer bestätigt.  

2.1 Erscheinungsbild der Sexarbeiter*innen   

Der wenig auffällige und aufreizende Kleidungsstil der Sexarbeiter*innen wird aus der Per-

spektive mancher Akteur*innen (beispielsweise aus Polizei, Anwohnende, Interessengemein-

schaft) als Wirkung der KontaktverbotsVO verstanden, andere beschreiben, dass die Frauen 

aufgrund der SperrgebietsVO schon immer wenig auffällig gekleidet gewesen seien. Heute 

hätten sie nur Jeans und eine normale Jacke an und trügen meistens noch Einkaufst¿ten mit 

sich herum. ăAlso, wenn man nicht darauf achtet, so wie ich, dann w¿rde man die Sexarbei-

ter*innen gar nicht unbedingt erkennen. Die fallen nicht m ehr aufò, so ein Anwohner. Viel-

mehr machen sich die Sexarbeiter*innen durch ihre Bewegungsart erkennbar. Sie würden sich 

anders als ăman das erwarten w¿rdeò bewegen, so ein Polizist, d.h. anders als Menschen, die 

dort wohnen oder einkaufen. Sie würden warten, herumstehen (teilweise in Eingängen oder 

am Rand der Straße) oder hin und her laufen. Transfrauen seien hier eindeutiger erkennbar 

und machten in dieser Beziehung eine Ausnahme.  

Einige Sexarbeiter*innen hielten sich inzwischen auch mehr in den Lokalitäten auf und orga-

nisierten ihre Tätigkeit über das Handy, so ein Wirtschafter, da ădraußen auch kein Publikum 

mehr istò. Es wird aber deutlich, dass die Sexarbeiter*innen und die Kunden insgesamt we-

nig(er) auffällig sind, auch wenn nach wie vor zu erkennen sei, wer arbeite, wer nicht und wer 

Kunde sei.   

2.2 Interaktionen mit der Polizei  

Die Vieldeutigkeit der unterschiedlichen Einflüsse kommt auch in der Einschätzung ortskun-

diger Personen zum Ausdruck: Es wird der Eindruck geteilt, dass sich seit der Einführung der 

KontaktverbotsVO weder weniger Kunden noch weniger Sexarbeiter*innen in St. Georg auf-

halten. Die Sexarbeiter*innen seien jedoch deutlich wachsamer geworden. Die Polizeiprªsenz, 

insbesondere mit dem Schwerpunkt Drogenhandel/-konsum ăhat extrem zugenommenò und 

die Sichtbarkeit von Drogengebrauch entsprechend ăstark abgenommenò, das sei fr¿her sehr 

viel mehr gewesen, so eine Vertreterin einer Beratungsstelle. Ein Polizeivertreter berichtet, 

dass es sich auch durch die Kontrollen bzgl. Kontaktverbots- und SperrgebietsVO um eine 

lokale Verdrängung handele. Sobald die Polizei auftauche, würden sich die Sexarbeiter*innen 

in Bewegung setzen und beispielsweise in Kneipen oder Steigen gehen. Zudem würden sie 

mehr ăGeschichtenò erzählen, warum sie sich in St. Georg aufhielten und hätten weniger Ver-

trauen. Auch Mitarbeitende der Beratungsstellen berichten, dass die Sexarbeiter*innen sehr 

aufmerksam in Bezug auf Polizeikontrollen seien müssten. Eine Sexarbeiterin gibt an, dass 
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immer sehr viel Polizei unterwegs sei, auch in zivil. So geben sich Sexarbeiter*innen und Wirt-

schafter*innen in der Steige beispielsweise untereinander Bescheid, wenn die Polizei draußen 

überprüft oder in die Stei ge kommt . 

Die Beamt*innen, die regelmäßig in St. Georg Streife laufen, seien den Sexarbeiter*innen na-

türlich bekannt. Diese würden stärker aufpassen, ob sich Polizist*innen in ihrer Nähe aufhal-

ten, bevor sie ein Gespräch mit einem Kunden begännen. Es wird dabei aber auch deutlich, 

dass die KontaktverbotsVO nur ein Einflussfaktor ist, die Veränderungen könnten auch auf 

die stärkere Durchsetzung der Sperrgebietsverordnung zurückzuführen sein. 

Die eingespielten Rituale zwischen Polizei und Sexarbeiter*innen würden allerdings durch-

brochen, wenn Beamt*innen anderer Polizeikommissariate in St. Georg eingesetzt werden, da 

diese häufig weniger sensibel im Umgang mit den Menschen am Hansaplatz seien. Zudem 

sprächen viele Sexarbeiter*innen nicht gut deutsch. Das erschwere ihre eigene Situation da-

hingehend, dass sie ihre eigenen Rechte (sofern sie ihnen bekannt sind) sprachlich nicht gut 

anbringen könnten. 

2.3 Veränderungen der Situation von Sexarbeiter*innen  

Die KontaktverbotsVO ziele zwar an und für sich nur auf die Männer, zeige aus Sicht eines 

Experten aber viel mehr Wirkung bei den Sexarbeiter*innen, da sie immer wieder die Ord-

nungswidrigkeiten begingen und Bußgelder, Strafverfahren und Strafbefehle bekämen. Die 

Kunden - selbst die Stammkunden - seien nur ab und an vor Ort, das heißt, die Sexarbei-

ter*innen trifft es häufiger. Da das Bußgeld so erhöht wurde, müssten sie immer mehr Geld 

daf¿r ăabzwackenò. Sie wollten ja nicht mit dem Gesetz anecken, sondern Geld verdienen. Um 

keine Repressalien zu haben, bezahlten sie es dann und trügen es ab. Im Grunde würden sie 

so gezwungen, ămehr zu arbeitenò. Zudem sei der tägliche Ablauf von der Angst vor der Po-

lizei geprägt. So wird ein Teufelskreis als Folge der Sperrgebiets- und KontaktverbotsVO, ins-

besondere der um das Dreifache erhöhten Bußgelder, deutlich: Die Sexarbeiter*innen müssen 

aufgrund der Verordnu ng sehr hohe Bußgelder bezahlen und werden dadurch gezwungen, 

mehr zu verdienen, d.h. Sexarbeit vermehrt nachzugehen, um ihre Schulden bezahlen zu kön-

nen und dann ihre Familien, u.a. in ihrer Heimat, zu versorgen. 

Dass es sich um durchaus einschneidende Geldbußen handelt, lässt sich am Bespiel einer 

Sexarbeiterin zeigen: In der Vergangenheit habe sie schon drei- bis viermal eine Strafe zahlen 

müssen, da die Polizei sie beobachtet habe und ihr aufs Zimmer gefolgt sei. Früher hätten die 

Bußgelder 70 DM gekostet, heute beginne es bei 250 Euro. Stellt man diesen Beträgen die 

Höhe der Einkommen gegenüber, die von den Sexarbeiter*innen der quantitativen Befragung 

genannt wurden (durchschnittlich 719 Euro im Monat ), zeigt sich der finanzielle Druck, der 

auf den Sexarbeiter*innen lastet.  

Die genannten Aspekte werden auch von den quantitativ befragten 25 Sexarbeiter*innen be-

stätigt. Die meisten geben an, dass es mehr Kontrollen gebe und die Häufigkeit von Bußgel-

dern sowie das Vorkommen von Gewalt zugenommen habe. Letzteres ist nach der 
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Datenanalyse eher der veränderten Kundenstruktur zu zuordnen, die ihre Ursache in verän-

derten Migrations - und Fluchtbewegungen hat. Sieben Antwortende sind der Meinung, dass 

die Steigenpreise seit Einführung der KontaktverbotsVO gestiegen seien, während 17 Perso-

nen die Höhe der Preise für die Sexarbeit als verringert einschätzen. Auch die Anzahl der 

Kunden habe sich nach Ansicht von 16 Antwortenden verringert.  

2.4 Auswirkungen auf die Soziale Arbeit  

Die durch die KontaktverbotsVO erhöhte Polizeipräsenz im Viertel führt nach Angaben von 

Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen dazu, dass Streetwork seitens der Sozialarbeiter*innen 

schwieriger werde, wenngleich die Erreichbarkeit an sich weiterhin gegeben sei. Erschwert sei 

die Arbeit dann, wenn Beamt*innen anderer Polizeikommissariate im Einsatz seien. Mit den 

Beamt*innen des PK 11 gebe es Absprachen, dass die Sexarbeiter*innen während der Street-

work von der Polizei ăin Ruheò gelassen werden. Der Beratungsalltag in den Einrichtungen 

selbst beinhalte allzu häufig die Bearbeitung von Bußgeldbescheiden. Hier benötigten viele 

Sexarbeiter*innen Unterstützung beim Verstehen der Bescheide oder der Vereinbarung von 

Ratenzahlungen. Dies f¿hre dazu, dass ădie Zeit an anderer Stelle fehl[e]ò.  

Bemerkenswert ist nach Einschätzung der Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen auch, dass 

eine Form der sozialen Kontrolle verloren gegangen sei. Früher hätten alle mehr aufeinander 

geachtet, heute sei der Konkurrenzdruck höher. Mitarbeitende der Beratungsstellen verwei-

sen darauf, dass die Erwerbsbedingungen der Sexarbeiter*innen auch dahingehend erschwert 

seien, dass Problemlagen rund um den Platz häufig auf die Sexarbeiter*innen abgewälzt wür-

den. Dies trage grundsätzlich nicht zu einem offenen Umgang im Viertel mit den Sexarbei-

ter*innen bei. Es habe zudem Schilderungen von Sexarbeiter*innen gegeben, dass diese von 

Anwohnenden aus dem Haus heraus fotografiert worden seien, um ihnen anschließend nach-

zuweisen, dass sie als Sexarbeiter*in im Sperrgebiet tätig seien.  

2.5 Entwicklung der Lebens- und Erwerbssi tuation von mann -männlicher 

und Trans* -Sexarbeit  

Aus Interviews und Gruppendiskussionen im Erhebungszeitrum geht hervor, dass die mann-

männliche und Trans*-Sexarbeit weniger sichtbar zu sein scheint bzw. generell weniger öf-

fentliche Aufmerksamkeit erhält. Die Diskussionen beziehen sich durchweg auf die sichtba-

rere weibliche Sexarbeit, sodass auch Problemlagen hiermit in Verbindung gebracht werden. 

Auch viele der bisher getroffenen Aussagen thematisierten Sexarbeiterinnen, auch wenn sich 

die KontaktverbotsVO an jegliche Formen der Sexarbeit richtet. 

Im Rahmen der Evaluation wurde eine Expertin zu diesem Thema befragt. Ihrer Erfahrung 

nach sind Transpersonen - im Gegensatz zu mann-männlichen Sexarbeitern - von Polizeikon-

trollen  jedoch besonders betroffen. Die Polizei beobachte vor allem erstere, u.a., weil ihr ăAn-

bahnungsverhalten oft sehr rigoros, erkennbar und ºffentlich stattfindeò. Daher w¿rden sie 
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auch häufiger von der Polizei belangt. Männer seien wesentlich schwieriger zu kontrollieren, 

da die Anbahnung bei mann-männlicher Sexarbeit wenig im öffentlichen Raum und dann 

völlig unbemerkt stattfinde. ăEs ist nicht so sichtbar wie bei weiblicher Sexarbeit.ò Zudem w¿r-

den Männer seltener auf Grundlage der KontaktverbotsVO oder der Sperrgebietsverordnung 

kontroll iert, sondern eher wegen Drogenkonsum/-handel.  

So scheint sich die KontaktverbotsVO vor allem stark auf die Gruppe der Transpersonen aus-

zuwirken, die ð nach Angaben der Expertin - oft hohen Strafen wegen Verstoßes gegen die 

Sperrgebietsverordnung ausgesetzt seien. Es habe schon Klient*innen mit Bußgeldern in 

Hºhe von Tausenden Euro gegeben. Zudem hªtten viele Angst davor, ăso wie sie sind inhaf-

tiert zu werdenò. Dadurch gingen sie viele Risiken ein.  

Ähnlich wie bei den quantit ativ befragten Sexarbeiter*innen finde die Kontaktanbahnung bei 

den Transpersonen eher auf der Straße statt, jedoch weniger am Hansaplatz oder auf dem 

Steindamm, sondern eher an abgelegeneren Orten. Es würden in der Regel nicht die gleichen 

Steigen wie von den Sexarbeiterinnen genutzt. Viele Kontakte fänden in Gaststätten, auf den 

Toiletten oder in Pornokinos statt. Transpersonen würden auch oft zu den Kunden ins Auto 

steigen, weil sie Angst davor hätten, auf der Straße gesehen zu werden.  

Die Kunden in der mann-männlichen Sexarbeit würden zudem eher eine Form von Beziehung 

suchen. So wohnten beispielsweise viele Klient*innen der Beratungsstelle bei ihren Kunden. 

Es ist ăkein klar abgegrenztes Geschªftsmodellò.  

Die Kundenstruktur hätte sich nach Ansicht der Expertin nicht verändert, es seien auch nicht 

weniger deutsche oder mehr ausländische Kunden. Was sich jedoch verändert habe, sei, dass 

Kunden teilweise sehr alt gewesen und mittlerweile gestorben bzw. jetzt sehr alt seien, das 

ăwªchst nicht nachò, dort entstehe ein ăLeerraumò. Eine zweite wesentliche Veränderung sei 

das ăKneipensterbenò. Es gebe immer weniger Orte, wo mann-männliche Sexarbeit stattfinde 

und toleriert werde. Fr¿her habe es besser organisierte Bars gegeben, ădie auch hºherpreisig 

waren und wo nicht jeder reindurfte, das gibt es heute weder in St. Georg noch auf St. Pauliò. 

Das mache es den Mªnnern immer schwerer, Geld zu verdienen. ăDer Konkurrenzdruck wird 

immer hºher, weil es immer weniger Orte gibt, wo das so klar definiert ist.ò Fr¿her sei der 

Hauptbahnhof Anbahnungsort gewesen. Jetzt werde er aber so stark kontrolliert, dass die 

Sexarbeit in den Stadtteil gedrängt worden sei. Zudem dürften Transpersonen häufig keine 

Anbahnungsgaststätten betreten, wodurch sie dazu gezwungen seien, auf der Straße an-

schaffen zu gehen: ăDa sind sie einem extremen Druck ausgesetztò.  

Wie ausgeführt lässt sich kein kausaler Zusammenhang zwischen der KontaktverbotsVO und 

der Lebens- und Erwerbssituation der Sexarbeiter*innen nachweisen. Vielmehr sind unter-

schiedliche Einflüsse festzustellen, unter denen sich die Lebens- und Erwerbssituation der 

Sexarbeiter*innen verändert hat. So lassen sich Veränderungen auch nicht zeitlich auf die 

Einführung und Durchsetzung der KontaktverbotsVO beziehen. Nur eine Veränderung hat 

eine zentrale Auswirkung und kann festgehalten werden: die Höhe der Bußgelder. 
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 Zur Situation der Kunden  

Kunden, umgangssprachlich ăFreierò, sind Mªnner (eher selten Frauen) aus allen Bevºlke-

rungs- und Bildungsschichten und jeden Alters. Etwa die Hälfte von ihnen ist verheiratet oder 

lebt in einer Partnerschaft. Der durchschnittliche Kundenanteil an der sexuell aktiven männli-

chen Bevölkerung liegt seriösen Schätzungen zufolge bei 20%, d.h. bei etwa einem Fünftel. 

Sie sind bezüglich ihrer sozio-demographischen Daten (Alter, Bildungsstand, Schicht), aber 

auch ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen unauffªllig. Es besteht also ein ăJedermann-

Aspektò10. Sexarbeit kann von Seiten der Kunden als eine Ăprojektive Inszenierungô von sexu-

ellen und erotischen Phantasien beschrieben werden, von Seiten der Sexarbeiter*innen als 

das Vollziehen einer sexuellen Dienstleistung.  

Die Kunden von Sexarbeit gehören offensichtlich zu den am schwersten zugänglichen Perso-

nenkreis im Rahmen dieser Studie. Wie schon beschrieben, konnte nur mit wenigen in den 

Steigen oder auf dem Hansaplatz gesprochen werden und nur acht Kunden haben quantitativ 

geantwortet, so ist die nachfolgende Zusammenfassung und Analyse eine Annäherung.   

3.1 Bekanntheitsgrad  der KontaktverbotsVO  

Im Berichtszeitraum und mit  Blick auf die erhobenen Daten wird deutlich, dass die Kontakt-

verbotsVO unter Kunden kaum bekannt ist. Zwar ist das relevante Einzugsgebiet in St. Georg 

als Ăgefªhrlicher Ortô gekennzeichnet und aus den Unterlagen der BIS geht hervor, dass zur 

Zeit der Einführung der KontaktverbotsVO im Jahr 2012 vom PK 11 auch visuelle Hinweise in 

Form von Schildern (Piktogramme) im Stadtteil angebracht wurden. Im Berichtszeitraum sind 

diese Hinweise nicht zu finden.  

Der unklare Bekanntheitsgrad der Verordnung wird auch durch Expert*inneninterviews sowie 

die quantitative Befragung bestätigt. Laut befragter Expert*innen im Feld wüssten viele Kun-

den nichts von der Verordnung oder es würde sie nicht interessieren. Dies bestätigen die 

Hinweise aus der quantitativen Befragung von acht Kunden, von denen keiner die Kontakt-

verbotsVO kannte.  

Die beiden hauptsächlich betroffenen Personengruppen (Sexarbeiter*innen und Kunden) ge-

hen unterschiedlich mit dieser Informationslage und den Konsequenzen um. Während die 

Sexarbeiter*innen durch ihren alltäglichen Aufenthalt im Viertel einen besseren Überblick 

über die Situation - vor allem über das Bedrohungspotential durch Polizeikontrollen - hätten, 

habe sich bei den Kunden laut einem Polizeivertreter seit Einführung der KontaktverbotsVO 

wenig verändert. Die Kunden w¿rden laut dieser Sichtweise weiterhin zwischen ăTriebsucht 

und Bestrafungsgefahrò schwanken. Dies wirke sich in direkten Interaktionssituationen 

 
10 Die Zahlen beruhen auf sechs bestehende Untersuchungen zu Freiern (Prostituierten Projekt Hydra 

1991; Kleiber 1994; Velten 1994; Rothe 1997; Grenz 2005; Gerheim 2012). Kunden von Prostituierten 

sind diejenigen, die relativ regelmäßig, d.h. zwischen einem Mal im Jahr bis zu zwei Mal wöchentlich 

Prostituierte aufsuchen.  
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mitunter auch so aus, dass sich Sexarbeiter*innen vom Kunden wegdrehten, wenn sie die 

Polizei sehen, während dies die Kunden dann oft nicht verstehen würden, sie ăst¿nde[n] dann 

eher blºde herumò. Auch vor Einf¿hrung der KontaktverbotsVO sei es f¿r die Kunden unan-

genehm gewesen, da sie im Rahmen der SperrgebietsVO als Zeugen galten und zuhause 

entsprechende Schreiben erhielten. Das heißt, dass die Kunden immer schon versucht hätten, 

einer polizeilichen Feststellung zu entgehen. Geändert habe sich die Situation vor allem durch 

das hohe Bußgeld, das nun verhängt werden könnte. 

3.2 Bedro hungspoten zial d urch mögliche Strafen  

Der Verlust der Anonymität ist für Kunden ausschlaggebende und zentrale Instanz und im 

Rahmen der KontaktverbotsVO deutlich wahrscheinlicher. Wenn die Verordnung bekannt ist, 

führt dies zu den unterschiedlichsten Situationen: So erzählt ein Steigenbesitzer, dass viele 

Kunden beispielsweise aufgrund ihrer Familien sowieso daran interessiert seien, unentdeckt 

zu bleiben. Er verstehe nicht, warum das Thema immer wieder so ăaufgebauschtò w¿rde. 

Aus der Perspektive einer Expertin einer Beratungsstelle hätten Veränderungen vor allem im 

Hinblick auf die Männer, die sich in den Straßen bewegen, stattgefunden. Offensichtlich gebe 

es Kunden, die bei ¦berpr¿fungen durch die Polizei auf der StraÇe aussagten, ăsie hªtten gar 

nichts damit zu tun, diese Frau würde sie belªstigenò. Sie seien ganz ăharmlose B¿rgerò, die 

nur durch die Gegend laufen oder spazieren würden. Damit würden sie die Frauen aufgrund 

der geltenden SperrgebietsVO sehr belasten. Ein Wirtschafter erzählt, dass Kunden bei Poli-

zeikontrollen versucht hätten, durch die Fenster zu fliehen. Die Gründe lägen in der Angst der 

Kunden vor Bekanntwerden in ihrer Familie und vor der Polizei selbst, beispielsweise wegen 

Aufenthaltstiteln.  

3.3 Veränderungen in der Angebots - und Nachf ragestrukt ur  

Aus Perspektive eines Gastronomen seien die Preise für die Sexarbeit seit Einführung der 

KontaktverbotsVO eher gesunken, da die Männer, die noch kommen und keine Angst davor 

haben, kontrolliert zu werden, dies ausnutzen und die Preise drücken würden. Er sei über-

zeugt davon, dass ăohne die KontaktverbotsVO wieder normale Mªnner herkommenò w¿r-

den. So beschreibt auch ein Polizeivertreter das Verhalten eines jungen Kunden von 26 oder 

27 Jahren, der versucht habe, eine Frau auf fünf Euro herunterzuhandeln. Der Polizeiexperte 

fragte sich, ăwas der Kerl eigentlich f¿r ein Frauenbild hatò, meinte aber dann ăinsgesamt seien 

vielleicht ein paar Familienvªter weniger da, das sei aber eher sein Bauchgef¿hlò. Demgegen-

über gibt  ein Anwohner an, dass die Kunden ămittlerweile gefªhrlichò seien. Ein anderer Wirt-

schafter berichtet, es sei nachts extrem laut auf dem Platz, auch komme es zu Flaschenwürfen, 

das seien aber vor allem Kunden der anliegenden Kneipen. Ein weiterer Wirtschafter berichtet, 

dass es seit Einführung der KontaktverbotsVO weniger Kunden gebe. Auch Touristen blieben 

aus, da sie abgeschreckt seien von dem, was sich vor Ort am Hansaplatz abspielen würde. Er 

beziehe dies jedoch nicht auf die KontaktverbotsVO, zumal davon ausgegangen werden 
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könne, dass Touristen davon keine Kenntnis hätten. Eine Sexarbeiterin sagt, die ăAuslªnderò 

würden die Preise drücken. Eine weitere bestätigt, dass die Anzahl der Laufkundschaft zu-

rückgegangen und dadurch die Konkurrenz untereinander angestiegen sei. Die aktuellen 

Kunden versuchten häufig, die Preise herunterzuhandeln und verhielten sich ăschlechterò ge-

genüber den Frauen. Nach Aussagen des Wirtschafters würde die Polizei mit der Kontaktver-

botsVO immer Frauen und Männer belangen. Es gebe selten Ärger mit der Bezahlung im 

Nachhinein, jedoch häufiger mit den neu hinzu gekommenen Männern. Die Sexarbeiterinnen 

würden ihm dann aber helfen und sie schritten gemeinsam ein. Auch seiner Einschätzung 

nach habe sich die Anzahl der Kunden reduziert, was auch von den Sexarbeiter*innen in der 

quantitativen Befragung bestªtigt wird. Anwohner*innen berichten, sie ăbemerke[n] keine 

Kundenò, beziehungsweise, es gebe ăschon Kunden, aber das sind eher zur¿ckhaltendeò.  

Offensichtlich scheint es schwierig, zwischen Kunden der Sexarbeiter*innen und Kunden der 

anliegenden Kneipen sowie den Männern/Männergruppen auf dem Hansaplatz zu unter-

scheiden. Manche dort Arbeitende, Expert*innen und Anwohnende nehmen Kunden zusam-

menfassend als Kunden jedweder Einrichtungen oder Personen wahr, andere können Unter-

schiede ausmachen, was möglicherweise an ihrer Profession oder der Wohnnähe zum Platz 

liegt. Festzuhalten bleibt, dass sich hier Problemzuschnitte und Deutungen überschneiden 

und unterscheiden. 

Von den Sexarbeiter*innen der quantitativen Befragung gibt  der größte Anteil an, bereits 

Probleme mit der Bezahlung gehabt zu haben. Dabei wollte in zwölf Fällen der Kunde gar 

nicht und in 14 Fällen weniger zahlen als vereinbart. Als Bemerkung am Ende des Fragebo-

gens betont eine Person, dass es täglich Probleme wegen der Bezahlung gebe. 14 Sexarbei-

ter*innen hatten zudem schon Probleme mit der Dienstleistung. Dabei wollte in jeweils zehn 

Fällen der Kunde eine andere bzw. mehr Dienstleistung als vereinbart. 

Deutlich wurde, dass die KontaktverbotsVO unter den Kunden kaum bekannt ist, von daher 

ist ihr Drohpotential eher gering einzuschätzen. Jedoch hat sich die Kundenstruktur verändert, 

was zum einen eher auf die veränderten Gruppenstrukturen auf dem Hansaplatz durch die 

Migrations-/Fluchtbewegungen zurückzuführen ist, zum anderen auf die Altersstruktur der 

Kunden sowie die verstärkte Nutzung von Handy und Internet. Dass die KontaktverbotsVO 

hier einen zusätzlichen Einfluss spielt, ist eher anzuzweifeln. 

 Zur Perspektive der Polizei  - Kriminalität und Ordnungswidrig-

keit en  

Die Polizei, hier insbesondere die Polizist*innen des PK 11, steht in besonderem Kontakt zu 

den Sexarbeiter*innen in St. Georg: Einerseits erleben diese sie als Kontrollinstanz, anderer-

seits sollen vor allem die Milieuaufklärer*innen dazu beitragen, ein gewisses Vertrauen auf-

zubauen. Die Perspektive der im Rahmen der Evaluation befragten Beamt*innen wurde be-

reits mehrfach in den vorhergehenden Kapiteln aufgegriffen. Hier geht es hingegen um den 
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Blick auf die tatsächliche Umsetzung der KontaktverbotsVO in der polizeilichen Arbeit und  

deren Niederschlag in den Polizeistatistiken.  

Zusammenfassend zu diesem Kapital lässt sich sagen, dass die polizeilichen Maßnahmen nur 

eine kurzfristige bzw. temporäre Wirkung in Bezug auf die Ziele der KontaktverbotsVO zeigen, 

eine nachhaltige Verbesserung der Situation konnte nicht  erreicht werden. 

4.1 Gebiet der KontaktverbotsVO  

Die straßenbezogene Sexarbeit in St. Georg findet rund um den Hansaplatz statt. Laut Polizei 

stammen die Sexarbeiter*innen hauptsächlich aus Bulgarien, Rumänien, der Slowakei sowie 

Äquatorialguinea. Insbesondere in den Abend-/Nachtstunden und am Wochenende halten 

sich in diesem Raum eine Vielzahl von (eher männlichen) Personen und Gruppierungen über 

längere Zeiten im öffentlichen Raum auf, die verschiedenen Szenen zu zuordnen sind, bei-

spielsweise Alkohol- und andere Drogenkonsumierende sowie Obdachlose und Sexarbei-

ter*innen. So machen die Straftaten vor allem Betäubungsmitteldelikte aus, denen in einem 

gewissen Abstand Diebstähle und Körperverletzungen folgen. Dies entspricht auch der quan-

titativen Befragung der Anwohnenden nach den wahrgenommenen Verursacher*innen von 

Störungen.  

Die Dichte der Straftaten im Bereich der Straßenkriminalität wird in der folgenden Abbildung 

14 aufgezeigt. Die Region entspricht ungefähr dem Gebiet der Evaluation, während das ge-

samte Revier des PK 11 in der darauffolgenden Karte abgebildet ist (vgl. Abb. 15).  
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Abbildung 14 - St. Georg/ăBereich Hansaplatzò/Straßenkriminalität (Polizei Hamburg 2019b) 

 
Abbildung 15 ð Revierkarte des PK 11 (Bild: Polizei Hamburg, LKA 38, Polizei Hamburg o.J.) 
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4.2 Vorgehen der Polizei  

Die empirischen Erkenntnisse bezüglich der Polizeiarbeit im Kontext der KontaktverbotsVO 

gründen sich vor allem auf Aussagen von Beamt*innen aber auch auf teilnehmende Beobach-

tungen, Begleitungen und Felderkundungen sowie Aussagen anderer Akteure im Feld.  

So ist es eine übergreifende Interpretation der Interviews, dass sich die Arbeit der Polizei 

durch die Einführung der KontaktverbotsVO nicht grundlegend verändert  hat. Durch die Kon-

taktverbotsVO kommt mit den Kunden ein weiterer Fokus hinzu, der als ein geringfügig er 

Anstieg gedeutet wird. Vor Einführung der Verordnung wurden im Rahmen der Sperrge-

bietsVO die Personalien der Kunden zwar als Zeugen aufgenommen, im Geltungsbereich der 

KontaktverbotsVO können aber nun sowohl die Kunden als auch die Sexarbeiter*innen mit 

einem Bußgeld belangt werden. 

Das beweissichere Vorgehen, mit dem ein Kunde tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit zur Last 

gelegt werden kann, wurde zwar in den oberen Kapiteln bereits angedeutet, es soll an dieser 

Stelle jedoch nochmals detailliert und mit seinen Konsequenzen nachgezeichnet werden:  

Es bedarf eines beweissicheren Verfahrens, damit beide Ăverdªchtigenô Akteure tatsªchlich der 

Ordnungswidrigkeit ü berführt werden können. Dazu muss nicht nur die Kontaktanbahnung 

beobachtet werden, sondern auch in der Steige (oder an dem jeweiligen Ort des Vollzugs) 

der Vollzug der sexuellen Dienstleistung überprüft  werden. Die Polizeibeamt*innen, denen 

die Beweislast obliegt,  müssen also nach der Beobachtung der potenziellen Anbahnung für 

eine sexuelle Dienstleistung die beiden (potenziell verdächtigen) Beteiligten verfolgen, bei-

spielsweise in eines der Stundenhotels, und sie müssen dort d en Vollzug oder die Absicht des 

Vollzuges dokumentieren. Erst ab diesem Zeitpunkt hat die Polizei eine Handlungsgrundlage. 

Um dies beweissicher nachvollziehen zu können, müssen die Polizist*innen - im Fall eines 

Stundenhotels als potenziellem Vollzugsort - bei den Wirtschafter*innen in den Steigen nach-

fragen, in welchem Zimmer die Betreffenden sind und daraufhin an die entsprechende Zim-

mertür klopfen, um dort die beiden ĂVerdªchtigtenô vorzufinden. Erst dann sind die Beteiligten 

überführt. Im Weiteren werden die Personalien beider Beteiligter aufgenommen, später wird 

jeweils ein entsprechender Bußgeldbescheid über das Bezirksamt an die jeweiligen Wohnad-

ressen zugestellt. Bargeld wird laut den Polizeivertreter*innen nur als Sicherheitsleistung aus-

schließlich bei Personen (in Absprache mit dem LKA) erhoben, die in Deutschland keinen 

Wohnsitz haben und keinen Bevollmächtigten im Inland angeben können. Die Erfahrung der 

Polizeivertreter*innen ist übergreifend, dass vor allem die Kunden von diesem Vorgehen 

überrascht sind. Dabei wird offensichtlich, dass die KontaktverbotsVO nicht bekannt ist. Die 

Kunden werden in dem Fall über ihre Rechte und den folgenden Bußgeldbescheid aufgeklärt. 

Die mann-männliche Sexarbeit spiele sich nach Einschätzung der Polizei nahezu ausschließ-

lich in Räumen ab. Da dies nicht unter die Verordnung falle, sei sie hier selten tätig. 

Zwei Erkenntnisse müssen aus den Daten der Polizeiakteure hervorgehoben werden: Erstens 

bestätigt sich die Erkenntnis, dass viele Kunden die KontaktverbotsVO nicht kennen, zweitens 

lassen die Daten die Interpretation zu, dass die KontaktverbotsVO auch für die Polizei mit der  
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Intention verbunden war, dazu beizutragen, dass die Sexarbeit in St. Georg insgesamt redu-

ziert werden sollte. Als Vorbild wurde hier beispielsweise Dortmund  genannt, wo straßenbe-

zogenen Sexarbeit (wörtlich: der Straßenstrich) vollständig verboten wurde. Dies habe sich, 

so die zusammenfassende Einschätzung, rund um den Hansaplatz nicht umsetzten lassen.  

4.3 Entwi cklung un d Anzahl der Verstöße  

Verstöße gegen die Sperrgebiets- und Kontaktverbotsverordnung stellen Ordnungswidrig-

keiten (OWI) dar, die mit einem Bußgeld belegt werden können. Die nachfolgende Tabelle 3 

gibt einen Überblick, wie viele Bußgelder in den Jahren 2012 bis 2018 sowohl gegen Sexar-

beiter*innen als auch gegen Kunden verhängt wurden.   

Tabelle 3 - Verfahren und Verfahrensausgang nach Sperrgebiets- und KontaktverbotsVO ð Sexarbeiter*innen 

2012-2018 (eigene Darstellung, Datengrundlage: Behörde für Inneres und Sport 2019a) 

Sexarbeiter* innen  -  

Verstöße gegen Sperrgebiets -  

und KontaktverbotsVO  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

OWI-Verfahren  362 498 411 469 267 153 231 

Einsprüche  5 32 28 25 16 1 0 

Beantragte Erzwingungshaft  21 26 62 29 31 16 28 

Bußgelder ges amt  178 286 110 158 116 43 77 

bis 200û 114 183 70 110 79 31 58 

bis 400û 50 98 36 47 37 12 19 

bis 800û 14 5 0 1 0 2 0 

bis 1.000û 0 0 0 0 0 0 0 

Die Spitze der eingeleiteten OWI-Verfahren gegen Sexarbeiter*innen auf Grundlage der 

SperrgebietsVO bildet d as Jahr 2013 mit 498 Verfahren sowie 286 Bußgeldbescheiden. Seit 

2016 gehen diese Zahlen aber insgesamt wieder deutlich zurück und erreichen im Jahr 2017 

den niedrigsten Stand seit 2012. Im Jahr 2018 sind die eingeleiteten OWI-Verfahren jedoch 

wieder angestiegen.  

Tabelle 4 - Verfahren und Verfahrensausgang nach Sperrgebiets- und KontaktverbotsVO ð Kunden 2012-2018 

(eigene Darstellung, Datengrundlage: Behörde für Inneres und Sport 2019b) 

Kunden  ð  

Verstö ße gegen Sperrgebiets - 

und KontaktverbotsVO  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

OWI-Verfahren  206 553 721 790 571 155 246 

Einsprüche  15 40 42 50 30 7 9 

Bußgelder gesamt   167 498 497 630 474 86 161 

bis 200û 161 465 442 563 435 73 142 

bis 400û 5 33 52 58 35 13 19 
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Kunden  ð  

Verstö ße gegen Sperrgebiets - 

und KontaktverbotsVO  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

bis 800û 1 0 3 9 3 0 0 

bis 1.600û 0 0 0 0 1 0 0 

bis 3.200û 0 0 0 0 0 0 0 

bis 5.000û 0 0 0 0 0 0 0 

Die eingeleiteten OWI-Verfahren gegen Kunden auf Grundlage der KontaktverbotsVO be-

gannen im Jahr 2012 und steigerten sich im Einführungsjahr erheblich. Im Jahr 2013 wurden 

bereits mehr als doppelt so viele Verfahren eingeleitet sowie knapp dreimal so viele Bußgel-

der verhängt. Die Spitze wurde im Jahr 2015 erreicht. Im Jahr 2017 sank auch hier die Zahl 

der eingeleiteten Verfahren und verhängten Bußgelder, wohingegen 2018 ebenso wie bei 

den Sexarbeiter*innen ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist. Die meisten Bußgelder über-

stiegen jedoch selten 200 û (vgl. Tabelle 4). 

Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch in der Anzahl polizeilicher Eingriffsmaßnahmen 

nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG) ab, sowohl ge-

gen Sexarbeiter*innen als auch gegen Kunden (siehe nachfolgende Tabelle 5). Während zwi-

schen 2013 und 2016 die meisten Platzverweise gegen Sexarbeiter*innen und Kunden erteilt 

wurden, sanken die Zahlen im Jahr 2017 insgesamt und stiegen 2018 jeweils wieder leicht an. 

Seit 2012 (mit Ausnahme in 2015) wurden zudem Sexarbeiter*innen weniger in Gewahrsam 

genommen, im Jahr 2018 reduzierte sich die Zahl sogar auf fünf. Zudem ist das Gebiet als 

ĂGefªhrlicher Ortô ausgezeichnet, womit anlasslose Überprüfungen möglich sind. Da es sich 

darüber hinaus ausnahmslos um Kontrolldelikte handelt , könnte dies unter Umständen auch 

die hohen Zahlen und Schwankungen erklären.  

Tabelle 5 - Maßnahmen nach SOG gegen Sexarbeiter*innen und Kunden 2012-2018 (eigene Darstellung, Daten-

grundlage: Behörde für Inneres und Sport 2019a; 2019b) 

Eingriffsmaßnahmen nach dem 

Gesetz zum Schutz der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung 

(SOG) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Platzverweise gesamt  2.775 3.412 2.673 2.078 1.892 1.516 1.734 

Platzverweise gegen  

Sexarbeiter*innen  
2.717 2.978 1.989 1.347 1.374 972 1.562 

Platzverweise gegen  

Kunden  
58 434 684 731 518 144 171 

Ingewahrsamnahmen  

von  Sexarbeiter*innen  
84 55 50 60 54 27 5 

Widersprüche gegen  

Maßnahmen  
0 1 0 0 0 0 0 

 



 

76 

 

Da es sich, wie beschrieben, um ein Kontrolldelikt s eitens der Polizei handelt und daher die 

Zahlen steigen, je mehr kontrolliert wird, lassen diese an sich keine Rückschlüsse auf mögliche 

Auswirkungen seit Einführung der KontaktverbotsVO zu ð weder, ob der straßenbezogenen 

Sexarbeit mehr oder weniger nachgegangen wird, noch, ob es Verhaltensänderungen seitens 

der Kunden gab. Zudem sind die Kontrollen abhängig von den jeweils tagesaktuell zur Ver-

fügung stehenden personellen Ressourcen und Zusatzkräften der Polizei. Die Anzahl der po-

lizeilichen Maßnahmen und Kontrollen pro Jahr, d.h. der Einsatz von Polizeikräften (gemessen 

in Personalstunden) in St. Georg wurde von 2012 bis 2017 stetig reduziert (im Jahr 2012 von 

insgesamt 9.030 Personalstunden auf nur noch insgesamt 2.039 Personalstunden im Jahr 

2017; vgl. Behörde für Inneres und Sport 2019c). Inwieweit nun Veränderungen auf den Ein-

fluss der SperrgebietsVO oder der KontaktverbotsVO zurückzuführen sind, kann somit nicht 

(statistisch) valide nachvollzogen werden.  

4.4 Beschwerden und Hinweise  

Direkte Kontakte der Polizei (v.a. PK 11) zu Anwohner*innen und Gewerbetreibenden gibt es 

insbesondere anlassbezogen bei eingehenden Hinweisen und Beschwerden. Allerdings wer-

den Anwohner*innenbeschwerden bezüglich Drogen- und Alkoholkonsum sowie Sexarbeit 

inklusive der damit einhergehenden Begleiterscheinungen in aller Regel nicht als Beschwer-

den, sondern als Hinweise oder Anliegen von Bürger*innen gewertet. Beschwerden würden 

von der Polizei als allgemein und übergreifend definiert: Sie bedürften nachhaltigerer Gesprä-

che und es bestehe keine Möglichkeit, direkt zu reagieren. Hier ist ein Unterschied gegenüber 

Hinweisen festzustellen, die von der Polizei anders definiert und damit auch anders statistisch 

erfasst würden: Hinweisen liege ein konkreter Anlass zugrunde, beispielsweise erfolge ein 

kurzer Anruf bei der Polizei (ăDa stehen sie wieder, es nervtò), worauf diese ausrücke und dem 

Hinweis nachgehe. Hinweise gebe es vor allem in Bezug auf Lärmbelästigung, allgemeine 

Beschwerden über Sexarbeiter*innen gebe es so gut wie keine. Anzumerken ist an dieser 

Stelle, dass in den Jahren 2010 bis 2012 lediglich 16 Beschwerden über Phänomene, die mit 

der straßenbezogenen Sexarbeit verbundenen sind, von der Polizei bearbeitet worden seien. 

Als Gr¿nde werden vor allem ăBelªstigung durch Prostitutionò, ăProstitution am Hansa-

platzò und ăStºrung von Anwohnern durch Prostitution St. Georgò angegeben. Im selben Zeit-

raum seien 211 Hinweise im Zusammenhang mit Sexarbeit eingegangen, die sich überwie-

gend auf die Anwesenheit von Sexarbeiter*innen bezogen (vgl. Drs. 20/6668). Seit Oktober 

2018 seien laut Polizeivertreter*innen keine Beschwerden mehr erfolgt . 

Ob und inwiefern sich die Ansprache/Belästigungen von Passant*innen durch Kunden bzw. 

Sexarbeiter*innen reduziert habe, könne nicht gesichert nachgezeichnet werden, da dies in 

den Jahren zuvor nicht erhoben worden sei.  
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4.5 Auswirkungen und Veränderungen durch polizeiliche Maßnahmen  

Im partizipativen Prozess der Ziel- und Indikatorendefinition wurde herausgearbeitet, dass 

die zentrale Maßnahme, mit der die Umsetzung der KontaktverbotsVO flankiert wurde, in 

polizeilichen Aktivitäten besteht. Deswegen soll zusammenfassen auf Veränderungen durch 

polizeiliche Maßnahmen aus der Sichtweise der Polizeivertreter*innen eingegangen werden.  

Die Datenlage bezüglich der Vertreter*innen der Polizei weist übereinstimmend darauf hin, 

dass die KontaktverbotsVO höchstens marginale Auswirkungen auf die Situation der Sexar-

beit in St. Georg hat. Übergreifend ist festzustellen, dass die Verordnung in der Interpretation 

der Polizeivertreter*innen durchaus Veränderungen hervorgerufen hat, jedoch nicht diejeni-

gen, die laut Zielsetzung intendiert  waren.  

Erstens hat sich der Umgang zwischen Polizei und Sexarbeiter*innen verändert, da letztere 

unter einem höheren Einkommens- und Verfolgungsdru ck stehen: Laut einem Polizeiexper-

ten ăwürden sie dadurch die hiesige Polizei ein bisschen so kennenlernen, wie die heimische, 

vor der sie meist mehr Angst hatten. Da wird auch die Arbeit der nicht repressiv tätigen Mili-

euaufklärer in St. Georg schwerer.ò  

Zweitens bleibt  die Anzahl der Sexarbeiter*innen auch in der Einschätzung der Polizei unver-

ändert. Ein Polizeivertreter ist davon überzeugt, dass die Sexarbeit aus St. Georg nicht ăweg 

zu kriegenò sein und es besser sei, sie in vernünftige Bahnen zu leiten.  

Drittens wird der nachhaltige Effekt der zentralen Maßnahme, durch eine höhere polizeiliche 

Präsenz eine Verdrängung der Sexarbeiter*innen bewirken zu können, mitunter in Zweifel 

gezogen. Im Gegensatz dazu wird geschildert, dass Polizeivertreter*innen an die Sexarbei-

ter*innen herantreten und mit ihnen reden könnten, ăaber eben nicht mit manchen Leuten 

am Platz, beispielsweise aus der neueren Trinkerszene, die neu dazugekommen sind und das 

mit dem Alkohol nicht im Griff hätten. Die alteingesessene Szene sei anders von der Struktur 

her, wäre auch mal laut, aber nicht so aggressiv.ò  
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Teil E ð Abschließen de Folgerungen  und Empfehlungen   

In den qualitativen Interviews und Gesprächen sowie den quantitativen Befragungen, den 

Fokusgruppen und Visionswerkstätten wurde nach Ideen, Lösungen und Handlungsempfeh-

lungen gefragt. Die Fokusgruppen und Visionswerkstätten boten außerdem die Möglichkeit, 

gemeinsam Vorschläge zu entwickeln und verschiedene Optionen zu diskutieren.  

Aufgrund der Verordnungsdichte, der einzigartigen sozialen Infrastruktur und der gewachse-

nen und sich entwickelnden Kultur im Stadtteil St. Georg konnte aus der durchgeführten Do-

kumenten- und Literaturanalyse kein Referenzpunkt für die Gegenüberstellung von Hand-

lungsempfehlungen angeleitet werden. Deswegen wurden in das Forschungsdesign feldent-

wickelnde Elemente integriert, die die Exploration und Interpretation von Handlungsempfeh-

lungen und gestalterischen Folgerungen ermöglichen.  Im Nachfolgenden sind die Ergebnisse 

dieser Prozesse zusammengefasst. 

Partizipativer Ansatz  

Aus der Perspektive derjenigen Akteur*innen (unterschiedlichster Gruppen), die sich vor Ort 

in St. Georg bereits lange mit den Problematiken von Sexarbeit, Störungen und Konflikten, 

den unterschiedlichen Lösungsansätzen und der Stadtteilentwicklung auseinandersetzen, 

wird eine gemeinsame Bearbeitung unter Integration möglichst vieler  Beteiligter für erfolgs-

versprechend gehalten. Mit diesem Ansatz ist die Überzeugung verbunden, dass sich nur mit 

Teilhabe und Partizipation entsprechende Veränderung in Angriff nehmen lassen. 

Denkbar und notwendig wäre daher, nicht nur das Sexarbeitsgewerbe an sich zu steuern, 

sondern mit allen Beteiligten gemeinsam das Viertel zu entwickeln, d.h. mit Anwohner*innen, 

den dort  Arbeitenden und entsprechend hierfür Verantwortlichen  bis hin zur Stadtplanung 

etc. Es wäre dringend erforderlich , eine Stadt-/Quartiersvision rund um den Hansaplatz zu 

entwickeln, die alle Beteiligten im Blick hat und den materiellen und sozialen Raum für alle 

sich dort aufhaltenden Menschen schafft.  

Wichtige Voraussetzung für einen partizipativen Prozess wäre ein*e unabhängige*r Modera-

tor*in, die*der neutral gegenüber allen Beteiligten ist und sich ausschließlich dem Quartier 

als Ganzes verpflichtet sieht. Die Beauftragung einer solchen Funktion könnte durch den Be-

zirk erfolgen.   

Als ein Teil des partizipativen Ansatzes wäre es wesentlich, eine übergreifende Kommunika-

tion  mit und für sämtliche (n) Beteiligte(n) zu ermöglichen. Es gilt ein Kennenlernen zu er-

mögl ichen, sodass die jeweiligen Perspektiven und Bedürfnisse besser intersubjektiv nach-

vollzogen werden können. Die Verantwortung für den Stadtteil  kann dabei nicht allein an die 

Polizei oder andere, beispielsweise die Soziale Arbeit, delegiert werden. Das Viertel mit seiner 

Struktur braucht  mehr gemeinsame und längerfristig angelegte Aktivitäten. Zentrale Fragen, 

insbesondere im Umgang mit Lärm oder Streitereien, sollten auch von allen gemeinsam 
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diskutiert und ausgehandelt werden. Hierbei sollte eruiert werden, welche Wünsche und wel-

chen Veränderungsbedarf die Nutzer*innen des Raumes haben. 

Für jeweils konkrete Konflikte,  so eine Anwohnerin, sollten Lösungen erarbeiten werden. 

Dafür sei es notwendig, sich mit real existierenden Störungen und Konflikten jeweils auf Au-

genhöhe auseinanderzusetzen und diese auszutragen, unter Umständen auch mit einer Me-

diation. Es gelte, den Konflikt jeweils individuell zu betrachten und  eine spezifische Konflikt-

lösung zu finden. Pauschale Beschuldigungen, u.a. von ăAfrikanernò oder ăProstituiertenò als 

Störfaktor, wären ein großes Problem, verstellten häufig den Blick auf Lösungsmöglichkeiten 

und verhinderten ein gleichberechtigtes Miteinander.  

Zudem sollten bestehende Angebote der Sozialen Arbeit  breiter und offener bekannt ge-

macht werden, beispielsweise Straßensozialarbeits-ăLaufplªneò oder Telefonnummern für An-

wohnende, damit besser Kontakt aufgenommen werden kann, wenn Anwohnende Konflikte 

beobachten oder Menschen in kritischen Lebenslagen erleben, sodass schneller professionell 

reagiert werden kann. 

Es sollten weiterhin fundierte , neutrale Informationen  zu den unterschiedlichen Gruppen, 

insbesondere den Sexarbeiter*innen, bereitgestellt  werden, um Stigmatisierungen abzu-

bauen. 

Strukturelle Probleme  (beispielsweise der missbräuchliche Konsum von Alkohol oder der 

Aufenthalt von Menschengruppen) sind dabei nicht ausschließlich am Ort verhandelbar, nur 

weil sie sich dort zeigen. Sie müssen übergeordnet angegangen und Ansätze müssen heraus-

gearbeitet werden, die dann wiederum auf den Ort übertragbar sind. Dabei muss das Wissen 

von Akteur*innen, die sich tagtäglich mit dem Platz und seinen Gegebenheiten beschäftigen 

und bereits konstruktiv an bestimmten Themen arbeiten, einbezogen und darauf aufgebaut 

werden. Das heißt auch, dass es regelmäßiger Möglichkeiten zum breiten, angeleiteten Aus-

tausch zwischen allen Nutzer*innen und Anwohnenden sowie Akteur*innen (beispielsweise 

durch einen Ausbau des Stadtteilbeirats und/oder weitere r Arbeitsgruppen und Gremien) be-

darf. Grundlage wäre ein Konsens darüber, dass alle Nutzer*innen toleriert werden und man 

gemeinsam Verantwortung trägt . 

Community -orientierte Ansätze und A rbeit  

Vermutlich aufgrund fehlender Informationen und Zugänge zu den neu Hinzugekommenen, 

lassen sich ihre Handlungen punktuell wenig absehen oder einschätzen. Hier wäre eine enge 

und gute Zusammenarbeit mit Anlaufstellen und/oder Menschen aus den jeweiligen Her-

kunftsländern, die schon länger in Hamburg leben, dringend geboten, um ein adäquates An-

sprechen und Auffangen zu ermöglichen. Ohne solch eine sprachlich-kulturelle Brücke be-

steht weiterhin die große Gefahr einer zunehmenden Verelendung und des Nicht-Erreichens 

dieser Menschen und damit eine Zunahme möglicher Problematiken im öffentlichen Raum, 

beispielsweise am Hansaplatz. An dieser Stelle sei auf das Konzept hinsichtlich der eritrei-

schen Community in Hamburg durch das Institut für Transkulturelle Kompetenz der Akademie 
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der Polizei Hamburg hingewiesen. So könnte von Seiten der Polizei neben den bürgernahen 

Beamt*innen und Milieuaufklärer*innen auch stärker das Team dieses Instituts hinzugezogen 

und mit diesem weitere Lösungsansätze und -umsetzungen erarbeitet werden.  

Darüber hinaus wäre dieser Ansatz unter Umständen auch hinsichtlich der Sexarbeiter*innen 

aus den verschiedenen Ländern denkbar. Hierfür müssten Kontakte in die bestehenden Com-

munities hergestellt und unter Umständen auch Aufklärungsarbeit geleistet werden.  

Soziale Arbeit  

Übergreifend wird einer Sozialen Arbeit, die mit mehr Handlungsmöglichkeiten ausgestattet 

ist, ein erhöhtes Lösungspotential zugeschrieben. Es sind notwendigerweise und dringend 

bestehende Angebote auszubauen (niedrigschwellige Projekte für Sexarbeiter*innen, ob-

dach- und wohnungslose Menschen, Drogengebrauchende bis hin beispielsweise zum Aus-

bau von Angeboten hinsichtlich von Notschlafstellen) und Schutzräume für Trans*/LGBTI-

Sexarbeiter*innen und Sexarbeiter*innen of Color zu stellen. 

Alkohol und Drogen konsumierende Menschen 

Ein wesentlicher und zentraler Punkt der Evaluationsergebnisse ist die Notwendigkeit einer 

weitergehenden Auseinandersetzung mit Alkohol und andere Drogen konsumierenden Men-

schen, die teilweise kein Obdach haben und sich rund um den Hansaplatz aufhalten, u.a. auch 

in halbwegs geschützten (Haus-)Eingängen. Hier wären sozialräumliche Konzepte und ein 

Weiterdenken dringend  notwendig, denn diese Herausforderungen sind weder durch eine 

zeitweise Verdrängung in andere Stadtteile noch durch polizeiliche oder technisch kontrol-

lierende Maßnahmen zu bewältigen.  

Zudem wurde von einem engagierten Anwohner vorgeschlagen, eine ădrink to bring-Kneipeò 

(in Anlehnung an coffee to go) zu etablieren, in dem Menschen ihren selbst mitgebrachten 

Alkohol zu sich nehmen können, und der ähnlich einer einfachen Bar von kundigen Menschen 

betrieben wird, sich mehr oder weniger selbst reguliert und an den auch ein bis zwei Bera-

tungsbüros direkt angeschlossen sein könnten. 

Wohnraum 

Hier wären längerfristige niedrigschwellige Wohnprojekte auch und vor allem für Menschen 

ohne Krankenversicherung und Leistungsbezug notwendig. Es braucht günstigen Wohnraum 

(nicht nur) für wohnungs- und obdachlose Menschen mit entsprechend gedeckelten Mieten. 

Dazu bedarf es (mindestens) dem Einhalten der Vereinbarungen zum Drittelmix und dem 

sozialen Wohnungsbau sowie mehr Wohnungen f¿r ăvordringlich Wohnungssuchendeò. Zu-

dem wäre eine sozialarbeiterische Betreuung im eigenen Wohnraum bei Bedarf ebenso wün-

schenswert wie Angebote für psychisch erkrankte Menschen ohne Krankenversicherung (Un-

terbringung und Betreuung, psychotherapeutische Angebote) . 
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Versorgungsangebot 

Der Ausbau eines niedrigschwelligen Versorgungsangebots am Wochenende und ganzjäh-

rige Schlafangebote wären zentral. Hierbei ist vor allen Dingen wichtig, dass es sich um meh-

rere kleinere Schlafangebote statt um Massenunterkünfte (Entzerrung) handelt. Zudem solle 

es dabei auch die Möglichkeit der Paarunterbringung und der Unterbringung mit Tieren ge-

ben. 

Raum- und Platzgestaltung  

Die materiell-räumliche Gestaltung des Hansaplatzes ist der Versuch, über eine Raumgestal-

tung die (sozialen) Probleme - vor allem Lärm, Streitigkeiten und Schmutz - einzuhegen, die 

insbesondere durch alkoholisierte Menschen und Gruppen, drogengebrauchende Menschen 

sowie Obdach-/Wohnungs lose und nur am Rande durch Sexarbeiter*innen verursacht wer-

den. Ziel von bisherigen Umgestaltungsideen war es laut Anwohnenden vor allem, ăden Platz 

ruhig und leer zu kriegenò, jedoch nicht die ăAufenthaltsqualitªt zu verbessernò.  

Folgende Überlegungen und Vorschläge geben hierzu einen Eindruck in die Wünsche der 

Nutzer*innen des Platzes:  

¶ Sitzmöglichkeiten können geschaffen sowie Büsche und Bäume gepflanzt werden  

¶ Das Pissoir könnte ausgebaut werden, mit Toiletten für Frauen und u.U. Duschmög-

lichkeiten. Es würden Menschen beobachtet, die sich zum Teil am Brunnen waschen.  

¶ Ein sich mehr oder weniger selbst regulierender Trinkerraum könnte eingerichtet wer-

den (vgl. Teil E, Kap. 2.3).  

¶ Ein Teil des bisher ungenutzten Bereichs hinter dem Schauspielhaus könnte zu einem 

Café umgewandelt werden. Die Rasenfläche wurde inzwischen für eine begrünende 

Bearbeitung seitens des ĂTagwerkõ freigegeben. 

¶ Es könnten feste Schachtische aufgestellt oder ein Schachbrett auf dem Boden aufge-

malt werden.  

Der Brunnen in der Mitte des Hansaplatzes ist dessen zentrales Merkmal. Bisher gibt es aber 

zu wenig Sitzgelegenheiten mit Blick auf diesen. Es sollten hier neue Sitzgelegenheiten ge-

schaffen werden, in einem Halbkreis aus Beton mit einer Holzabdeckung, ähnlich wie am Rat-

hausmarkt. Auch sollte der Versuch gemacht werden, Bänke aufzustellen, die zum Brunnen 

hin gerichtet sind, damit sich dort auch Menschen aus den umliegenden Wohnungen aufhal-

ten und darauf schauen können, auch diejenigen, die wenig finanziellen Ressourcen haben 

und sich beispielsweise die teure Außengastronomie nicht leisten können. Hinsichtlich der 

konkreten Umsetzung eines dem Hansaplatz entsprechenden Sitzplatzangebots könnte ein 

Gremium einberufen werden unter Beachtung unterschiedlicher Sichtweisen von Akteur*in-

nen, Anwohner*innen und Politiker*innen.  

Eine*n Beleuchtungsexpert*in könnte außerdem dafür sorgen, dass der Brunnen und der Platz 

gut ausgeleuchtet sind, man aber auch nicht geblendet wird. 
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Sozialraumorientiert e Herangehensweise  

Die Veränderungsmaßnahmen bleiben ein andauernder und fortlaufender Prozess. Gerade 

St. Georg ist durch die Nähe zum Hauptbahnhof ein sozialräumlich dynamischer Ort. Zentral 

müsste sein, dass alle Nutzer*innengruppen einbezogen und auch neu hinzukommende Per-

sonen integriert werden. Es gelte, so u.a. auch der Verkehrsplaner, die Gestaltungsmacht und 

Selbstverantwortli chkeit zu stärken und alle zu inkludieren. Darum müssten sich idealerweise 

ein oder zwei Personen hauptamtlich als Quartiersmanager*innen kümmern, die neutral, mo-

derierend und im Zweifelsfall auch regulierend agieren. 

Die menschenwürdige Gestaltung des Viertels für alle aktuellen und zukünftigen Nutzer*in-

nengruppen müsste sozial gerahmt werden, beispielsweise  

¶ durch öffentliche Veranstaltungen/Aktionen, Informationen und Ansprechpersonen , 

auch um Kommunikationshürden zwischen Akteur*innen, Nutzer*innen, Sozialarbei-

tenden und Anwohnenden abzubauen und mehr Kontaktmöglichkeiten zu ermögli-

chen, um ein besseres Verständnis füreinander und von allen Seiten zu erlangen.  

¶ durch niedrigschwellige Kommunikationswege mit Ausblick auf schnelle Bearbeitung 

von Anliegen.  
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Anhang  

 Finaler Ziel - und Indikatorenkatalog für die Evaluation der Kon-

taktverbotsVO in St. Georg 

DISW, Stand 06.03.2019  

Mit diesem Ziel- und Indikatorenkatalog legt das DISW für die wissenschaftliche Evaluation 

der KontaktverbotsVO St. Georg die partizipativ ausgearbeitete, konsensual abgeschlossene 

und verbindliche Vereinbarung aller Evaluationsziele mit dessen Maßnahmen, Indikatoren 

und Erhebungsinstrumenten zur weiteren Abstimmung vor, die mit den Verantwortli chen aus 

der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) sowie der Behörde für Inne-

res und Sport (BIS) in dem Workshop zur Zielsystematisierung am 31.01.2019 von 13:00 bis 

17:00 Uhr in der BASFI, Adolph-Schönefelder Straße 5, 22083 Hamburg verabschiedet wurde. 

Der Ziel- und Indikatorensystematisierung für die Evaluation liegen formative und summative 

Vorgehensweisen zugrunde, da sowohl eine prozessbegleitende (formative) Dimension als 

auch eine ergebnisbezogene (summative) Dimension angesprochen werden.  

Im Folgenden werden die, in der Leistungsbeschreibung formulierten, übergreifenden  Leit- 

und Rahmenziele des Projektes (vgl. leitende Fragestellungen der Leistungsbeschreibung ÖA 

001/2018/AI2, S. 1f.) kurz ausgeführt, nach Teilzielen und nach ableitbaren konkreten Hand-

lungszielen geordnet dargestellt.  

Schematisch kann dies so visualisiert werden: 
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Anschließend sind die Maßnahmen und Schritte zur Erreichung der Handlungsziele, die im 

Rahmen der partizipativen Zielentwicklung abgestimmt w urden, beschrieben sowie die dar-

aus abgeleiteten messbaren Indikatoren und dementsprechenden Erhebungsinstrumente 

aufgezeigt.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt dies exemplarisch:  

Leitziel 1: N.N.   

Teilziel: NN   

Erhebung smethoden  

(entweder übergreifend für das Leitziel oder spezifisch für Teilziele definiert)  

Konkretisie-

rung des Ziels 

(Handlungs-

ziele)  

Maßnahmen und Schritte 

zur Zielerreichung  
Indikatoren (Das Ziel ist erreicht, 

wenn...)  
Erhebungs-

instrument  

1. 1.1. 

1.2. 

... 

...  

2. 2.1. 

2.2. 

2.3. 

... 

  

3. ...   

.... ...   

Die Zielsystematik im Überblick  

Leitziel  

ăDie Kontaktverbotsverordnung bezwecktð ähnlich wie die Einrichtung von Sperrgebieten ð die 

Eindämmung der negativen Auswirkungen der Straßenprostitution, insbesondere den Schutz 

Unbeteiligter vor aufdringlichem Ansprechen und Belästigungen, die Reduzierung des Lärms für 

die Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtteils, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 

Beobachtung oder direkter Konfrontation mit Pro stitution, aber auch die Reduzierung von Straf-

taten [..] im Zusammenhang mit der Prostitution [ê]ò (Drs. 20/4605, S. 3). 
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Weitere Ziele der KontaktverbotsVO sind laut der Leistungsbeschreibung ÖA 001/2018/AI2 

ădie Verhinderung von Gefahren für die Gesundheit, die Ehre, die sexuelle Selbstbestimmung 

und die Jugendò (ebd., S. 1). 

Teilziele  

In der Ausschreibung des Forschungsprojektes werden als Schwerpunkte der Evaluation die 

ăAuswirkungen [der KontaktverbotsVO, d. Verf.] auf die Arbeit und den Schutz von Prostit u-

ierten [ê]ò benannt. Es sollen zudem die unterschiedlichen Lebensperspektiven und fachli-

chen Einschätzungen der Akteur*innen vor Ort, d.h. der Anwohnenden, der Sexarbeiter*innen 

sowie u.a. der Polizei und Sozialarbeitenden, berücksichtigt werden, um valide Antworten auf 

die Fragestellung zu finden, welchen Einfluss die KontaktverbotsVO auf folgende Aspekte hat: 

Teilziel A:  Direkte Ziele der KontaktverbotsVO: Verbesserter Schutz (vor der) und Eindäm-

mung der Straßenprostitution  

Teilzie l B: Abgeleitete Ziele: Die Reduktion negativer Auswirkungen der Straßenprostitution 

für die Anwohnenden, Kinder- und Jugendliche, für Unbeteiligte und für die Sexarbeiter*in-

nen 

Teilziel C: Weitere Auswirkungen (auch als Reduktion negativer Auswirkungen) der Kontakt-

verbotsVO sind identifiziert  

 

Die Ziele, aber auch die zu erwartenden Effekte, die konkretisierend zum Leitziel, zu den Teil-

zielen und Handlungszielen formuliert wurden, beruhen systematisch auf einem Vorher-

Nachher-Vergleich, der allerdings in der Evaluation so nicht erhoben werden kann, da die 

Datenerhebung nur stichpunktartig zu einem  Zeitpunkt erfolgt und Langzeiteffekte nicht er-

fasst werden können. Durch die Evaluation wird lediglich nachgezeichnet werden können, wie 

sich die Situation jeweils in Bezug auf die Fragestellungen/Ziele augenblicklich darstellt . 

Übergreifend sind in folgender Tabelle die Erhebungsinstrumente zu wesentlichen Zielen auf-

gelistet, wie es im Angebotsschreiben des DISW vom 25.10.2018 bereits formuliert wurde: 

Informationsquellen  

 

 

 

Leitende Fragestellungen  

Polizei ; 

Millieu-

aufklä-

rer*innen  

Sexarbei-

ter*in-

nen; 

Steigen  Kunden  

Lobby-

gruppe ; 

Bera-

tungs - 

stellen  

Anwoh-

ner*in-

nen 

AP 3.1 Einfluss auf die Lebens-

qualität der Anwohner*innen 

in St. Georg? 

ExIn 

FG 1 

ExIn 

FG 1 

FBPP 

 ExIn 

FG 1 

FbOn 

TB 

AP 3.2 Einfluss auf die Lebens- 

und Erwerbssituation der Pros-

tituierten in St. Georg?  

ExIn 

FG 2 

ExIn 

FG 2 

FBPP 

 ExIn 

FG 2 
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Informationsquellen  

 

 

 

Leitende Fragestellungen  

Polizei ; 

Millieu-

aufklä-

rer*innen  

Sexarbei-

ter*in-

nen; 

Steigen  Kunden  

Lobby-

gruppe ; 

Bera-

tungs - 

stellen  

Anwoh-

ner*in-

nen 

AP 3.3 Einfluss auf das Verhal-

ten der Kund*innen?  
TB 

ExIn 

FG 1 

FBPP 

ExIn 

FG1 

TB 

ExIn 

FG 1 

FbOn 

TB 

AP 3.4 Einfluss auf die Entwick-

lung der Prostitution in ande-

ren sozialen Räumen in St. 

Georg?  

SoMap 

ExIn 

FG 3 

SoMap 

FBPP 
 

SoMap 

ExIn 

FG 3 

 

AP 3.5 Einfluss auf die Vermei-

dung bzw. Verfolgung von 

Straftaten? 

ExIn 

FG 2 

SekD 

  ExIn 

FG 2 
 

Anzahl Datenerhebung  

pro Adressat*innengruppe 

ExIn=5 ExIn=5  ExIn=5  

G = 3 

Soz-

Map=2  

Soz-

Map=1  
 

Soz-

Map=2  
 

TB = 5 Tage 

 FBPP=100   FBon=250 

ExIn = Expert*inneninterview;  

FG = Fokusgruppe;  

SoMap = Sozialraummapping;  

TB = Teilnehmende Beobachtung;  

FBPP = Standardisierte Fragenbogenerhebung 

FbOn = Standardisierte Fragebogenerhebung als Online-Befragung 

SekD = Sekundärdatenanalyse 
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Teilziel A: Direkte Ziele der KontaktverbotsVO: Verbesserter Schutz (vor der) und Eindämmung der Straßenprostitution  

Handlungsziel  Maßnahme: Was wird getan, 

um das Ziel zu erreic hen? 

Indikator: Woran merkt man, dass das Ziel erreicht 

ist? 

Instrument und 

Abkürzungen  

A.1: Die Straßenprosti-

tution wird durch Ver-

haltensänderung der 

ĂKundenô (Freier) redu-

ziert 

- KontaktverbotsVO  

- Polizeiliche Maßnahmen  

- Bußgelder 

- Fokus: Freier/Kunden 

- Aufklärung(smaßnahmen) 

- Öffentlichkeitsarbeit/mediale 

Darstellung (bspw. Repräsen-

tation von St. Georg auf Tou-

rismuswebseiten) 

- Freier/Kunden nehmen auf öffentlichen Straßen, We-

gen, Plätzen und Anlagen sowie an sonstigen Orten, 

die von dort aus eingesehen werden können, keinen 

Kontakt zu Personen auf, um sexuelle Dienstleistun-

gen gegen Entgelt zu vereinbaren  

- Beschwerdeaufkommen (Beschwerden über Freier? 

Beschwerden über Lärmbelästigung, etc.) 

- Bewohner*innen werden signifikant weniger von 

Sexarbeiter*innen angesprochen 

- Kontaktaufnahmen und Verhandlungen finden nicht 

mehr in öffentlichen Räumen statt; die Abläufe der 

Kontaktaufnahme und Verhandlungen haben sich 

verªndert im Sinne von ăzeitlich und rªumlich ent-

zerrtò 

SekD (Statistiken 

Bußgeld)/FG 1  

Eingesetzte Perso-

nalstunden & Buß-

gelder ð quartals-

weise Erfassung/TB 

A.2: Die Straßenprosti-

tution wird durch Ver-

haltensänderung der 

Sexarbeiter*innen redu-

ziert. 

s.o. 

 

- Sexarbeiter*innen gehen unter anderem im Stadtteil 

St. Georg auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen 

und Anlagen sowie an sonstigen Orten, die von dort 

aus eingesehen werden können, nicht mehr (weniger) 

der Prostitution nach 

- Unter Einbezug historischer Entwicklungen sind Ef-

fekte erfassbar (Bsp. Veränderung von Hotspots) 

ExIn/SoMap/ggf. 

FbOn/FbPP 
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Teilziel B: Abgeleitet e Ziele: Reduktion negativer Auswirkungen der Straßenprostitution   

ăDie Kontaktverbotsverordnung bezweckt ð ähnlich wie die Einrichtung von Sperrgebieten ð die Eindämmung der negativen Auswirkun-

gen der StraÇenprostitutionò (Drs. 20/4605 S. 3)  

ăVerhinderung von Gefahren für die Gesundheit, die Ehre, die sexuelle Selbstbestimmung und die Jugend.ò (ebd., S. 1) 

Handlungsziel  Maßnahme: Was wird getan, 

um das Ziel zu erreichen?  

Indikator: Woran merkt man, dass das Ziel erreicht 

ist? 

Instrument und 

Abkürzungen  

B.1 Einfluss der KontaktverbotsVO  (als Reduktion negativer Auswirkungen) auf die Lebensqualität der Bewohner *innen  in St. Georg  

B.1a: den Schutz Unbe-

teiligter  

- KontaktverbotsVO  

- Polizeiliche Maßnahmen 

- Bußgelder 

- Fokus: Freier/Kunden 

- Aufklärung(smaßnahmen) 

- Öffentlichkeitsarbeit/mediale 

Darstellung (bspw. Repräsen-

tation von St. Georg auf Tou-

rismuswebseiten) 

Reduktion von 

- Belästigungen weiblicher Passant*innen durch Freier 

(Stichwort Ehre) 

- aggressivem Ansprechen von männlichen Passanten 

durch Prostituierte 

ExIn/FG 

1/FBPP/FbOn/TB 

B.1b: die Reduzierung 

des Lärms für die An-

wohner*innen des 

Stadtteils 

s.o. 

 

 

Reduktion von 

- lautstarken, teilweise tätlich ausgetragenen Streite-

reien zwischen Prostituierten und Freiern 

- Suchverkehr von Freiern durch Rangieren, Motoren-

geräusche, Türschlagen und Hupsignale erhebliche 

Lärmbelästigungen, insbesondere nachts 

- Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern 

über Lärmbelastungen bzw. Lärmbelästigungen 

- Thema: Beratungsstellen, soziale Angebote ð Bera-

tung von Sexarbeiter*innen in Bezug auf Faktoren wie 

Lªrm, Gewalt, Schmutz, ê.  

SekD (Geräusch-

messungen (so vor-

liegend), Beschwer-

delage, vorliegende 

Anzeigen, die ein-

deutig auf Prostitu-

tion zurückzuführen 

sind, nicht auf an-

dere Gruppen (z.B. 

Touristen)) 
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Handlungsziel  Maßnahme: Was wird getan, 

um das Ziel zu erreichen?  

Indikator: Woran merkt man, dass das Ziel erreicht 

ist? 

Instrument und 

Abkürzungen  

ExIn/FG 

1/FBPP/FbOn/TB 

 

B.1c: Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen 

vor Beobachtung oder 

direkter Konfrontation 

mit Prostitution  

s.o. - Reduktion der Ansprache unbeteiligter Frauen* und 

Mädchen*, die einen Moment auf der Stelle verweilen 

(falsche Annahme von Freiern, es handele sich um 

Prostitutierte), um sexuelle Dienstleistungen gegen 

Entgelt zu vereinbaren (Reduktion von Belästigung) 

- Kinder und Jugendliche werden nicht mehr Zeug*in-

nen von Preisverhandlungen zwischen den Freiern 

und Sexarbeiter*innen 

ExIn/FG 

1/FBPP/FbOn/TB 

B.2 Einfluss der KontaktverbotsVO  (als Verbesserung) der Lebens - und Erwerbssituation der Prostituierten in St. Georg  

B.2a: Die Sexarbei-

ter*innen erfahren ei-

nen verbesserten 

Schutz  

s.o. 

 

Reduktion von 

- Gewalt gegen Frauen / Sexarbeiter*innen 

- Kriminalität und Gewaltverbrechen 

- Entwicklung Prostitution in ungeschützten Räumen 

ExIn/FG 

2/FbPP/FbOn 

B.2b: Die Sexarbei-

ter*innen erfahren eine 

verbesserte gesund-

heitliche Versor-

gung/Schutz 

s.o. - Beratungsstellen werden verbessert genutzt ExIn/FG 

2/FbPP/FbOn 

B.2c: Die Sexarbeiter*in-

nen erfahren einen ver-

besserten Schutz vor 

Dumping und prekären 

Erwerbsituationen 

s.o. - Verbesserung der Erwerbssituation der Sexarbei-

ter*innen 

ExIn/FG 

2/FbPP/FbOn 
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Handlungsziel  Maßnahme: Was wird getan, 

um das Ziel zu erreichen?  

Indikator: Woran merkt man, dass das Ziel erreicht 

ist? 

Instrument und 

Abkürzungen  

B.3: Einfluss der Kon-

taktverbotsVO (als Re-

duktion negativer Aus-

wirkungen der Straßen-

prostitution) bezüglich 

des Verhaltens der (vor-

wiegend männlichen) 

Kunden [ê] 

s.o. - Reduktion von Belästigungen weiblicher Passant*in-

nen durch Freier 

- Kunden können eindeutig identifiziert werden  

ExIn/FG 

1/FnPP/FbOn/TB 

B.4. Einfluss der Kon-

taktverbotsVO auf die 

Entwicklung der Prosti-

tution in anderen sozia-

len Räumen des Stadt-

teils 

s.o. 

 

- Prozesshafte Entwicklung von Indikatoren  

- Gibt es eine Verschiebung von Hotspots?  

- mehr sexuelle Dienstleistungen über Soziale Me-

dien/mehr INDOOR? 

- Änderung der Nachfrage? 

SoMap/ExIn/FG 

3/FnPP 

B.5. Vermeidung bzw. 

bessere Verfolgung von 

Straftaten 

s.o. 

 

- Reduktion von Straftaten (zum Beispiel Sexual-, Ge-

walt- und Eigentumsdelikten; Betrug, Körperverlet-

zung, sexuelle Gewalt, Diebstahl, Drogen) im Zusam-

menhang mit der Prostitution  

- Konzentration an zentralen Kriminalitätsschwerpunk-

ten (z.B. Hansaplatz) 

ExIn/FG 2/SekD 

Teilziel C. Weitere Auswirkungen (auch als Reduktion negativer Auswirkungen) der Kontaktverbots VO sind identifiziert  

Dieses Teilziel ist abgeleitet als ein Element des Programms KontaktverbotsVO/SperrgebietsVO und Prostituiertenschutzgesetz zu ver-

stehen. Es geht hier insbesondere darum sicherzustellen, dass auch die weiteren Auswirkungen (siehe Leistungsbeschreibung) und Effekte 

der KontaktverbotsVO erfasst werden. Es handelt sich also um eine explorativ-empirische Erweiterung der Perspektive. 
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Handlungsziel / Auswir-

kungen  

Maßnahme: Von welcher Aktivität sind  

beeinflussende Effekte zu erwarten?  

Welche Effekte/Entwicklungen wirken mit  

der Kontaktverb otsVO zusammen? 

Indikator: Woran merkt man, 

dass Ziele beeinflusst werden?  

Instrument  

 

C.1: Entwicklung des Touris-

mus und Auswirkungen der 

KontaktverbotsVO 

Geräuschentwicklung des Tourismus in Bahn-

hofsumfeld, saisonale Effekte z.B. Hansaplatz 

explorativ  

zu entwickeln 

übergreifende Aus-

wertung aller metho-

dischen Zugänge 

C.2: Gentrifizierung bzw. 

Aufwertung des Stadtteils 

und Auswirkungen der Kon-

taktverbotsVO 

Erhöhte Aufmerksamkeit und Veränderung des 

Beschwerdeverhaltens durch veränderte Bevöl-

kerungsstruktur 

Erhöhte Aufmerksamkeit auf Straßenprostitution 

als Gentrifizierungsbarriere 

explorativ  

zu entwickeln 

übergreifende Aus-

wertung aller metho-

dischen Zugänge 

C.3: stadtplanerische Umge-

staltung (von Teilen) des 

Stadtteils und Auswirkun-

gen der KontaktverbotsVO 

Verkehrsberuhigungen, Umgestaltung Plätze 

und Schaffung / Verhinderung von Aktivitätsräu-

men 

explorativ  

zu entwickeln 

übergreifende Aus-

wertung aller metho-

dischen Zugänge 

C.4: Veränderter Polizeiein-

satz und Auswirkungen der 

KontaktverbotsVO 

Erhöhung von Polizeieinsatz / strategischer Poli-

zeieinsatz (je neue Schwerpunktsetzung auf 

Straftatbestand) und dadurch Veränderung in 

statistischen Werten und Aufmerksamkeit 

Ressourcen und Ressourcenent-

wicklung der Polizeieinsätze im 

Zuge der KontaktverbotsVO 

Ad hoc Referenz auf unterschied-

liche Verordnungen 

explorativ zu entwickeln 

übergreifende Aus-

wertung aller metho-

dischen Zugänge 

C.5: Veränderte Verhaltens-

weisen bzgl. Kontaktauf-

nahme und Verhandlungen 

zwischen Sexarbeiter*in und 

Freier 

KontaktverbotsVO und weitere Einflussfaktoren 

haben einen Effekt auf eine veränderte Anbah-

nungspraxis 

explorativ  

zu entwickeln 

übergreifende Aus-

wertung aller metho-

dischen Zugänge 
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Handlungsziel / Auswir-

kungen  

Maßnahme: Von welcher Aktivität sind  

beeinflussende Effekte zu erwarten?  

Welche Effekte/Entwicklungen wirken mit  

der Kontaktverb otsVO zusammen? 

Indikator: Woran merkt man, 

dass Ziele beeinflusst werden?  

Instrument  

 

C.6: Veränderte Situation in 

anderen Räumen  

KontaktverbotsVO und weitere Effekte haben ei-

nen Einfluss auf INDOOR-Verhaltensweisen der 

Sexarbeit 

explorativ  

zu entwickeln 

übergreifende Aus-

wertung aller metho-

dischen Zugänge 

C.7: Veränderte inhaltliche 

Ausrichtung der Beratungs-

stellen im Beratungskontext 

Sexarbeit 

Beratungsstellen verändern ihr Angebot vor dem 

Hintergrund der KontaktverbotsVO und weiterer 

Einflussfaktoren 

Maßnahmen auf der Seite der Be-

ratungsstellen und sozialarbeiteri-

schen Angeboten 

Bessere (veränderte) Erreichbar-

keit Beratungsstellen 

übergreifende Aus-

wertung aller metho-

dischen Zugänge 

C.8: Auswirkungen auf Ge-

sundheits-, Risiko-, Erwerbs-

situationen der Sexarbei-

ter*innen 

KontaktverbotsVO und weitere Einflussfaktoren 

führen zu veränderten Situationen  

Verschärfung / Abmilderung von 

Risikosituationen 

Entstehung neuer Abhängigkeits- 

und Teufelskreise in der Erwerbs-

situation  

Verschärfung / Abmilderung von 

Gesundheitsrisiken 

übergreifende Aus-

wertung aller metho-

dischen Zugänge 
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 Gesetze im Wortlaut  

2.1 Verordnung  über das Verbot der Kontaktaufna hme zu Personen  zur 

Vereinbarung entgeltlicher sexueller Dienstleistungen im Sperrge-

biet  (Kontaktverbotsverordnung - KontaktverbotsVO)  vom 24. Ja-

nuar 2012  

Fundstelle: HmbGVBl. 2012, S. 25 

Auf Grund von § 1 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

(SOG) vom 14. März 1966 (HmbGVBl. S. 77), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 

(HmbGVBl. S. 405, 433), wird verordnet: 

  

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt im Stadtteil St. Georg, dessen Grenzen sich aus Anlage 2 der Anord-

nung über die Einteilung des Gebiets der Freien und Hansestadt Hamburg vom 7. September 

1965 (Amtl. Anz. S. 999, 1025), zuletzt geändert am 10. Juli 1985 (Amtl. Anz. S. 1409), ergeben. 

  

§ 2 Kontaktverbot 

In dem nach § 1 bestimmten Bereich ist es verboten, auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen 

und Anlagen sowie an sonstigen Orten, die von dort aus eingesehen werden können, zu Per-

sonen Kontakt aufzunehmen, um sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt zu vereinbaren. 

  

§ 3 Ordnungswidrigkeit  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 2 Kontakt zu Personen aufnimmt, um sexuelle 

Dienstleistungen gegen Entgelt zu vereinbaren. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahn-

det werden. 

 

Gegeben in der Versammlung des Senats, 

Hamburg, den 24. Januar 2012. 
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2.2 Verordnung über das Verbot der Prostitution vom 21. Oktober 1980  

Fundstelle: HmbGVBl. 1980, S. 289 

Stand:  letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Rechtsvorschrift vom 22. Dezember 

1981 (HmbGVBl. S: 389) 

Auf Grund von Artikel 297 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 

(Bundesgesetzblatt I Seite 469) wird zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes 

verordnet: 

  

§ 1  

1 Es ist verboten, innerhalb folgender Gebiete auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und 

Anlagen sowie an sonstigen Orten, die von dort aus eingesehen werden können, der Prosti-

tution nachzugehen: 

1. In den Stadtteilen St. Georg, Neustadt, St. Pauli und Altona-Altstadt, 

2. in den Ortsteilen 101 und 102 des Stadtteils Hamburg-Altstadt und dem Ortste il 207 

des Stadtteils Altona-Nord. 

2 Ausgenommen von diesem Verbot ist im Stadtteil St. Pauli die Herbertstraße innerhalb der 

an ihren Ausgängen errichteten Sperrtore. 

 

(2) 1 Das Verbot nach Absatz 1 gilt in dem Gebiet, das begrenzt wird durch die Straßen Da-

vidstraße - Erichstraße - Gerhardstraße - Friedrichstraße - Balduinstraße - Silbersackstraße - 

Reeperbahn, nur für die Stunden von 6 bis 20 Uhr. 2 Die Flächen der begrenzenden Straßen 

sind mit Ausnahme der Reeperbahn und der Ostseite der Davidstraße mit in das Gebiet ein-

geschlossen. 

 

(3) Das Verbot nach Absatz 1 gilt in dem von folgenden Grenzen umschlossenen Gebiet nur 

für die Stunden von 4 bis 20 Uhr: Die Nordseite der Großen Elbstraße, beginnend an der 

östlich des Hauses Große Elbstraße 146 gelegenen und zur Straße Sandberg gehörenden 

Treppe in westlicher Richtung bis zur Einmündung der Straße Elbberg, von hier nach Süden 

bis an das nördliche Elbufer, zurück in östlicher Richtung - ohne die Fläche des Ausrüstungs-

kais - bis zur Höhe der zur Straße Sandberg gehörenden Treppe. 

 

(4) Die Grenzen der in Absatz 1 genannten Stadtteile und Ortsteile ergeben sich aus Anlage 

2 der Anordnung über die Einteilung des Gebiets der Freien und Hansestadt Hamburg vom 
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7. September 1965 (Amtlicher Anzeiger Seiten 999 und 1025), zuletzt geändert am 7. Oktober 

1980 (Amtlicher Anzeiger Seite 1753). 

  

§ 2 

 

(1) Die Verordnung tritt am 1. November 1980 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Verbot der Gewerbsunzucht vom 12. Mai 1970 

(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 161) außer Kraft. 

 

Gegeben in der Versammlung des Senats, 

Hamburg, den 21. Oktober 1980. 
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 Quantitativer Fragebogen (Anwohner*innen)  
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 Quantitativer Fragebogen (Sexarbeiter *innen ) 
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